
21. S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

VII. Periode — 22. Februar 1972 

A u f l a g e n : I n h a l t : 

P e r s o n a l i e n : 

Entschuldigt: Abg. Marczik, Abg. Pranckh, Abg. 
Prenner, Landesrat Bammer, Landesrat Dr. Klauser 
und Landesrat Dr. Krainer. 

F r a-g e s t u n d e : 

Anfrage Nr. 122 des Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eber-
dorfer an Landesrat Gruber, betreffend die Be
handlung debiler Kinder. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Gruber 
(632). 

Zusatzfrage: Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer 
(632). 

Beantwortung der Zusatzfrage: Landesrat Gru
ber (632). 

Anfrage Nr. 120 des Abg. Dipl.-Ing. Fuchs an 
Landesrat Professor Jungwirth, betreffend den Ent
wurf eines Mehrwertsteuergesetzes. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Professor 
Jungwirth (633). 

Zusatzfrage: Abg. Dipl.-Ing. Fuchs (633). 
Beantwortung der Zusatzfrage: Landesrat Pro

fessor Jungwirth (633). 

Anfrage Nr. 121 des Abg. Dr. Dorf er an Landes
rat Professor Jungwirth, betreffend die Unter
stützung des Grazer Konzertchors. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Professor 
Jungwirth (633). 

Anfrage Nr. 128 des Abg. Dr. Helmut Heidin
ger an Landeshauptmann Dr. Niederl, betreffend 
ein Entwicklungskonzept für die Bezirke Deutsch
landsberg, Leibnitz und Voitsberg. 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann 
Dr. Niederl (634). 

Anfrage Nr. 118 des Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz 
an Landesrat Peltzmann, betreffend die Errichtung 
eines Schutzbaufonds. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Peltz
mann (634). 

Zusatzfrage: Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (634). 
Beantwortung der Zusatzfrage: Landesrat Peltz

mann (634). 

Anfrage Nr. 124 des Abg. Ritzinger an Landes
rat Peltzmann, betreffend die Versicherung von 
Feuerwehrmännern und deren Familienangehörigen. 

Beantwortung der Anfrage: Landesrat Peltz
mann (635). 

Zusatzfrage: Abg. Ritzinger (635). 
Beantwortung der Zusatzfrage: Landesrat Peltz

mann (635). 

Anfrage Nr. 123 des Abg. Dr. Piaty an Ersten 
Landeshauptmannstel lvertreter Sebastian, betref
fend den Anschluß des Landeskrankenhauses an 
das Fernheizwerk. 

Beantwortung der Anfrage: Erster Landeshaupt
mannstel lver treter Sebastian (635). 

Zusatzfrage: Abg. Dr. Piaty (635). 
Beantwortung der Zusatzfrage: Erster Landes

hauptmannstel lver t re ter Sebastian (635). 

Antrag, Einl.-Zahl 334, der Abgeordneten Ritzin
ger, Dr. Dorfer, Lackner, Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer 
und Prof. Dr. Eichtinger, betreffend die Errichtung 
eines Jugendwar teraumes am Bahnhof in Murau 
(636); 

Antrag, Einl.-Zahl 335, der Abgeordneten Dipl.-
Ing. Dr. Eberdorfer, Buchberger, Dipl.-Ing. Schaller, 
Lackner und Feldgrill, betreffend die gesetzliche 
Regelung der Benützung von Motorschlitten und 
ähnlichen Fahrzeugen; 

Antrag, Einl.-Zahl 336, der Abgeordneten Dipl.-
Ing. Dr. Eberdorfer, Dr. Piaty, Jamnegg, Pranckh 
und Nigl, betreffend die Einführung der Teilzeit
beschäftigung für das Pflegepersonal in den landes
eigenen Krankenhäusern, Alters- und Fürsorge
heimen; 

Antrag, Einl.-Zahl 337, der Abgeordneten Prof. 
Dr. Eichtinger, Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Ritzinger 
und Marczik, betreffend die Errichtung einer Han
delsakademie in Mürzzuschlag und Aufnahme die
ses Projektes in das steirische Zehnjahrespro
gramm; 

Antrag, Einl.-Zahl 338, der Abgeordneten Dr. 
Dorfer, Nigl, Ing. Stoisser und Pölzl, betreffend die 
neuerliche Abänderung des Gesetzes über die Bil
dung eines Fonds für gewerbliche Darlehen (Ge
werbliches Darlehensfondsgesetz 1970); 

Antrag, Einl.-Zahl 339, der Abgeordneten Buch
berger, Dipl.-Ing. Schaller, Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer 
und Aichhofer, betreffend e ine Novel l ierung der 
gesetzlichen Bestimmungen über die Schülerfrei
fahrten; 

Antrag, Einl.-Zahl 340, der Abgeordneten Jam
negg, Dr. Piaty, Dr. Heidinger und Dipl.-Ing. Fuchs, 
betreffend die Erstellung des Spitalsplanes für die 
steirischen Landeskrankenanstal ten; 

Antrag, Einl.-Zahl 341, der Abgeordneten Dr. 
Piaty, Jamnegg, Ritzinger und Dipl.-Ing. Fuchs, 
betreffend die Errichtung von Krankenpflegeschulen 
außerhalb von Graz; 

Antrag, Einl.-Zahl 342, der Abgeordneten Dr. 
Heidinger, Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Dipl.-Ing. Ha-
siba und Dr. Piaty, betreffend den Entwurf e ines 
modernen Müllbeseitigungsgesetzes; 

Antrag, Einl.-Zahl 343, der Abgeordneten Rit
zinger, Koiner, Prof. Dr. Eichtinger und Lackner, 
betreffend die Öffnung des Flughafens Zeltweg 
für den zivilen Flugverkehr; 

Antrag, Einl.-Zahl 344, der Abgeordneten Rit
zinger, Nigl, Prof. Dr. Eichtinger und Jamnegg, be
treffend die Errichtung eines landeseigenen Kinder
gartens für die Bediensteten an der Landes-Sonnen-
heilstätte Stolzalpe; 

Antrag, Einl.-Zahl 345, der Abgeordneten Dipl.-
Ing. Dr. Eberdorfer, Dipl.-Ing. Hasiba, Lackner, 
Marczik und Ritzinger, betreffend die Errichtung 
einer Handelsschule in Schladming; 

Antrag, Einl.-Zahl 346, der Abgeordneten Dipl.-
Ing. Schaller, Ritzinger, Feldgrill, Jamnegg, Marczik, 
Nigl und Dipl.-Ing. Hasiba, betreffend die Einbe
ziehung der Grundanschaffungskosten in die Wohn
bauförderung; 
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Antrag, Einl.-Zahl 347, der Abgeordneten Dipl.-
Ing. Schauer, Buchberger, Prof. Dr. Eichtihger, Lack
ner und Nigl, betreffend die ' Novell ierung des 
Familienlastenausgleichsgesetzes; 

Antrag, Einl.-Zahl 348, der Abgeordneten Bi
schof, Prof. Har twig, Heidinger, Fellinger und Ge
nossen, betreffend die Förderung des Kindergarten-

-.'.• wesens;.. , •••, ..- •••..-;-. : 

Antrag, Einl.-Zahl 349, der Abgeordneten Prof. 
Hartwig, Bischof, Gross, Hammerl, Reicht und Ge
nossen, betreffend die Pragmatisierung verheirate
ter weiblicher Landesbediensteter; 

Antrag, Einl.-Zahl 350, der Abgeordneten Gross, 
Dr. Strenitz, Prof. Hartwig, Laurich und Genossen, 
betreffend die Förderung der Erwachsenenbildung; 

Antrag, Einl.-Zahl 351, der Abgeordneten Lau
rich, Zinkanell, Braridl, Schön und Genossen, be
treffend die Verabschiedung eines Naturschutz
gesetzes unter Berücksichtigung des Seeuferschut
zes ; 

Antrag, Einl.-Zahl 352, der Abgeordneten Seba
stian, Fellinger, Bischof, Brandl und Genossen, be
treffend die Übernahme der Gemeindestraße von 
Leoben über Proleb nach Brück a. d. Mur; 

Antrag, Einl.-Zahl 353, der Abgeordneten Seba
stian, Dr. Klauser, Laurich, Schon, Loidl und Ge
nossen, betreffend Maßnahmen, im Gebiet der mitt
leren Enns; • • . 

Antrag, Einl.-Zahl 354, der Abgeordneten Seba
stian, Laurich, Sponer, Karrer, Zinkanell und Ge
nossen, betreffend Grundverkäufe an Ausländer; 

Antrag, Einl.-Zahl 355, der Abgeordneten Seba
stian, Bischof, Gross, Fellinger und Genossen, be
treffend die Schaffung von gesetzlichen Bestimmun
gen über Organtransplantat ionen; 

Antrag, Einl.-Zahl 356, der Abgeordneten Seba
stian, Fellinger, Bischof, Brandl und Genossen, be
treffend die Übernahme des Straßenstückes von 
Proleb nach Niklasdorf; 

Antrag, Einl.-Zahl 357, der Abgeordneten Dr. 
Piaty, Dipl.-Ing. Schaller, J amnegg und Ing. Stois-
ser, betreffend die Novell ierung des § 63 des Schul-
organisationsgesetzes 1962; 

Regierungsvorlage; Einl.-Zahl 358, über die Be
deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1971 — 2. Be
richt; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 359, betreffend 
Bau- und Grundflächeninanspruchnahme für das 
Bauvorhaben Nr. 23/71 „Stiefihgbachbrücke I und 
II" der Landesstraße 84 und 140; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 361, betreffend 
Bau- und Grundflächeninanspruchnahme für das 
Bauvorhaben Nr. 10/70 „Oberfeistritz—Anger" der 
Landesstraße 1; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 227 a, zum An
t rag der Abgeordneten Ritzinger, Marczik, Prof. 

... Dr- Eichtinger und Nigl, betreffend die beabsich
tigte Prämienerhöhung der Autohaftpflicht; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 35, Gesetz über 
die Mautstraße (Steiermärkisches Mautstraßenge
setz) (637). 

Z u w e i s u n g e n r 

Anträge, Einl.-Zahl 334, 335, 336, 337, 338, 339, 
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 355, 356 und 357, der Landes
regierung (637). 

Regierungsvorlagen, Einl.-Zahl 358, 359 und 361, 
dem Finanz-Ausschuß (637). -

Regierungsvorlagen zu Einl.-Zahl 227 a und 
Beilage Nr. 35 dem Verkehrswirtschaftlichen Aus
schuß (637). 

A n t r ä g e : 

Ant rag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Schaller, 
Buchberger, Lackner, Dipl.-Ing. Hasiba und Ing. 
Stoisser, betreffend die Einrichtung eines Schüler
verkehrssystems (637). 

Ant rag der Abgeordneten Lafer, Lind, Dr. Hei
dinger und Pölzl, betreffend die Aufhebung des 
Erlasses des Bundesrninisteriums für soziale Ver
wal tung vom 19. Februar 1971, GZ. 36.602/22 (Ar-
beitsmarktförderungsgesetz); 

Antrag der Abgeordneten Schöggl, Prof. Dr. 
Karl Eichtinger, Dipl.-Ing. Hasiba und Ritzinger, 
betreffend die Errichtung einer al lgemeinbildenden 
höheren Schule in Mariazell mit dazugehörigem 
Bundesinternat; 

Ant rag der Abgeordneten Lafer, Buchberger, 
Lind und Pölzl, betreffend die Übernahme der Ge
meindestraße „Prädiberg" als Landesstraße; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Piaty, Jamnegg, 
Ing. Stoisser und Seidl, betreffend die Gewährung 

.. von Zinsenzuschüssen zum Zwecke der Niederlas
sungserleichterung für Landärzte; 

Ant rag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Eber-
dorfer, Lackner, Ritzinger und Dr. Dorfer, betref
fend den dringenden Ausbau der Bundesstraße 
B 145 im Bereich Trautenfels—Tauplitz einschließ
lich der Kreuzung Trautenfels; 

Antrag der Abgeordneten Seidl, Ing. Stoisser, 
Dr. Heidinger und Trümmer, betreffend die Errich
tung eines Gehsteiges an der Murbrücke Ehren
hausen, B 69; 

Antrag der Abgeordneten Seidl, Ing. Stoisser, 
Dr. Heidinger und Trümmer, betreffend das Lkw-
Fahrverbot am Wochenende am Grenzübergang 
Spielfeld; 

Antrag der Abgeordneten Schrammel, Lind, 
Pölzl, Neuhold und Lafer, betreffend die Schaffung 
eines kleinen Grenzverkehrs mit dem Nachbarland 
Ungarn; 

Antrag der Abgeordneten Gross, Premsberger, 
Dr. Strenitz, Hammerl, Reicht, Loidl und Genossen, 
betreffend den Ausbau der Landesstraße von der 
Weinzöttlbrücke bis zur Maut Andritz; 

Antrag der Abgeordneten Gross, Premsberger, 
Dr. Strenitz,^ Hammerl, Reicht und Genossen, be
treffend den Ausbau der im Gebiet der Landes
haupts tadt Graz gelegenen Landesstraßen; 

Antrag der Abgeordneten Brandl, Bischof, Fel
linger, Laurich und Genossen, betreffend den Aus
bau der Landesstraße 295 zwischen Mariazell und 
Erlaufsee; 

Antrag der Abgeordneten Dr. Strenitz, Gross, 
Hammerl, Prof. Hartwig und Genossen, betreffend 
den Wegfall der Entlehnungsgebühr in der Landes
bibliothek; 

Antrag der Abgeordneten Reicht, Heidinger, 
Laurich, Bischof und Genossen, betreffend die Ge
staltung des Vorabendprogramms im ORF; 

Antrag ' der Abgeordneten Aichholzer, Zinkanell, 
Preitler, Zoisl und Genossen, betreffend die Über
nahme einer Gemeindestraße in der Gemeinde Till-
mitsch; 

Antrag der Abgeordneten Schön, Pichler, Fel
linger, Sponer, Karrer und Genossen, betreffend 
bessere Verkehrsüberwachung auf der Bündes-
s t r aße67 (637). 

e r h a n d l u n g e n ; \ 

1. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 107, zum Antrag 
der Abgeordneten Dr. Heidinger, Lafer, Lind, Dipl.-
Ing. Fuchs und Pranckh und zum Beschluß Nr. 71 
des Steiermärkischen Landtages vom 19. Dezem
ber 1970, betreffend die Novell ierung des Woh-
nungsverbesserungsgesetzes. 

Berichterstatter: Abg. Hermann Ritzinger (638). 
Redner: Abg. Dr. Helmut Heidinger (638), Abg. 

Pichler (639), Abg.'Dr. Helmut Heidinger (640). 
Annahme des Antrages (640). 

2. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Beilage Nr. 32, Gesetz, mit dem 
das Gesetz über die Festsetzung der Jagdkar ten
abgabe abgeänder t wird. 

Berichterstatter: Abg. Josef Zinkanell (640). 
Annahme des Antrages (640). 



21. Sitzung des Steierm. Landtages, VII. Periode — 22. Februar 1972 631 

3. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 318, betreffend die 
Schenkung eines landeseigenen Grundstückes im 
Ausmaß von 18.230 m2 an die Erzherzog-Johann-
Stiftung des Steirischen Volksbildungswerkes 
„Schule für gehbehinderte Kinder und Jugendliche". 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried 
Eberdorfer (641). 

Annahme des Antrages (641). 

4. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 319, über die Gebarung 
der Landes-Hypothekenanstal t für Steiermark im 
Geschäftsjahr 1970. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (641). 
Annahme des Antrages (641). 

5. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 320, betreffend die 
Übernahme einer Ausfallsbürgschaft des Landes 
Steiermark für einen von der Steiermärkischen 
Sparkasse der Firma Juniorwerke Ing. Franz Weiss 
AG., Köflach, zu gewährenden Kredit von 15 Millio
nen Schilling. 

Berichterstatter: Abg. Hans Gross (641). 
Redner: Abg. Dipl.-Ing. Hasiba (641). 
Annahme des Antrages (642). 

6. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 321, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von der Gemeinde Salla für das Bau
vorhaben Nr. 18/70 „Salla—Puffing" der Landes
straße 336. 

Berichterstatter: Abg. Simon Koiner (642). 
Annahme des Antrages (642). 

7. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 322, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme von Ferdinand 
Seebacher für das Bauvorhaben Nr. 34/70 „Rohr
moos—Untertal" der Landesstraße 321. 

Berichterstatter: Abg. Karl Lackner (642). 
Annahme des Antrages (642). 

8. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 323, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Josef und Karoline Forstner für das 
Bauvorhaben Nr. 18/70 „Salla—Puffing" der Lan
desstraße 336. 

Berichterstatter: Abg. Alois Seidl (642). 
Annahme des Antrages (642). 

9. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 324, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme von der röm.-
kath. Pfarrpfründe St. Peter und Paul von Johann 
und Erna Schweighart für das Bauvorhaben Nr. 18/ 
70 „Salla—Puffing" der Landesstraße 336. 

Berichterstatter: Abg. Ing. Hans Stoisser (643). 
Annahme des Antrages (643). 

10. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 326, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Plazotta Alfred für das Bauvor
haben Nr. 10/70 „Oberfeistritz—Anger" der Lan
desstraße 1. 

Berichterstatter: Abg. Heribert Pölzl (643). 
Annahme des Antrages (643). 

11. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 327, betreffend die 
Übernahme der Ausfallsbürgschaft des Landes Stei
ermark für ein von der Stadtgemeinde Har tberg 
zugunsten der Betriebsniederlassung der Firma 
Pegulan-Ges. m. b . H. & Go. KG. in Har tberg auf
zunehmendes Darlehen von höchstens 25 Millionen 
Schilling. 

Berichterstatter: Abg. Gerhard Heidinger (643). 
Annahme des Antrages (643). 

12. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 328, betreffend die 
Übernahme einer Rückbürgschaft über 15 Millionen 
Schilling gegenüber der Stadtgemeinde Schladming 
für einen ERP-Kredit der Schladminger-Planai-
Bahnen-Ges. m. b. H. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (643). 
Redner: Abg. Laurich (644), Abg. Lackner (644). 
Annahme des Antrages (645). 

13. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 329, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Ing. Heinz und Maria Petrasch für 
das Bauvorhaben Nr. 18/70 „Salla—Puffing" der 
Landesstraße 336. 

Berichterstatter: Abg. Alois Seidl (645). 
Annahme des Antrages (645). 

14. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 330, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Hermine und Peter Schlatzer für das 
Bauvorhaben Nr. 18/70 ,;Salla—Puffing" der Lan
desstraße 336. 

Berichterstatter: Abg. Ing. Hans Stoisser (645). 
Annahme des Ant rages (645). 

15. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 331, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung für das Bauvorhaben Nr. 10/70 „Ober
feistritz—Anger" der Landesstraße 1. 

Berichterstatter: Abg. Heribert Pölzl (645). 
Annahme des Antrages (645). 

16. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 332, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Max Unzog für das Bauvorhaben 
„Sichtverbesserung in km 14,270" der Landesstraße 
Nr. 285. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Leopold Johann Dor
fer (645). 

Annahme des Antrages (645). 

17. Bericht des Sozial-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 176, zum Ant rag der 
Abgeordneten Marczik, Koiner, Ritzinger und 
Pranckh, betreffend die Errichtung einer Facharzt
ausbildungsstelle an der chirurgischen Abtei lung 
des Landeskrankenhauses in Judenburg. 

Berichterstatter: Abg. Hermann Ritzinger (645). 
Annahme des Antrages (646). 

18. Bericht des Sozial-Ausschusses über die 'Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 239, zum Antrag der 
Abgeordneten Jamnegg, Dipl.-Ing. Hasiba, Nigl und 
Prof. Dr. Eichtinger, betreffend Maßnahmen zur 
Lärmbekämpfung. . 

Berichterstatter: Abg. Seidl (646). 
Redner: Abg. Jamnegg (646), Abg. Prof. Har twig 

(647), Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (648), Landeshaupt
mann Dr. Niederl (648). 

Annahme des Ant rages (649). 

19. Bericht des Sozial-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 294, zum Antrag der 
Abgeordneten Sebastian, Bischof, Laurich, Brandl 
und Genossen, betreffend die Novel l ierung des 
Apothekengesetzes. 

Berichterstatter: Abg. Johann Fellinger (649). 
Annahme des Antrages (649). 

20. Bericht des Sozial-Ausschusses und des Ge
meinde- und Verfassungs-Ausschusses, zu Einl.-
Zahl 309, zum Antrag der Abgeordneten Dr. .Piaty, 
Jamnegg, Pölzl und Ing. Stoisser, betreffend die 
Beschlußfassung über ein Steiermärkisches Ge
meindeärztegesetz. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Hermann Schal
ler (649). 

Redner: Abg. Dr. Piaty (649). 
Annahme des Antrages (650). 
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21. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu Einl.-
Zahl 229, zum Antrag der Abgeordneten Dr. Hei
dinger, Dipl.-Ing. Fuchs, Dipl.-Ing; Hasiba und 
Koiner, betreffend die Verlängerung der Laufzeit 
von Darlehen aus dem Wasserwirtschaftsfonds für 
Kanalbauten. 

Berichterstatter: Abg. Pölzl (650). 
Annahme des Antrages (650). 
22. Bericht des Landwirtschafts-Ausschusses über 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 34, Gesetz, mit 
dem die Steiermärkische Landarbeitsordnung neuer
lich abgeändert und ergänzt wird (Steiermärkische 
Landarbeitsordnungs-Novelle 1972). 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing.-Hermann Schal
ler (651). 

Redner: Abg. Nigl (651), Abg. Brandl (653), Abg. 
Nigl (654), Abg. Dipl.-Ing. Fuchs (655), Abg. Prof. 
Dr. Eichtinger (656), Abg. Pölzl (656), 2. Präsident 
Ileschitz (656), Abg. Gross (657), Abg. Jamnegg 
(658), Abg, Dipl.-Ing. DDr. Götz (658), Abg. Karrer 
(658), Abg. Dr. Dorfer (659), Landeshauptmann Dr. 
Niederl (660). ' 

Annahme des Antrages (660). 
23. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 33, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-
Ausführungsgesetz geändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Dr. Siegfried 
Eberdorf er (660). 

Redner: Abg. Dipl.-Ing. Schaller (661), Abg. Lau-
rich (664). 

. Annahme des Antrages (664). 

Präsident Univ.-Prof. Dr. Koren: Hoher Landtag! 
Ich eröffne die 21. Sitzung des Steiermärkischen 
Landtages in der laufenden VII. Gesetzgebungs
periode und begrüße alle Erschienenen, besonders 
die Mitglieder der Landesregierung mit dem Herrn 
Landeshauptmann an der Spitze und die Damen und 
den Herrn des Bundesrates. 

Entschuldigt sind: die Abgeordneten Marczik, 
Pranckh, Prenner, ferner die Herren Landesräte Bam
mer, Dr. Klauser und Dr. Krainer. 

Mit der heutigen Sitzung soll die Herbst tagung 
1971/72 geschlossen werden. Sie beginnt daher mit 
einer Fragestunde. 

Ich beginne gleich mit der Aufrufung der einge
langten Anfragen. 

Präsident: Anfrage Nr. 122 des Herrn Abgeord
neten Dipl.-Ing. Dr. Siegfried Eberdorfer an Herrn 
Landesrat Josef Gruber, betreffend die Behandlung 
debiler Kinder. 

Ich bitte den Herrn Landesrat um die Beantwor
tung. 

Anfrage des Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer an 
Landesrat Gruber. 

Die Probleme von Kindern, die auf Grund man
gelhafter geistiger Entwicklung (debile Kinder) nicht 
fähig sind, dem Unterricht in Tagesschulen (Sonder
schulen, -Massen etc.) zu folgen, sind für alle Betrof
fenen sehr schwierig. In vielen Fällen ist eine Auf
nahme in heilpädagogische Anstalten notwendig. 

Ich frage Sie, Herr Landesrat, 

a) wie viele debile Kinder in schulpflichtigem Alter 
gibt es in der Steiermark? 

b) reichen die vorhandenen Einrichtungen aus, um 
diesen Kindern eine optimale Ausbildung und 
Förderung zu gewährleisten? 

Landesrat Gruber: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Abgeordnete Dr. Eberdorfer hat 
die Frage gestellt, wie viele debile Kinder es im 
schulpflichtigen Alter in der Steiermark gibt und ob 
die vorhandenen Einrichtungen ausreichen. 

Nach den mir vom Landesschulrat zur Verfügung 
gestellten Ziffern sieht das e twa so aus: 

In den Sonderschulen sind 5935 Kinder. Wir haben 
weiters 74 Körperbehinderte, 250 Sprachgestörte, 242 
Schwerhörige oder Taubstumme, 209 Sehgestörte 
oder Blinde, 232 Schwererziehbare und 197 Schwerst-
erziehbare. An Einrichtungen für debile Kinder ha
ben wir das Piusinstitut in Brück zur Verfügung, 
in dem 135 debile Kinder untergebracht werden, und 
die heilpädagogische Abteilung des Landessonder-
krankenhauses für Psychiatrie und Neurologie in 
Graz. Hier sind 68 Kinder untergebracht. Am Pius
institut in Brück haben wir 18 Vormerkungen und 
für Graz 49. Insgesamt gibt es 67 Kinder, die nicht 
untergebracht werden konnten. Das ist die derzei
tige Situation und man kann ganz allgemein sagen, 
daß die vorhandenen Einrichtungen derzeit nicht 
ausreichen. 

Präsident: Ich erteile dem Herrn Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer das Wort zur Zusatzfrage. 

Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer: Herr Landesrat, 
welche Maßnahmen werden vorgesehen, um diesen 
Fehlbestand an Bildungseinrichtungen für debile 
Kinder zu beseitigen? 

Präsident: Bitte, Herr Landesrat! 

Landesrat Gruber: Das ist eine Frage, die im 
Augenblick sehr schwierig zu beantworten ist. Es 
wäre denkbar, daß eine Erweiterung des Piusinsti-
tutes durchgeführt wird. Es wäre aber ebenso denk
bar, daß in Graz eine Erweiterung erfolgt. Wir ha
ben uns mit dieser Frage schon zum wiederholten 
Male beschäftigt und auch in Erwägung gezogen. 
Unter Umständen im Zusammenhang mit dem Lan
desjugendheim Rosenhof in Graz, um dort e ine 
solche Ausbildungsstätte für debile Kinder einzu
richten. 

Präsident: Anfrage Nr. 120 des Herrn Abgeord
neten Dipl.-Ing. Hans Georg Fuchs an Herrn Landes
rat Prof. Kurt Jungwirth, betreffend den Entwurf 
eines Mehrwertsteuergesetzes. 

Ich bit te Herrn Landesrat um Beantwortung der 
Anfrage. 

Anfrage des Abg. Dipl.-Ing. Fuchs an Landesrat 
Prof. Jungwirth. 

. Zum Entwurf des Mehrwertsteuergesetzes hat die 
Steiermärkische Landesregierung im Juni 1971 eine 
ausführliche Stellungnahme abgegeben. Der Gesetz
entwurf ist inzwischen von der Bundesregierung im 
Nationalrat eingebracht worden. 

Herr Landesrat, in welchem Maße ist im kulturel
len Bereich die Stellungnahme der Steiermärkischen 
Landesregierung berücksichtigt worden? 
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Lahdesrat Prof. Jungwirth: Es geht um die Frage, 
inwieweit die Stellungnahme der Steiermärkischen 
Landesregierung im Kulturbereich berücksichtigt 
worden ist. Ich kann darauf wie folgt antworten: 

Die Stellungnahme der Steiermärkischen Landes
regierung ist im Entwurf des Mehrwertsteuergeset
zes, den die Bundesregierung im Nationalrat einge
bracht hat, nur sehr mangelhaft berücksichtigt wor
den. Dabei handelt es sich um kulturpolitisch we
sentliche Punkte, die in al len österreichischen Bun
desländern Bedeutung haben. Die Abänderungsvor
schläge der Steiermärkischen Landesregierung gin
gen auf ausländische Erfahrungen mit der Mehrwert
steuer zurück, besonders auf das entsprechende Ge
setz in der deutschen Bundesrepublik. Von diesem 
Gesetz sind auch weite Passagen des österreichi
schen Entwurfes abgeschrieben, allerdings nicht dort, 
wo Erleichterungen für kulturelle Einrichtungen vor
gesehen sind. Ganz berücksichtigt wurde die For
derung nach Ermäßigung auf den halben Steuersatz 
für Umsätze aus der Tätigkeit von Künstlern. Nur 
zur Hälfte, daher ungenügend, wurde berücksichtigt 
die Forderung nach ganzer Befreiung für Theater, 
Orchester, Museen, botanische und zoologische Gär
ten. In der Bundesrepublik sind diese Einrichtungen 
von der Mehrwertsteuer ganz befreit, im vorliegen
den österreichischen Entwurf nur halb. Nach Fach
gutachten, ' die der Theatererhal terverband österrei
chischer Bundesländer und Städte hat ausarbeiten 
lassen, würde daraus mit Sicherheit erhöhter Sub
ventionsbedarf der Städte- und Länderbühnen ent
stehen. Ein sinnloses Karussell, erhöhte Steuerbela
stung, erhöhte Eintrittspreise, erhöhter Subventions
bedarf wären das Ergebnis. Völlig unberücksichtigt 
bleiben die Bibliotheken. Diese wären voll mehr
wertsteuerpflichtig. Was das für unsere öffentlichen 
Bibliotheken und Büchereien bedeuten würde, liegt 
auf der Hand. Sie haben das im internationalen J ah r 
des Buches 1972 gewiß nicht verdient. 

Ebenso dramatisch kündigt sich die Situation un
serer Volksmusikschulen an. Auch hier wurde die 
Stellungnahme der Steiermark nicht berücksichtigt. 
Die am 15. Oktober 1971 in Graz stattgefundene 
Konferenz der politischen und beamteten Landes
kulturreferenten hat sich eingehend mit dem Pro
blem der Musikschulen beschäftigt. Die Landeskul
turreferentenkonferenz ha t damals einstimmig an 
das Bundesministerium für Finanzen den dringenden 
Appell gerichtet, im künftigen Mehrwertsteuergesetz 
j ene Musikschulen, die ohne Gewinnabsichten von 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften getragen oder 
überwiegend mitfinanziert werden, so zu behandeln, 
daß eine möglichst geringe Steuerbelastung ent
steht. In unserem Bundesland existieren bekanntlich 
33 Volksmusikschulen. Dazu kommen die Landes
musikschule und 17 Exposituren. In ganz Österreich 
gibt es rund 250 vergleichbare Institute. Sie sind 
absurderweise umsatzsteuerpflichtig. Das hatte j e 
weils zur Folge, daß der Bund mit der einen Hand 
Steuer kassierte und mit der anderen einen Teil 
davon als Subvention zurückzahlte. Zum Beispiel 
leistete im Jahre 1971 der Bund in Steiermark 
130.000 S gegenüber 6,6 Millionen S, die vom Land 
kamen, von den Leistungen der Gemeinden ganz zu 
schweigen. Das Land Steiermark ha t 1972 die Hilfe 

für die Volksmusikschulen von 6,6 Millionen S auf 
14,4 Millionen S aufgestockt. Es war dies die 
s tärkste Progression im heurigen Kulturbudget. 
Ihre positiven Auswirkungen würden mit 1. Jänner 
1973 wieder zunichte gemacht, wenn, wie vorge
sehen, diese Schulen mehrwertsteuerpflichtig wür
den. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Entwurf 
zum Mehrwertsteuergesetz j eden im Kulturleben 
Engagierten mit tiefer Sorge erfüllen muß. 

Präsident: Ich erteile dem Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Fuchs das Wor t zur Zusatzfrage. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Herr Landesrat, was geden
ken Sie und was gedenkt die Steiermärkische Lan
desregierung zu tun, um dem Herrn Finanzminister 
die Sinnlosigkeit des Karussells, von dem Sie sprä
chet, und die Bildungsfeindlichkeit seines Entwurtes 
vor Augen zu führen und doch noch eine Änderung 
zu erreichen? 

Präsident: Herr Landesrat, ich bitte, die Zusatz
frage zu beantworten. 

Landesrat Prof. Jungwirth: Ich habe schon einmal 
Gelegenheit genommen, m i t . dem Herrn Bundes
minister für Finanzen darüber zu sprechen. Es hat 
sich bisher kein Erfolg gezeigt. Wir werden von 
Graz aus noch einmal mit diesen Anregungen in 
Wien vorstellig werden. 

Präsident: Anfrage Nr. 121 des Herrn Abgeord
neten Dr. Leopold Johann Dorfer an Herrn Landesrat 
Prof. Kurt Jungwirth, betreffend die Unterstützung 
des Grazer Concertchores. Herr Landesrat, ich bitte 
Sie, die Frage zu beantworten. 

Anfrage des Abg. Dr. Dorfer an Landesrat Prof. 
Jungwirth. 

In Graz besteht seit einigen Monaten* der Grazer 
Concertchor unter dem Kapellmeister Alois J. Hoch-
strasser. Die bisherigen musikalischen Aufführungen 
dieses ausgezeichneten Ensembles haben den Beweis 
erbracht, daß der Grazer Concertchor in jeder 
Weise iörderungswürdig ist. 

Herr Landesrat, sind Sie bereit, den Grazer Con
certchor so zu unterstützen, daß die finanzielle Ba
sis dieses Ensembles gesichert ist? 

Landesrat Prof. Jungwirth: Der Grazer Concert
chor hat hohes künstlerisches Niveau und hohes per
sönliches Engagement seines Leiters und der Mit
glieder des Chores. Er ist in hohem Maße förde
rungswürdig, die Landesregierung hat ihn gefördert 
und sie wird) ihn stark weiterfördern. Es ist darüber 
hinaus daran gedacht, daß in der Saison 1972/1973 
der Concertchor in das Programm des Musikver
eines eingebaut wird. Damit würde zum erstenmal 
seit vier Jahren wieder ein Grazer Chorensemble 
im Programm des Musikvereines für Steiermark 
aufscheinen. 

Präsident: Die Anfragen Nr. 125, 126, 127 und 129 
der Herren Abgeordneten Stoisser, Buchberger, 
Maunz und Loidl, die sich an Herrn Landesrat 
Dr. Josef Krainer richten, konnten zwar zugestellt 
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werden, der Herr Landesrat ist aber noch erkrankt 
und kann sie daher heute nicht selbst'beantworten. 
Der Herr Landesrat ist auch wegen Erkrankung von 
der Teilnahme an der heutigen Sitzung entschuldigt. 
Ich bitte, das zur Kenntnis zu nehmen, wenn ich das 
früher versäumte mitzuteilen. 

Anfrage Nr. 128 des Herrn Abgeordneten Dr. Hel
mut Heidinger an Herrn Landeshauptmann Dr. Fried
rich Niederl, betreffend ein Entwicklungskonzept 
für die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz, Voits-
berg. Herr Landeshauptmann, ich bitte um die Be
antwortung. 

Anfrage des Abg. Dr. Helmut Heidinger an Lan
deshauptmann Dr. Niederl. 

In der letzten Zeit wurde in der Öffentlichkeit das 
Raumordnungskonzept für die Oststeiermark bzw. 
das Landesentwicklungskonzept diskutiert. 

Bereits seit einigen Jahren liegt für die Region 
Süd-West, die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz, 
Voitsberg, ein Entwicklungskonzept vor. 

Herr Landeshauptmann, welche Mittel wurden im 
Rahmen dieses Entwicklungskonzeptes seitens des 
Landes zur Neuschaffung bzw. Sicherung von Ar
beitsplätzen und für Infrastrukturmaßnahmen auf
gewendet und wieweit hat sich auch der Bund daran 
beteiligt? 

Landeshauptmann Dr. Niederl: Die Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Heidinger möchte ich fol
gendermaßen beantworten: 

Wie bekannt, stehen die Arbeiten für den Lan
desentwicklungsplan vor dem Abschluß. Die End
redaktion wird in der nächsten Zeit abgeschlossen. 
Eine Reihe von Förderungsmaßnahmen folgen be
reits diesen Zielvorstellungen. Regionalpläne als 
Teil des Landesentwicklungsplanes wurden bereits 
veröffentlicht, so zum Beispiel der Regionalplan für 
die Oststeiermark und jener für die Region Süd-
West, der die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz 
und Voitsberg umfaßt. Die Regionalpläne fußen auf 
umfassenden Materialien. So lag zum Beispiel für 
die Region Süd-West der Landesregierung am 
17. Februar 1969 der Kartenband vor. 

Am 22. Dezember 1969 befaßte sich die Landes
regierung mit dem Gutachten des bekannten Na
tionalökonomen Prof. Dr. Nußbaumer. Am 8. Juni 
1970 erfolgte eine gemeinsame Beratung, die Ma
terialbände erschienen im Jahre 1971 in drei Etap
pen. 

Nun zu den einzelnen Förderungsmaßnahmen: 

Das Wesentliche war die Schaffung von Arbeits
plätzen. 56 Betriebe wurden neu gegründet bzw. be
stehende Unternehmungen erweitert. Hiefür standen 
Landesmittel im Ausmaß von 291,2 Millionen S zur 
Verfügung. An Bundesmitteln wurden ca. 9 Mil
lionen S gewährt. 

Im Bereiche der Landesstraßen und Brücken wur
den 136,6 Millionen S verbaut, der Bund stellte für 
seine Straßen 133,4 Millionen S zur Verfügung. Bei 
den Gemeinde- und Güterwegen wurden 44,2 Mil
lionen S Landesmittel und 42,5 Millionen S Bundes
mittel aufgewendet. Die Wasserversorgungs- und 
Abwässeranlagen wurden mit 19,9 Millionen aus 

Landesmitteln und 23,3 Millionen S aus Bundesmit
teln dotiert. Für den Flußbau waren es 17,3 Mil
lionen S Landesmittel und 30,7 Millionen S Bundes
mittel. Das Pflichtschulwesen wurde besonders ge
fördert. Aus den Mitteln deis Gemeindeausgleichs
fonds und des Schulbaufonds wurden 70,7 Millionen 
S ausgewiesen. Demnach wurden für die Region Süd-
West in der Zeitspanne vom 1.-Jänner 1969 bis 
31. Dezember j 1971 579,9 Millionen S Landesmittel 
und 238,9 Millionen S Bundesmittel bereitgestellt. 

Präsident: Eine Zusatzfrage wird nicht gewünscht. 
Anfrage Nr. 118 des Herrn Abgeordneten Dipl.-

Ing. DDr. Alexander Götz an Herrn Landesrat An
ton Peltzmann, betreffend die Errichtung eines 
Schutzbaiufonds. 

Ich bitte Herrn Landesrat um Beantwortung. 

Anfrage des Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz an Landes
rat Peltzmann. 

Eine Schutzzonenerhebung in Graz — wie die 
kürzlich durchgeführte — erscheint nur sinnvoll, 
wenn der Grundschutz verbessert wird. Dies ist viel
fach mit sehr einfachen Aufwendungen — wie das 
Schließen von Öffnungen und einfachen Maurer
arbeiten etc. — möglich. 

Ein Anreiz zur Durchführung dieser Arbeiten kann 
dadurch geschaffen werden, daß für den Eigentümer 
ein günstiger. Kredit zur Verfügung gestellt wird. 

Sind Sie, Herr Landesrat, bereit, an de.r Errich
tung eines Schutzbaufonds im Sinne dieser Ausfüh
rungen mitzuwirken und für eine entsprechende 
Dotierung im kommenden Landesbudget Vorsorge 
zu treffen? 

Landesrat Peltzmann: Der Abgeordnete Götz 
fragt in einer Anfrage an, ob wir bereit sind, einen 
Schutzbaufonds zur Ausführung von kleinen oder 
geringen Arbeiten zur Erweiterung des baulichen 
Schutzes für unsere Bevölkerung zu errichten. Sehr 
gerne, Herr Abgeordneter, nur glaube ich nicht, daß 
das im Rahmen des Katastrophen- und Zivilschützes 
günstig ist, sondern, daß man hier versuchen wird, 
mit der Landeswohnbauförderung einen gemeinsa
men Schritt zu erreichen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage? Ich erteile Herrn 
Abgeordneten Dipl.-Ing. DDr. Götz das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Ist damit zu rechnen, 
bei Verfolgung Ihrer Ausführungen, Herr Landes
rat, daß Mittel, seien sie von hier oder von dort, im 
Jahre 1973 zur Verfügung stehen werden? 

Landesrat Peltzmann: Herr Dipl.-Ing. DDr. Götz, 
das wird wohl den Voranschlagsverhandlungen vor
behalten werden. Ich kann nämlich nicht die gerin
gen Mittel, die für die Schutzraumerhaltung im gro
ßen, das heißt für die Schloßbergstollen bestimmt 
sind, dazu verwenden, um durch Kleinsubventionen 
Altbau in Schutzzonen umzuwandeln. Aber ich 
glaube doch, daß wir hier gemeinsam mit der Wohn
bauförderung nochmals anläßlich des Voranschlages 
1973 Verhandlungen führen werden und ich werde 
mich dafür einsetzen, daß solche Mittel zusätzlich 
freigemacht werden. 
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Präsident: Anfrage Nr. 124 des Herren Abgeord
neten Hermann Ritzinger an Herrn Landesrat Peltz-
mann, betreffend die Versicherung von Feuerwehr
männern und deren Familienangehörigen. Ich bitte 
Herrn Landesrat um die Beantwortung. 

Antrage des Abg. Ritzinger an Landesrat Peltz-
mann. 

Herr Landesrat, wie sind Feuerwehrmänner und 
deren Familienangehörige, wenn sie bei treiwilligen 
Einsätzen oder Übungen verunglücken oder einen 
tödlichen Unfall erleiden, in sozialer und finanziel
ler Hinsicht im Lande Steiermark abgesichert? 

Landesrat Peltzmann: Ich darf die Frage des 
Herrn Abgeordneten Ritzinger wie folgt beantwor
ten: 

Eine generelle Unfallversicherung der steirischen 
Feuerwehrmänner besteht nicht. Bei Unfällen der 
im Dienst befindlichen Feuerwehrmänner gilt zu
nächst das ASVG. Gemäß § 176 Abs. 1 des ASVG 
sind Unfälle, die sich bei Ausübung des Feuerwehr
dienstes, Ausführung, Übung oder Einsatz ereignen, 
den Arbeitsunfällen gleichzustellen. Weiters wird 
in Abs. 3 des § 176 bestimmt, daß die Feuerwehr
männer auch dann Anspruch auf Leistung aus der 
Unfallversicherung haben, wenn sie nicht unfallver
sichert sind. Also das ist eine generelle Einbezie
hung aller Feuerwehrleute in die Unfallversicherung. 
Außerdem hat der steirische Landesfeuerwehrver-
band einen eigenen Hilfsschatz zur Unterstützung 
von verunglückten Feuerwehrmännern eingerichtet. 

Präsident: Herr Abgeordneter Ritzinger wünscht 
eine Zusatzfrage zu stellen. Ich erteile ihm das 
Wort . 

Abg. Ritzinger: Herr Landesrat, wissen Sie dar
über Bescheid, wie hoch eine Dotierung im Falle 
eines Unfalles ist, die der Hilfsschatz bezahlt? 

Landesrat Peltzmann: Der Hilfsschatz wird von 
einem Kuratorium verwaltet und auch vergeben. Ich 
weiß nur, daß bei Todesfall je, nach Bedürftigkeit 
25.000 bis 50.000 S gegeben werden. Herr Abgeord
neter Ritzinger, ich werde Ihre Anfrage dazu ver
wenden, um mit den österreichischen Versicherungen 
eine generelle Verhandlung für eine zusätzliche Ver
sicherung unserer Feuerwehrleute einzuleiten. 

Präsident: Anfrage Nr. 123 des Herrn Abgeord
neten Dr. Richard Piaty an Herrn Ersten Landes
hauptmannstel lvertreter Adalbert Sebastian, betref
fend den Anschluß des Landeskrankenhauses an 
das Fernheizwerk. Ich bitte Herrn Landeshauptmann 
um Beantwortung. 

Anfrage des Abg. Dr. Piaty an Ersten Landes
hauptmannstellvertreter Sebastian. 

Herr Landeshauptmann, wie hoch sind die Kosten 
des Anschlusses an das Fernheizwerk für das Lan
deskrankenhaus Graz? 

Erster Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: 
Herr Abgeordneter Piaty fragt an, wie teuer die 
Anschlußkosten an das Fernheizwerk waren. Wir 

haben das in zwei Phasen durchgeführt, zuerst den 
Komplex Anna-Kinderspital und Kinderchirurgie mit 
3,214.935 und dann den Anschluß der Hauptanstal t 
mit 6,399.461 S. Insgesamt also Kosten von 
9,614.346 S. 

Präsident: Herr Abgeordneter Dr. Piaty wünscht 
eine Zusatzfrage. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Piaty: Herr Landeshauptmannstellver
treter, ist es durch den Anschluß des Fernheizwer
kes zu Einsparungen am Sektor des Personals bzw. 
des Heizaufwandes gekommen? 

Präsident: Ich bitte um Beantwortung. 

Erster Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: 
Wir haben durch technische Firmen Untersuchungen 
anstellen lassen, die ergeben haben, daß wir die 
neuen Gebäude mit den vorhandenen Einrichtungen 
nicht mehr hä t ten mit Wärme versorgen können. 
Es handelt sich um die I. Chirurgie, um die Kinder
klinik und das Schwesternheim. Es war so, daß die 
Nervenabtei lung schon bei den bestehenden An
lagen im Winter Schwierigkeiten ha t te und diese 
Firma, die wir beauftragt hatten, das zu untersuchen, 
hat uns also dann dargelegt, daß wir mit den vor
handenen Einrichtungen, selbst wenn dort neue 
Kessel installiert würden, nicht auskommen. Darüber 
hinaus hat die Regierung dann beschlossen, eine 
Untersuchung in diesem Zusammenhang anstellen 
zu lassen: a) ob es möglich wäre, überhaupt mit 
Fernwärme zu arbeiten, oder b) ob wir autark blei
ben und uns nicht bei der Fernwärme anschließen 
sollen. 

Diese Untersuchung hat dann ergeben, daß ein 
Mischen erforderlich ist und nun versorgen wir 
zwei Fünftel mit Fernwärme und drei Fünftel mit 
eigener Wärme. Dazu kommt, daß die Wärmever
sorgung, also das Heizen fast aller Objekte mit der 
Fernwärme erfolgt, während die Sterilisationsanla
gen und die Betriebe, Wäscherei usw. aus dem eige
nen Betrieb gespeist werden. Ob dadurch eine Per
sonaleinsparung erreicht wurde, kann ich nicht sa
gen, dies war nicht Gegenstand Ihrer Anfrage. Sie 
haben gefragt, was kostet das Anschließen, das habe 
ich präzise beantwortet . Ich glaube aber sagen zu 
können, daß wir schon allein dadurch Einsparungen 
haben, weil die Kohlenbefeuerung 4,200.000 S unge
fähr kostet und wir für die Fernwärme e ine Grund
gebühr von etwas über 800.000 S im J ahr bezahlen. 
Darüber hinaus wären wir nicht in der Lage, die 
26.000 Tonnen Nutzkohle bei Engpässen überhaupt 
aufzubringen. Und die letzte Überlegung, die noch 
dazu geführt hat, daß wir zur Fernwärme gegriffen 
haben, war die, daß ja die Landesregierung einen, 
Beschluß gefaßt hat, zur Förderung des Absatzes 
steirischer Feinkohle, gemeinsam durch das Land, 
die Steweag und die Gemeinde das Fernheizwerk 
zu errichten und daß die öffentlichen Gebäude an
geschlossen werden mußten. So daß alles, was in 
der öffentlichen Hand an Gebäuden vorhanden war, 
angeschlossen wurde, um den Absatz zu sichern. 
Aber ich sage noch einmal, auch wenn das nicht der 
Fall gewesen wäre, wären wir nicht in der Lage 
gewesen, die neuen Objekte mit den vorhandenen 
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Einrichtungen zu speisen. Selbst wenn wir sie um
gestaltet hätten, man hät te ein großes neues Kessel
haus bauen müssen usw., um diese neuen Gebäude 
mit Wärme entsprechend versorgen zu können. 

Präsident: Ich danke für die Beantwortung. Die 
Anfrage Nr. 119 des Herrn Abgeordneten Wimmler 
an Herrn Landesrat Bammer, betreffend Baukosten 
des Brucker Bades, konnte nicht zugestellt werden. 
Damit sind die eingelangten Anfragen erledigt. 

Von den Landtags-Ausschüssen wurden fol
gende Geschäftsstücke erledigt, die wir auf die heu
tige Tagesordnung setzen können, und zwar: 

die Regierungsvorlagen, zu Einl.-Zahl 107, Bei
lage Nr. 32, Einl.-Zahlen 318, 319, 320, 321, 322, 323, 
324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, zu Einl.-Zähl 176, 
zu Einl.-Zahl 239, zu Einl.-Zahl 294, zu Einl.-Zahl 309, 
zu Einl.-Zahl 229, Beilagen Nr. 33 und Nr. 34. 

Wird gegen diese Tagesordnung ein Einwand er
hoben? 

Ich stelle fest, daß dies nicht der Fall ist. 

Es l iegen heute folgende Geschäftsstücke auf: 

der Antrag, Einl.-Zahl 334, der Abgeordneten 
Ritzinger, Dr. Dorfer, Lackner, Dipl.-Ing. Dr. Eber-
dorfer und Prof. Dr. Eichtinger, betreffend die Errich
tung eines Jugendwarteraumes am Bahnhof in 
Murau; 

der Antrag, Einl.-Zahl 335, der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Buchberger, Dipl.-Ing. 
Schaller, Lackner und Feldgrill, betreffend die ge
setzliche Regelung der Benützung von Motorschlit
ten und ähnlichen Fahrzeugen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 336, der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Dr. Piaty, Jamnegg, 
Pranckh und Nigl, betreffend die Einführung der 
Teilzeitbeschäftigung für das Pflegepersonal in den 
landeseigenen Krankenhäusern, Alters- und Für
sorgeheimen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 337, der Abgeordneten 
Prof. Dr. Eichtinger, Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Ritzin
ger und Marczik, betreffend die Errichtung einer 
Handelsakademie in Mürzzuschlag und Aufnahme 
dieses Projektes in das steirische Zehnjahrespro-
gramm; 

der Antrag, Einl.-Zahl 338, der Abgeordneten 
Dr. Dorfer, Nigl, Ing. Stoisser und Pölzl, betreffend 
die neuerliche Abänderung des Gesetzes über die 
Bildung eines Fonds für gewerbliche Darlehen (Ge
werbliches Darlehensfondsgesetz 1970); 

der Antrag, Einl.-ZaM 339, der Abgeordneten 
Buchberger, Dipl.-Ing. Scballer, Dipl.-Ing. Dr. Eber
dorfer und Aicbhofer, betreffend e ine Novellierung 
der gesetzlichen Bestimmungen über die Schüler-
freifahrten; 

der Antrag, Einl.-Zahl 340, der Abgeordneten 
Jamnegg, Dr. Piaty, Dr.; Heidinger und Dipl.-Ing. 
Fuchs, bertreffend die Erstellung des Spitalsplaneis 
für d ie steirischen Landeskrankenanstalten; 

de r Antrag, EM.-ZaM 341, der Abgeordneten 
Dr. Piaty, Jamnegg, Riteiniger und Dipl.-Ing. Fuchs, 
betreffend d ie Errichtung von. Krankenpflegeschulen 
außerhalb von Graz; 

der Antrag, Einl.-Zahl 342, der Abgeordneten 
Dr. Heidinger, Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Dipl.-Ing. 
Hasifoa und Dr. Piaty, betreffend den Entwurf e ines 
modernen 'Mülilbeseitligiungsgesetzes; 

der Antrag, Einl.-Zaihl 343, der Abgeordneten 
Ritzinger, Kölner, Prof. Dr. Eichtinger und Lackner, 
betreffend die Öffnung Ides Flughafens Zeltweg für 
den zivilen Flugverkehr; 

der Antrag, Binl.-Zalhl 344, der Abgeordneten 
Ritzinger, Nigl, Prof. Dr. Eichtinger und Jamnegg, 
betreffend die Errichtung 'eines landeseigenen Kin
dergartens für d ie Bediensteten an der Landesson-
nenheilstätte Stolzalpe; 

der Antrag, Einl.-Zahl 345, der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Dipl.-Ing. Hasfiba, Lackner, 
Marczik und Ritzinger, betreffend die Errichtung 
einer Handelsschule in Schladming; 

der Antrag, Bin!.-Zahl 346, der Abgeordneten. 
Dipl.-Ing. Schaller, Ritzinger, Pel'dgrill, Jamnegg, 
Marczik, Nigl und Dipl.-Ing. Hasiiba, betreffend 
die Einbeziehung de r 'Grundanschaffungskosten \ in 
die Wohnbaujförderungj 

der Antrag, Einl.-Zahl 347, der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Scballer, Buchberger, Prof. Dr. Eichtinger, 
Lackner und Nigl, betreffend d ie Novellierung des 
Famlilienlastenausgleichsgesetzes; 

der Antrag, Einl.-ZaM 348, der Abgeordneten 
Bischof, Prof. Hartwig, Heidinger, Fellinger und 
Genossen, betreffend d ie Förderung des Kinder
gartenwesens; 

de r Antrag, Einl.-Zahl 349, de r Abgeordneten 
Prof. Hartwig, Bischof, Gross, Hammerl, Reicht und 
Genossen, betreffend d ie Pragmatiisierung verheira
teter weiblicher Landesbediensteter; 

der Antrag, Einl.-Zahl 350, der Abgeordneten 
Gross, Dr. Strenitz, Prof. Hartwig, Laurich und Ge
nossen, betreffend die Förderung der Erwachsenen
bildung; 

der Antrag, Einl.-Zahl 351, der Abgeordneten 
Laurich, Zinkanell, Brandl, Schön und Genossen, 
betreffend die Verabschiedung eines Naturschutz
gesetzes unter Berücksichtigung'ldes Seeuferschutzes; 

der Antrag, Einl.-Zahl 352, der Abgeordneten 
Sebastian, Fellinger, Bischof, Brandl und Genossen, 
betreffend die Übernahme de r Gemeindestraße von 
Leoben über Proleb nach Brück an der Mur ; 

der Antrag, Einl.-ZaM 353, de r Abgeordneten 
Sebastian, Dr. Klauser, Laurich, Schön, Loidl und 
Genossen, betreffend Maßnahmen im Gebiet der 
mittleren Enns; 

der Antrag, Einl.-ZaM 354, der Abgeordneten 
Sebastian, Laurich, Sponer, Karrer, Zinkanell und 
Genossen, betreffend Grundverkäufe an Ausländer; 

der Antrag, Einl.-Zähl 355, der Abgeordneten 
Sebastian, Bischof, Gross, Fellinger und Genossen, 
betreffend d ie Schaffung von gesetzlichen Bestim
mungen über Organtransplantationeii; 

der Antrag, Einl.-ZaM 356, der Abgeordneten 
Sebastian, Fellinger, 'Bischof, Brandl und Genossen, 
betreffend d ie Übernahme des Straßenstückes von 
Prolöb nach Niklasdorf; 

d e r Antrag, Einl.-ZaM 357, der Abgeordneten 
Dr. Piaty, Dipl.-Ing. Schaller, Jamnegg und Ing. 
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Stoisser, betreffend die Novell ierung des § 63 des 
Schulorganisationsgesetzes 1962. 

Diese Anträge weise ich der Landesregierung zu. 

Erster Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: 
Zur Geschäftsordnung Herr Präsident! 

Präsident: Ich erteile Herrn Landeshauptmann
stellvertreter Sebastian das Wort . 

Erster Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: 
Es. ba t an sich keine Bedeutung, nur haben wir 
eine Parteien-Vereinbarung getroffen, daß der Antrag 
der Abgeordneten Jarnnegg, Dr. Piaty, Dr. Heidin
ger und Dipl.-Ing. Fuchs, betreffend d ie Erstellung 
des Spiitalplanes für die steinischen Landeskranken
anstalten nicht aufgelegt wird, die Fraktion hat ihren 
Antrag zurückgezogen. Er ist ja weitergehend wie 
mein Bericht, ich könnte ja dafür sein, aber nur 
der Ordnung halber. 

Präsident: Ich habe den Antrag jetzt nicht in Er
innerung, wann ich ihn verlesen habe. 

Erster Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: 
Sie haben ihn verlesen und er liegt auf. Es bandelt 
sich um den Antrag Nr. 340. ' 

Präsident: Ich erteile der Frau Abgeordneten 
Jarnnegg zur Geschäftsordnung das Wort. 

Abg. Jarnnegg: Wir haben den Antrag neuerlich 
eingebracht bei der letzten Landtagssitzung, bevor 
wir wußten, daß der Antrag, Ider vorgelegt worden 
ist, hier im Hohen Haus als Zwischenbericht ausge
wiesen wird. Ich bitte daher, d iesen Antrag zurück
zuziehen, weil ja de r andere Antrag noch .aufrecht 
bleibt. 

Präsident: Ich nehme auf d iesen Sachverhalt Be
zug und .ziehe diesen Antrag von der Tagesordnung 
zurück. 

Dem Finanz-Ausschuß weise ich zu: 

die Regierungsvorlage, Binl.-Zahl 358, über die 
Bedeckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dein Landesvoranschlag 1971 — 2. Be
richt; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 359, betreffend 
Bau- und Grundflächeninanspruchnahme für das Bau
vorhaben Nr. 23/71 „Stiefingbachbrücke I und II" 
der Landesstraßen 84 und 140; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 361, betreffend 
Bau- und .Grundflächendnanspruchnahm.e für das 
Bauvorhaben Nr. 10/70 „Oberfeistritz—Anger" der 
Landesstraße 1. 

Dem Verkehrswirtschaftldchen Ausschuß weise ich 
zu: 

die Regierungsvorlage zu .Einl.-Zahl 227 a, zum 
Antrag der Abgeordneten Ritzinger, Marczlk, Prof. 
Dr. Eichtinger und Nigl, betreffend d ie beabsichtigte 
Prämienerhöhung der Autohaftpflicht; 

d ie Regierungsvorlage, Beilage Nr. 35, Gesetz 
über die Mautstraße (Steiermärtoisches Mautstraßen
gesetz). 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand er
hoben? 

Das ist nicht der Fall. 

Eingebracht wunden heute folgende Anträge: 

der Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Schaller, 
Buchberger, Lackner, Dipl.-Ing. Hasdba und Ing. 
Stoisser, betreffend d ie Einrichtung eines Schüler
verkehrssystems ; 

der Antrag der Abgeordneten Lafer, Lind, Dr. Hei
diniger und Pölzl, betreffend die Aufhebung des 
Erlasses des Bundesrninisteriums für -soziale Ver
waltung vom 19. Februar 1971, GZ. 36.602/22 (Ar-
toeitsinarktförderungsgesetz); 

de r Antrag der Abgeordneten Schö-ggl, Prof. Dr. 
Karl Eichtinger, Dipl.-Ing. Hasiba und Ritzinger, 
betreffend d ie Errichtung einer -allgemeinbildenden 
höheren Schule i n Mariazeil mit dazugehörigem 
Bundesinternat; 

der Antrag der Abgeordneten Lafer, Buchberger, 
Lind und Pölzl, betreffend die Übernahme der Ge
meindestraße „Prädiberg" als Landesstraße; 

de r Antrag de r Abgeordneten Dr. Piaty, Ja-mnegg, 
Ing. Stoisser und Seidl, betreffend die -Gewährung 
von Zinsenzuschüssen zum Zweck de r Ndeder-las-
sungserleichterung für Landärzte; 

der Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Bber-
dorfer, Lackner, Ritzinger und Dr. Dorfer, betreffend 
den dr ingenden Ausbau der Bundesstraße B 145 im 
Bereich Trautenfels—Tauplitz einschließlich der 
Kreuzung Trautenfels; 

der Antrag der Ab geordneten Seidl, Ing. Stoisser, 
Dr. Heidinger und Trümmer, .betreffend d ie Errich
tung eines Gehsteiges an der Murbrücke Ehren
hausen B 69; 

der Antrag der Abgeordneten Seidl, Ing. Stoisser, 
Dr. Heidinger und Trümmer, betreffend das Lkw-
Fahrverbot .am Wochenende am Grenzübergang 
Spielfeld; 

d e r Antrag ider Abgeordneten Schramniel, Lind, 
Pölzl, Neuhold und Lafer, betreffend d i e Schaffung 
eines kleinen Grenzverkehrs -mit dem Nachbarland 
Ungarn; 

der Antrag der Abgeordneten Gross, Premsber-
g-er, Dr. Strenitz, Hammerl, Reicht, Loidl und Ge
nossen, heteffend den Ausbau de r Landesstraße von 
der Weinzöttlbrücke bis zur Maut Andritz; 

de r Antrag ider Abgeordneten Gross, Pxemsber-
ger, Dr. Strenitz, Hammerl, Reicht und Genossen, 
betreffend d en Ausbau der im 'Gebiet d e r Landes
hauptstadt Graz gelegenen Landesstraßen; 

der Antrag der Abgeordneten Brandl, Bischof, 
Feliinger, Laurich und Genossen, betreffend den 
Ausbau der Landesstraße 295 zwischen Mariazeil 
und Erlaufsee; 

der Antrag der Albgeordneten Dr. Strenitz, Gross, 
Hammerl, Prof. Hartwig und Genossen, betreffend 
d en Wegfall de r Entlehnu-mgsgebühr in der Landes-
bibliothek; 

de r Antrag de r Abgeordneten Reicht, Heidinger, 
Laurich, Bischof und Genossen, betreffend .die Ge
staltung des Vorabeinidprogramrnes im ORF; 

der Antrag der Abgeordneten Aichholzer, Zink-a-
n-ell, Preitler, Zodsl und Genossen, betreffend die 
Übernahme einer Gemeindestraße i n de r Gemeinde 
Tilhnitsch; 

der Antrag der Abgeordneten Schön, Pichler, 
Felli-nger, Sponer, Karrer und Genossen, betreffend 
bessere Verkehrsüberwachung auf der Bundesstraße 
Nr. 67. 
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Diese Anträge wenden de r geschaitsordnungsinä-
ßigen Behandlung zugeführt. 

Ich gehe nun aur Tagesordnung über. 

1. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage zu Einl.-Zähl 107, zum Antrag der 
Abgeordneten Dr. Heidinger, Lafer, Lind, Dipl.-Ing. 
Fuchs und Pranckh und zum Beschluß Nr. 71 des 
Steiermärkischen Landtages vom 19. Dezember 1970, 
betreffend die Novellierung des Wohnungsverbes-
serungsgesetzes. 

, Berichterstatter ist Abgeordneter Hermann Ritzin-
gear. Ich erteile iihm das Wort . 

Abg. Ritzinger: Hohes Haus! 
In de r Sitzung des Steieromärkiscben Landtages 

•am 1. Dezember 1970 wurde der Antrag der Abge
ordneten Dr. Heiidimger, Lafer, Lind, Dipl.-Ing. Fuchs 
und Prancklh, betreffend die Novellierung des Woh-
nungsverbesserungsgesetz'es de r Landesregierung 
zugewiesen. Desgleichen wurde der Beschluß Nr. 71 
des Steiermärkischen Landtages vom 19. Dezember 
1970, betreffend die Aufforderung an die Landesre
gierung, oim Sinne einer unibefristeten Verlängerung 
des Wöhnungsverbesseruingsgesetzes und e iner Ein
beziehung weiterer Sanierungsarbeiteoa i n d ie För
derung bei der österreichischen Bundesregierung 
vorstellig zu werden, der Landesregierung zur wei
teren Veranlassung übermittelt. 

Im wesentlichen beinhalten d ie beiden Anträge 
d re i Punkte. Der 1. Punkt war d ie Verlängerung des 
Wohnungsverbesserungsgesetzes, das mit 30. Sep
tember 1971 abgelaufen wäre. Ein weiterer Punkt 
war, daß andere Sanierungsmaßnabmen i n das Ge
setz aufgenommen werden. Hier insbesondere, daß 
das Erneuern von Fensterstöcken, Türen und Tür
stöcken, Böden und Stiegen, Trockenlegungen usw. 
im das Gesetz Aufnahme (finden. Der 3. wesentlichste 
Punkt, der angeregt wurde, war d ie Tatsache, daß 
be i Bauernhäusern die 'bisher im Gesetz festgelegte 
Beschränkung, nur Wohnungen bis zu 130 m2 zu 
fördern, aufgehoben wird, weil vor allem die a l ten 
bäuerlichen Gehöfte eine viel größere Wohnfläche 
haben. • Das war in drei Punkten zusammengefaßt, 
das Wesentlichste dieser Anträge. Die Anträge wur
den der Bundesregierung, insbesondere dem Herrn 
Bundeskanzler, zugemittelt und dieser hat diese an 
d en Bautenminister weitergeleitet. In de r Antwort 
wird darge legt /daß nur d ie Verlängerung in der No
vellierung Aufnahme gefunden hat, und zwar wurde 
das Wahnungsverbesserungsgesetz auf zwei J ahre 
verlängert. Die anderen Punkte, von denen ich hier 
berichtet habe, wurden nicht aufgenommen. 

Hohes Haus! Der Finanz-Ausschuß hat sich sehr 
e ingehend mit dieser Vorlage befaßt und ich darf 
namens des Finanz-Ausschusses d en Antrag stellen: 

Der Bericht der Staiermärkdschen Landesregie
rung zum Ant rag de r Abgeordneten Dr. Heidinger, 
Lafer, Lind, Dipl.4ng. Fuchs und Pranckh und zum 
Beschluß Nr. 71 des Steiermärkischen Landtages 
vom 19. Dezember 1970, betreffend d ie Novellierung 
des Wohnungsverbesserungsgesetzes, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete 
Dr. Heidinger. Ich 'erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Helmut Heidinger: Herr Präsident! Hohes 
Haus! 

Der Herr Berichterstatter hat se ta ausführlich die 
vorliegende Vorlage besprochen. Ich kann mich 
daher kurz fassen. Ich möchte einleitend sagen, daß 
wir über d ie Antwort befriedigt sein können, soweit 
als das Wohnungsverbesserungisgesetiz verlängert 
worden ist. Eis wurde im Parlament sehr ausführlich 
über die Frage Einführung des Wohnungsverbesse-
rungsgesetzes diskutiert und d ie Sprecher aller poli
tischen Parteien, e s wurde einstimmig verabschiedet, 
haben raim Ausdruck gebracht, daß es sich' um einen 
Versuch handelt. Wi r waren mit d iesem Antrag der 
Meinung, daß in der Praxis aufgetretene' Probleme 
in der Novellierung bereits beseitigt werden sollten, 
im Sinne e iner günstigeren Handhabung vor allem 
für die interessierten Bevölkeruingskreise. Das ist 
leider nicht geschehen. Trotzdem werden wir den 
Bericht in der Form zur Kenntnis nehmen, möchten 
aber über d ie Auswirkungen des Gesetzes doch 
ganz kurz einige Anmerkungen machen. 

Bis zum 15. Februar 1972 sind in der Steiermark 
3500 Anträge zum Wohnungsverbesserungsgesetz 
eingebracht womden, wovon bisher 2200 positiv er
ledigt wurden. Im heurigen Voranschlag sind 12 Mil
lionen S, darunter 4 Millionen S Landesmittel für 
d iesen Zweck vorgesehen. Bisher 'wurden Bewilli
gungen für 8 Millionen S im Jahr 1970 und im Jahr 
1971 erteilt und damit allein eine Darlehenssumme 
von rund 150 Millionen S mobilisiert., Wenn man 
die Eigenmittel dazurechnet, kann man vorsichtig 
sagen, daß durch das Gesetz d ie Summe von 200 Mil
lionen S i n Bewegung gesetzt worden ist. Eine sehr 
beachtliche Sache und weiteT beachtlich, daß wert
voller Altihausbestand im Sinne einer modernen 
Wohnkul tur verbessert wurde. 

Das Begehren der Verbesserungen des Gesetzes 
darf in d re i Schwerpunkte gegliedert werden. Das 
eine is t d ie Größe der förderbaren Wohnungen. Wir 
sind h ier d e r Meinung, wenn schon d ie Bundesre
gierung glaubt, daß eine Novell ierung nicht ziel-
fübrend ist, so doch d ie Bestimmung wenigstens an 
die Wobnbauförderutng 1968 anzugleichen, wo es 
möglich ist, bei entsprechender KinderzaM, bis zu 
150 nr2 Wohnungen zu fördern. Außerdem, das wird 
bereits in der Praxiis gehandbalbt, bei bäuerlichen 
Wohnstä t ten die großen Dielen als Wirtscbafts- und 
nicht als Wohnraum zu rechnen. Hier wäre de r § 3 
Ziffer 4 d e s bestehenden Gesetzes zu novellieren. 

Es sollten 2. auch andere Saniierungsmaßnahmen 
in das Wohnungsverfoesserungsgesetz einbezogen 
werden. Wir haben eine e igene Bausbaltspost im 
Landesvoranschlag, 4 Millionen S, für Assianierungs-
maßnahmen. Es ergibt sich die Notwendigkeit, 
wenn man e inen Sanitärraum 'herrichtet, daß Bö
den herausgerissen werden, Tür- und Fensterstöcke 
erneuert werden müssen. Es schien uns sinnvoll, 
nachdem Landesmittel im Zuge des Gesetzes einge
setzt werden, das zu vereinigen und daher bei e iner 
Novell ierung des § 1 Abs. 2 auch solche Sanierungs-
maßnahmen in d ie Förderungsmöglichkeit e inzube-
ziehen. 
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Zum Dritten, d a s is t nicht enthalten, aber ich 
möchte e s zur Diskussion stellen, wäre zu über
legen, olb nicht auch dem Mieter ein Antragstellungs
recht eingeräumt werden -soll. Es ist möglich, daß 
ein Mieter für ein solches Darlehen Sicherheiten 
aufbringt, e twa in Form einer Gehaltsabtretung. 
Wenn wir auf der e inen Seite (im § 7 die Bestim
mung halben, daß de r Mieter Verbesserungen zu 
dulden hat, wo sie ihm zumutbar sind, so s ind wir 
umgekehrt der Meinung, daß auch ein Mieter das 
Recht haben soll, e twa d ie Einleitung e iner Elektro
heizung zu ver langen und sie selbst zu bezahlen, 
aber dann auch der Förderung teilhaftig zu werden. 
Wenn der Hausbesitzer jetzt nicht zustimmt, ist das 
nicht möglich. Es wäre 'deshalb der § 15 des Gesetzes 
entsprechend zu ändern. 

Vielleicht darf ich abschchließend noch e twas 
sagen. Bei den bisherigen Anträgen hat sich her
ausgestellt, daß etwa 20 % der Wohnungsverbesse-
rungsanträge Geschoßbauten betreffend, rund 80 % 
Einzelsiedler und daß je Begehren rund 'drei Ver
besserungen, die dm Gesetz vorgesehen sind, be
gehrt worden bzw. in Angriff genommen worden 
sind. Schwerpunkt sind die Heizungen, wobei er
freulicherweise 'die Elektroheizungen immer mehr 
an Bedeutung gewinnen, und Saniitäranlagen. 

Alles in allem sicher ein gelungenes Gesetz, das 
noch .auf ÖVP-lnitiative, zurückgeht und wir hoffen, 
daß es mit diesen Novellierunigen gut über das 
Jahr 1973 hinaus zum Wohle unserer Wohnungs
wirtschaft wirken wird. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Ich erteile dem Herrn Abgeordneten 
Pichler das Wort. 

Abg. Pichler: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Es ist zu begrüßen, daß dieses Gesetz nun
mehr eine Verlängerung erfahren hat und daß wir 
dieses Gesetz auch im Land Steiermark weiterhin 
anwenden können. Nicht zu begrüßen ist allerdings 
eine Berichterstattung und eine Ausführung dazu, 
die nunmehr VOT wenigen Minuten erfolgten, wenn 
diese mit dem Text de r effektiven Beantwortung 
des Bundeskanzlers nicht voll und ganz im Einklang 
stehen.. Es ist absolut unrichtig, W'enn hier behaup
tet wird, es wurden die Wünsche, die von beiden 
Fraktionen dieses Hauses 'entweder bei den ein
zelnen Debatten oder auch im Wahnbauförderungs-
beirat vorgebracht wurden, h ier nicht aufgenom
men. Man kann höchstens darüber sprechen, es ist 
außerordentlich bedauerlich, daß es nicht schon ge
schehen ist. (Abg. Dr. Heidinger: „Wer hat das ge
sagt?") Es wird ja nachher, wenn ich das so zwischen
bemerken darf, sicherlich im Protokoll nachlesbar 
sein, was der Herr Berichterstatter hier ausgeführt 
hat, ich habe nicht Sie gemeint, Herr Abg. Dr. Hei
dinger, es haben sich alle drei Fraktionen in allen 
Forums, wo sie ver t re ten sind, bemüht, hier zu einer 
Verbesserung zu kommen. Es ist einfach nicht An
gelegenheit e ines Landtages und auch nicht Ange
legenheit allein der Bundesregierung, hier so 
rasch eine Novellierung vorzunehmen, sondern es 
ist dazu wahrscheinlich, wie man das so oft bei 
anderen Gesetzen hört, e in Anfaörverfahren sehr 
gründlich und intensiv genauso notwendig, wie 
es bei allen anderen wichtigen Gesetzen ge tan 

werden muß. Und ich darf in d iesem Zusammen
hang nur verweisen auf die Landarbeiteromiming, 
die also auch sei t J ah ren ein sehr langes Anhör
verfahren erfordert und gerade be i der letzten De
batte wir natürlich wieder sachlich zur Kenntnis 
nehmen mußten, 'daß h ier sehr gründliche Über
legungen angestellt werden müssen. Und das gilt 
auch hier für dieses Gesetz,, das absolut ausgebaut 
werden 'muß, weil wir es brauchen, um d en Alt-
hausbestand zu sichern, und auf de r anderen Seite 
gleichzeitig auch jenen, d ie in den alten Bauten 
wohnen müssen, einen entsprechenden Wohnkom
fort zu sichern und vorzuberei ten (Abg. Prof. Eich
ungen „Den a l ten Hausbesitz 'rasch zu sanieren, 
darauf kommt es an!"). Ja, wi r sind auch dafür, 
daß er sehr rasch gesichert wird, ich frage Sie nur, 
Herr Kollege, warum ha t 'die österreichische Volks-
partei dann nicht schon lang früher dieses Gesetz 
beschlossen, was Sie heute sehr loben. Wir haben 
nie etwas dagegen gehabt, meine Damen und Her
ren (Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: „Seit zwei J ahren hat 
j a auch d ie SPÖ dazu Zeit gehabt."). Wir s tehen 
nicht an, zu sagen, daß es in de r Zeit geschehen 
ist, aber ich hät te gleichzeitig eine Frage, haben Sie 
alle Anträge und Vorschläge der Sozialistischen 
Partei geprüft, die in bezug auf Wohnbauförderung 
initiativ gewesen ist und sehr gute Vorschläge 
unterbreitet hat, aber weil es nicht in Ihren Partei-

, kram gepaßt hat, deshalb waren diese Vorschläge 
schlecht. 

Meine Damen und Herren, was Herr Dr. Heidin-
ger heute hier ausgeführt hat betreffs der E-Hei-
zung für Mieter, so stimme ich mit Ihnen Herr Abge
ordneter Dr. Heidinger voll und ganz überein. Nur 
dürfen wir e in Problem dabei nicht übersehen, 
nämlich, daß durchwegs a l le Bauten nicht über 'die 
notwendigen Dimensionen in bezug auf Steigleitun
gen verfügen. Und wenn man diese Dinge e twas 
gründlicher betrachtet, d ann kommt man nämlich 
drauf, daß man dafür weder die andere noch die 
e ine Partei verantwortlich 'machen kann, sondern, 
daß es ganz einfach technische und finanzielle Pro
bleme sind (Abg. Dr. Eichtinger: „Das ist das Steig
leiter-Problem."), es daher de r Sozialistischen Par
tei genauso Schwierigkeiten machen wird wie jeder 
anderen Partei beim Init iat ivwerden für eine aus
giebige Novelle für d ieses Gesetz, weil ganz ein
fach nach den bestehenden rechtlichen Bestimmun
gen nicht jeder Mieter dazu verurteil t werden 
kann, weil der Nachbar im dritten Stock e ine Elektro
heizung haben will, daher alle mitsammen ganz 
einfach die Steigleitung miitzubezahlen haben. Das 
sind die Probleme, mi t denen wir uns befassen 
(müssen und die bisher noch nicht überwunden wer
den können. 

Ich würde daher abschließend, meine Damen und 
Herren, bitten, begnügen wir uns vielleicht mit de r 
Sachlichkeit und mit no twendigem Ernst und trach
t en Wir so vorzugehen, echte Beantwortungen eines 
Regierungschefs nicht versuchen zu entstellen, son
dern sie so zu bringen, wie s ie dargeilegtworden sind. 
(Abg. Dr. Eichtinger: „Das stimmt nicht. Dr. Heödin-
ger ha t ganz sachlich gesprochen.") Wir werden es 
im Protokoll nachlesen. Nämlich, daß er e s selbst
verständlich dem Bautenminister und der zuständi
gen Sektion abgetreten hat, um d ie Erfahrungen, 



640 21. Sitzung 'des Steierm. Landtages, VII.' Peilöde — 22. Februar 1972 

die man bisher .gemacht hat, auszuwerten und e ine 
ausgiebige 'und brauchbare Novelle voiKJUibere'iten. 
(Abg. Dr. Eichtingei: „Sehr sachlich, wirklich!") 

Präsident: Dr. Heidiiniger wünscht das Wort . Ich 
erteile es ihm. 

Abg. Dr. Heidinger: Her r Abgeordneter Pichler 
war so freundlich, Sachlichkeit au verlangen. Ich bin 
mir nicht bewußt, daß meine Forderungen unsach
lich gewesen seien, sondern ich habe 'ausdrücklich 
Wünsche festgehalten. (Abg. Pichler: „Stimmen wir 
j a so überein.") Und ich bin also sehr glücklich, 
wenn Sie auch de r Meinung sind, daß meine Aus
führungen isachlich waren, womit sich jede Aufre
gung erledigt. Danke. (Abg. Pichler: „Das. haben Sie 
völlig mißverstanden!" — Abg. Brandl: „Decr Be
richterstatter war gemeint!") 

Präsident: Keine weitere Wortmeldung. Das 
Schlußwort h a t de r Herr Berichterstatter. 

Abg. Ritzinger: Hohes Haus! Vom Redner Herrn 
Abgeordneten Pichler wurde ich als Berichterstatter 
zitiert, ich glaiuibe, ich darf, das so auffiassen, daß 
meine Berichterstattung, Herr Abgeordneter Pichler, 
nicht der Vorlage entsprochen hat. Herr Abgeord
neter Pichler, haben Sie das so gemeint? Wenn ja, 
dann muß ich dies als Berichterstatter zurückweisen, 
weil ich ausdrücklich — und ich wiederhole noch 
einmal meinen Bericht — festgestellt habe, daß 
dieser Antrag dre i wesentliche Punkte enthält und 
daß nur e iner dieser Punkte in de r Novellierung 
WVG. aufgenommen wurde. So war mein Bericht 
und ich halbe ausdrücklich gesagt, daß nur die Ver
längerung auf zwei J ahre aufgenommen wurde. Die 
Anregungen der ÖVP-Abgeordneten, die im Antrag 
drinnen sind von 130 m2 u nd darüber hinaus, und 
daß noch andere Assanierungsmaßnahmen dazu
kommen, s ind in der Novellierung der WVG. nicht 
enthalten. 

Es s teht im Bericht. Ich lese Ihnen den wörtlich 
vor: 

•Der Bundeskanzler tei l te mit Schreiben vom 
3. Juni 1971 mit, daß der Bundesminister für Bauten 
und Technik veranlaßt hat, daß d ie Änderungsvor
schläge, die auf Grund der im Zuge der Vollziehung 
des Bundesgesetzes vom 22: Oktober 1969 gemach
ten praktischen Erfahrungen ausgearbeitet wurden, 
in d e r zuständigen Sektion seines Ressorts einer 
genauen und eingehenden Prüfung unterzogen wer
den, ob und inwieweit sie im Falle einer Novellie
rung des Wahnungsverbesserungsgesetzes realisiert 
werden könnten. 

Auf die Frage der über 130 m2 g roßen Wohnung 
der bäuerlichen Großfamilie g ing das genannte 
Schreiben näher ein und führte aus, daß der Bun
desgesetzgeber — um Großwohnungen von der 
Förderung auszuschließen — aus verfassungsrecht
lichen Gründen eine Begrenzung der Wohnnutz
fläche vorgenommen habe. Die Begrenzung der 
Wahnnutzfläche mit 130 m2 habe aber nicht zur 
Folge, daß bäuerliche Wohnhäuser,, d ie von meh
reren Generationen bewohnt werden und deren 
Nutzfläche d ieses Ausmaß übersteigt, nicht geför

der t werden könnten. In diesen Fällen bestände 
die Möglichkeit, zwei (oder mehrere) in sich abge
schlossene Wohnungen zu schaffen, für d ie Förde
rungsmittel beansprucht werden könnten. Die Er
richtung einer zweiten abgeschlossenen Wohnung 
erscheine aus einer Reihe von Gründen durchaus 
zweckmäßig. Da de r .Wirtschaftsraum, sofern er für 
landwirtschaftliche Zwecke spezifisch ausgestat tet 
ist, bei der Berechnung der Quadratmeterzahl außer 
Betracht bleibt, würde sich bei einer richtigen Pla
nung wohl in allen Fällen eine zufriedenstellende 
Lösung finden lassen. 

Das Wahnungsverbesserungsgesetz wurde inzwi
schen mit Bundesgesetz vom 16. Jul i 1971, BGBl. 
Nr. 337, novelliert. Mit dieser Novelle wurde das 
Wohnungsverbesserungsgesetz um zwei J ahre ver
längert, so daß einem wesentlichen Wunsch zumin
dest teilweise Rechnung getragen wurde. (Abg. 
Brandl: „Jetzt stimmt'is!") Herr Kollege, hinsichtlich 
meiner Berichterstattung sage ich es noch einmal, 
habe ich ausdrücklich festgestellt, daß d ie zwei 
Punkte, 130 m2 und Einbau neuer Sanierungs- und 
Assanierungsmaßnahmen, nicht in der Novelle ent
halten sind. (Abg. Pichler: „Das stimmt eben nicht!") 
Und das ändert nichts und das stimmt, ich kann 
Ihnen nicht helfen. 

Ich darf also nochmals d en Antrag von vorhin 
wiederholen. 

Präsident: We r dem Antrag zustimmt, möge ein 
Zeichen mit der Hand geben. (Geschieht.) 

Der Antrag is t angenommen. 

2. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Beilage Nr. 32, Gesetz mit dem das 
Gesetz über die Festsetzung der Jagdkartenabgabe 
abgeändert wird. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Josef Zinkanell. 
Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Zinkanell: Hohes Haus! Der vorl iegende 
Gesetzestext, Beilage 32, behandelt die Erhöhung der 
Jagdikartenabgabe, die sei t de r Beschlußfassung 
im Jahre 1962 'gleichgeblieben ist. Die Anhebung 
wird rund 600.000 S an Mehreinnahmen bringen. 

Der Finanz-Ausschuß hat diese Vorlage beraten. 
Ich darf namens des Finanz-Ausschusses den An
trag stellen, den Geseitizestexit in der Art zu be
schließen, daß bei Art . 1 e ine Meine stilistische 
Korrektur angebracht wird. Die Wor te „§ 1 hat zu 
lauten" sollen ersetzt werden durch d ie Wor te „Im 
§ 1 haben die Ziffern 1 bis 4 zu lauten" . Ich bi t te 
das Hohe Haus, d iesem Antrag zuzustimmen. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Ich bit te 
um ein Händezeichen, wenn Sie dem Antrag zu
stimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

3. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 318, betreffend die Schen
kung eines landeseigenen Grundstückes im Aus
maß von 18.230 m2 an die Erzherzog-Johann-Stiftung 
des Steirischen Volksbildungswerkes „Schule für 
gehbehinderte Kinder und Jugendliche". 

Berichterstatter ist Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. 
Siegfried Eberdorfer. Ich erteile ihm das Wort . 
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Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorf er: Hohes Haus! Im 
ErzJherzog-Jdhanin-Gadenkjahr hat das Steirische 
Volksbildungswerk eine Stiftung für gehbehinderte 
Kinder auf den Grundstücken d e r Landeslandwirt
schaftsschule Alt-Grottenhof errichten. In der gegen
ständlichen Vorlage soll d ie Grundabtretung im 
Sahankungs'weg an die Stiftung erfolgen. Ich darf auf 
Grund des Beschlusses des Finanz-Ausschusses fol
genden Antrag stellen: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die schenkuingsweäse Übereignung des landeseige
nen zum Besitzstand der Landwirtschaftlichen Fach
schule A'lt-Grotteruhof gehörigen Grundstückes 
Nr. 95/1 der Einl.-Zahl 1091, KG. Wetzeisdorf, im 
Ausmaß von 18.230 rn2 a n die Erzherzog-Johann-
Stiftung des Siteirischen Volksbildungswerkes 
„Schule für gehbehinderte Kinder und Jugendliche" 
nach dem vorliegenden üibereignungsvertrag wird 
genehmigt. 

Präsident: Eine Wortmeldung wird nicht ge
wünscht. Ich bitte « n ein Händezeichen, wenn Sie 
dem Antrag zustimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

4. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 319, über die Gebarung 
der Landes-Hypothekenanstalt für Steiermark im 
Geschäftsjahr 1970. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Hans Brand!. Ich 
erteile ihm 'das Wort . 

Abg. Brandt: Hoher Landtag! Im Namen des Fi
nanz-Ausschusses darf ich den Antrag stellen, den 
Geschäftsbericht der Landes-Hypothekenanstalt für 
das J ah r 1970 zur Kenntnis zu nehmen und dem 
Kuratorium und den Beamten den Dank auszu
sprechen. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. We r ihm 
zustimmt, möge ein Händezeichen geben. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

5. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 320, betreffend die Über
nahme einer Ausfallsbürgschaft des Landes Steier
mark für einen von der Steiermärkischen Sparkasse 
der Firma Juniorwerke Ing. Franz Weiss AG., Köf-
lach, zu gewährenden Kredit von 15 Millionen S. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Hans Gross. 
Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Gross: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Die Juniorwerke haben an d ie Steier-
märkische Landesregierung das Ansuchen gerichtet, 
daß das Land Steiermark eine Ausfallsbürgschaft in 
der Höhe von 15 Millionen S übernimmt, die die 
Juniorwerke auf Grund de r Brandkatastrophe 
des Betriebes bereit sind, bei der Steiermärkischen 
Sparkasse in Graz aufzunehmen. Die Steiermär-
kische Sparkasse ha t sich grundsätzlich dazu bereit-
erklärt, wenn das Land Steiermark d ie Ausfallsbür-
schaft dafür übernimmt. 

Der Finanz-Ausschuß ha t sich mit der gegen
ständlichen Vorlage beschäftigt und ich stelle na
mens des Finanz-Ausschusses d en Antrag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Die Steiermärkische Landesregierung wird er
mächtigt, zugunsten der Firma Ing. Franz Weiss 
AG. Köflach gegenüber der Steiermärkischen Spar
kasse in Graz, d ie Ausfallsbürgschaft für einen Kre
dit von 15 Millionen S samt Anhang zu überneh
men. 

2. Im Ausfallsbürgschaftsvertrag hat die Steier
märkische Landesregierung Vorsorge zu treffen, 
daß der Kredit vom Hauptaktionär der Firma Stelber 
Industries Inc. New York mit einer sowohl in Öster
reich als auch in den Vereinigten Staaten von Ame
rika klagbaren und e inbringbaren Bürgschaft abge
sichert wird. 

3. Der Kredit ist außerdem auf den Betriebsreali
täten des Unternehmens in Köflach sicherzustellen, 
wenn dies infolge der wirtschaftlichen Situation 
des Unternehmens erforderlich ist. 

4. Die Landesregierung hat weiters Vorsorge zu 
treffen, daß die Liquidität des Unternehmens nach 
Möglichkeit aufrechterhalten wird und 'der Steier
märkischen Landesregierung ausreichende Einschau-
und Kontrollmöglichkeiten sichergestellt werden. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der Abge
ordnete Dipl.-Ing. Hasiba. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dipl.-Ing. Hasiba: Sehr geehrte Damen und 
Herren! Hauptzweck der Übernahme der Ausfalls
bürgschaft durch das Land Steiermark ist es, 350 
Arbeitsplätze zu sichern. Dies allein würde genü
gen, daß man ohne Debatte zustimmt. Ich denke, 
daß man den geförderten Betrieb ein bißchen näher 
betrachten sollte. Nach Meinung der Fachleute ist 
der neue Betrieb einer der modernsten de r ganzen 
Wel t und damit besonders konkurrenzfähig. Es 
herrscht zur Zeit auf dem Fahrradsektor eine un
heimliche Hochkonjunktur. Die Fitneßbewegung, 
eine Mischung aus Sportlichkeit und Gesundheits-
fanatisimus, bringt es mit sich, daß in den Satelliten
städten Amerikas — und meistens kommen diese 
Entwicklungen bald einmal nach Westeuropa — 
viele Leute ihre Autos vertauscht haben mit den 
Fahrrädern und daß eine Mischung aus 'dem Wunsch 
nach Gesundheit, Sportlichkeit, der Verkehrssi tua
tion und dem Umweltschutz zum Ankurbeln für eine 
Branche wird. 

Wenn alles so schön is.t, könnte man fragen, 
warum soll man für d iesen Betrieb eine Ausfalls
bürgschaft eingehen. Es ist der Grund in einer häu
figen österreichischen Krankheit zu suchen, nämlich 
im Mangel an Betriebskapital. 

Ich möchte nicht versäumen, auch anzuführen, 
daß nicht nur das Land Steiermark, sondern sehr 
viele steirische Gemeinden ebenfalls viel zur Ar
beitsplatzsicherung beitragen. Es ist heute im Haus 
auf der Tagesordnung, daher möchte ich eine stei
rische Gemeinde stellvertretend für viele andere 
nennen, die Gemeinde Hartberg, die für die Pegu-
lan-Werke eine sehr große Förderung in Form von 
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Gründstücksbereitstellung und Aufschließung ge
macht hat. Es geht hier in der 1. Phase um 130 Ar
beitsplätze, weitere sollen folgen. Soviel zu den 
Details, und jetzt möchte ich einige allgemeine 
Betrachtungen kurz ^anschließen. 

Es wird die Förderung der Arbeitsplatzsicherung 
und die Wirtschafitsförderung häufig mißverstan
den. Es wind häufig gefragt, warum soviel Geld mit 
einem so hohen Risikograd vergeben wird. Ich 
glaube, daß das Land Arbeitsplatzsicherung be
treibt und Risiko eingebt, weil es den Strukturwan
del aktiv betreiben will, und nicht passiv nur mit
erleben und weil es glaubt, daß man nur so in der 
nächsten Zeit die Arbeitsplatzsicherung bewältigen 
kann. Auf diese Weise müssen Betriebe, auch un
sichere, in die Lage versetzt werden, in Gewinn
zonen zu kommen, denn ohne jede Ideologie ist 
der Unternehmergewinn eine Voraussetzung dafür, 
daß Arbeitsplätze erhalten und neu geschaffen wer
den können. Man kann nicht nur Betriebe, die 
100 %ig sicher sind, fördern, es müssen auch weni
ger sichere Firmen einbezogen werden. Warum? 
Weil nur so der Weg in die Zukunft rascher zu 
gehen ist, weil nur so neue Chancen geöffnet wer
den können. Wichtig ist eines. Man muß über die 
bankmäßige Beurteilung hinausgehen und das Ma
nagement eines Betriebes und das Produktionspro
gramm eines Betriebes beurteilen. Hier trägt die 
öffentliche Hand ein Risiko mit. Das ist unvermeid
lich. Die Problematik lautet daher: Einerseits sind 
Steuermittel Firmen in die Hand gegeben, die ge
wissenhaft ausgegeben werden müssen und genau 
geprüft werden müssen. Auf der anderen Seite muß 
man neue Chancen und Wege nützen, denn nur so 
kann man schnell den Strukturwandel bewältigen 
und zu modernen Strukturen kommen. Ein Punkt 
ist, glaube ich, besonders wichtig, daß der geför
derte Betrieb auf jeden Fall ein Risiko mitträgt 
und sozusagen mit seinem Eigentum mithaftet. Ich 
möchte abschließend die Landesregierung, beson
ders den Herrn Landeshauptmann Dr. Nieder!, er
suchen, die schon von seinem Vorgänger begonnene 
Arbeitsplatzsicherung in unserem Land weiter ver
stärkt fortzusetzen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Es liegt keine weitere Wortmeldung 
vor. Wer dem Antrag zustimmt, möge eine Hand 
erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

6. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 321, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektsein
lösung von der Gemeinde Salla für das Bauvor
haben Nr. 18/70 „Salla—Puffing" der Landesstraße 
Nr. 336. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Simon Köl
ner. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Koiner: Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Die Vorlage der Steiermärkischen Landes
regierung, betreffend Bau- und Grundflächeninan
spruchnahme sowie Objektseinlösung in der Grö
ßenordnung 200.400 S 104 m2 Grundfläche, Feuer
wehr-Rüsthaus ist damit eingeschlossen. 

Ich stelle namens des Finanz-Ausschlusses den 
Antrag, der Hohe Landtag wolle ^beschließen: Die 
Bau- und Grundflächeninanspruchnalhme sowie Öb-
jektseinlösung von der Gemeinde Salla (für das 
Bauvorhaben der Landesstraße 336, Gaberlstraße, im 
Betrag von 200.400 S wird genehmigt. 

Präsident: Wer mit dem Antrag des Berichter
statters einverstanden ist, möge eine Hand erhe
ben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

7. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 322, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme von Ferdinand See
bacher für das Bauvorhaben Nr. 34/70 „Rohrmoos— 
Untertal" der Landesstraße 321. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Karl Lack
ner. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Lackner: Hohes Haus! Die Regierungsvor
lage 322 bildet ebenfalls eine Grundflächeninan-
spruchnabme von Herrn Seebacher für die Landes
straße „Rohnmoos—Unterta!". Der Entschädigungs
betrag beträgt 535.328 S, der vom gerichtlich beeide
ten Sachverständigen vertreten wird. Der Betrag 
i s t im Voranschlag bedeckt und ich ersuche, namens 
des Finanz-Ausschusses der Vorlage die Zustim
mung zu geben. 

Präsident: Ich bitte die Damen und Herren, die 
dem Antrag zustimmen,, ein Zeichen mit der Harud 
zu geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

8. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 323, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektsein
lösung von Josef und Karoline Forstner für das 
Bauvorhaben Nr. 18/70 „Salla—Puffing" der Lan
desstraße 336. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Alois Seidl! Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Seidl: Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Ich darf diese Vorlage, (betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektseinlö
sung (dem Hohen Haus vorlegen. Es betrifft das 
Bauvorhaben Nr. 18/70 „Salla—Puiffing" der Landeis-
straße 336. Die Höhe der amtlich ermittelten Ent
schädigung beträgt 111.400 'S. 

Ich darf namens des Finanz-Ausschusses um die 
Annahme dieses Antrages ersuchen. 

Präsident: Wer dem Antrag zustimmt, möge ein 
Zeichen geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

9. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zahl 324, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme von der römisch-ka
tholischen Pfarrpfründe St. Peter und Paul, von 
Johann und Erna Schweighart für das Bauvorhaben 
Nr. 18/70 „Salla—Puffing" der Landesstraße 336. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Ing. Hans Stois-
ser. Ich erteile ihm das Wort. 
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Abg. Ing. Stoisser: Hohes Haus! Auch diese Vor
lage 'beinhaltet eine Bau- und Griundfilächeninan-
spruchnahme im Zuge des Bauvorhabens Salla— 
Puffing, von den Pfarrpfründen St. Peter und Paul 
und vom Ehepaar Johann und Erna Schweighart. 
Der Gesamtwert wurde im Schätzungsverfahren mit 
360.215,02 S festgesetzt. Es wurde im Enteignungs-
weg durchgeführt. 

Ich^stelle namens des Finanz-Ausschusses den An
trag, de r Hohe Landtag wolle diesem Antrag zu
stimmen. 

Präsident: We r dem Antrag zustimmt, möge ein 
Zeichen gelben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

10. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 326, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Alfred Plazotta für das Bauvorhaben 
Nr. 10/70 „Oberfeistritz—Anger" der Landesstraße 
Nr. 1. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Heribert Pölzl. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Pölzl: Hohes Haus! Bei dieser Vorlage han
delt es sich um 14 Personen, die im Enteignungs
weg abgelöst werden sollen. Der Gesamtbetrag ist 
2,543.249,45 S. 

Namens des Finanz-Ausschusses stelle ich den 
Antrag um Zustimmung. 

Präsident: Wer dem Antrag zustimmt, möge ein 
Zeichen mit der Hand geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

11. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 327, betreffend die 
Übernahme der Ausfallsbürgschaft des Landes Stei-
mark für ein von der Stadtgemeinde Hartberg zu
gunsten der Betriebsniederlassung der Firma Pegu-
lan-Ges. m. b. H. & Co. KG in Hartberg aufzuneh
mendes Darlehen von höchstens 25 Millionen S. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Gerhard Hei-
din,ger. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Gerhard Heidinger: Hohes Haus! Die Vor
lage Einl.-Zahl 327 der Steiermärkischen Landesre
gierung, betreffend d ie Übernahme der Ausfalls-
'bürgschaft des Landes Steiermark für ein von der 
Stadtgemeinde Hartberg zugunsten der Betriebsnie
derlassung der Firma Pegulan-Ges. m. b: H. & Co. 
KG in Hartberg aufzunehmendes Darlehen von 
höchstens 25 Millionen S. Die Firma Pegulan-Ges. 
m. b. H. & Co. KG in Hartberg hat die Absicht, 
unter dem Namen e iner Tochtergesellschaft einen 
Betrieb zu errichten, der Teppichböden erzeugt, 130 
dauernde Arbeitsplätze schafft und in der ersten 
Ausbaustufe rund 100 Millionen S an Investitionen 
vorsieht. Dazu gibt das Land Steiermark aus den 
Mitteln der Wirtschaftsförderung ein Darlehen in 
der Höhe von 50 Millionen S. Wei teres Kapital in 
der Höhe von 25 Millionen S will das Unternehmen 

selbst bzw. die Muttergesellschaft einbringen. Der 
Rest von 25 Millionen S soll durch ein Darlehen der 
österreichischen Kommunal-Kredit-AG. sicherge
stellt werden. 

Die Steiermärkische Landesregierung stellt zu
folge eines Regierungsbeschlusses vom 24. Jänner 
1972 den Antrag, der Hohe Landtag wolle be
schließen: 

Die Steiermärkische Landesregierung wird er
mächtigt, zugunsten de r Stadtgemeinde Hartberg 
sowie der Firma Pegulan-Ges. m. b. H. & Co. KG 
Hartberg gegenüber der österreichischen Kommu
nal-Kredit-AG. Wien die Ausfal lbürgschaf t für ein 
Darlehen im Betrag von höchstens 25 Millionen S 
unter folgenden Bedingungen zu übernehmen: 

a) Das Darlehen ist auf der Betrieibsrealität der 
Firma Pegulan-Ges. an. b. H. & Co. KG Hartberg 
durch ein erstrangiges Pfandrecht sicherzustellen; 

b) die Pegulan-Werke AG Frankenthal/Rfalz sowie 

c) deren Methrheitsaktionär Konsul Dr. Fritz Ries 
haben für dieses Darlehen die' Haftung als Bürge 
und Zahler gemäß § 1357 ABGB. zu übernehmen; 

d) die Pegulan-Ges. m. b . H. & Co. KG Hartberg 
ha t den Schuldschein über da s Darlehen der 
Kommunal-Kredit-AG. an d ie Stadtgemeinde 
Hartberg mitzuunterfertigen; 

e) das Darleihen ist in 40 Halbjahresraten abzu
statten und ist antizipativ mit 6 % p. a. zu ver
zinsen; 

f) d ie Steiermärkische Landesregierung wird be
auftragt und ermächtigt, sich im Ausfallsbürg-
schaftsvertrag Kontrollrechte gegenüber de r Pe
gulan-Ges. m. b . H. & Co. KG Hartberg einräu
men zu lassen. 

Namens des Finanz-Ausschusses bitte ich um An
nahme. 

Präsident: Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
für den Antrag ist, möge eine Hand erheben. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

12. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 328, betreffend die Über
nahme einer Rückbürgschaft über 15 Millionen S 
gegenüber der Stadtgemeinde Schladming für einen 
ERP-Kredit der Schladminger Planei-Bahnen-Ges. m. 
b. H. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Hans Brandl. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Brandl: Hoher Landtag! Die Schladsminger 
Planei-Bahnen-Geselilschaft ha t für die Durchführung 
ihrer Projekte von insgesamt 36 Millionen S Eigen
kapital im Ausmaß von 21 Millionen S, wovon 
19,6 Millionen S derzeit l iquid sind. Der Rest soll 
durch ein ERP-Darlehen gesichert werden. 

Ich darf im Namen des Finanz-Ausschusses fol
genden Antrag 'Stellen: Die Steiermärkische Landes
regierung wird ermächtigt, gegenüber der Stadt-
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gemeinde. Schladming die Rückbürgschaft in Form 
einer Ausfallsfoürgschaft für eine von der Stadt
gemeinde Schladming gegenüber dem ERP-Fonds 
eingegangene Bürge- und Zahlerhaftung für das von 
der Schladminger Planei-Bahnen-Ges. m. b. H. auf
zunehmende Darleihen von 15 Millionen S zu über
nehmen. Ich bitte um Annahme. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Laurich. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Laurich: Hoher Landtag! Meine Damen und 
Herren! Mit Recht wird 'das Gebiet des oberen 
Ennstales als das Gebiet der steirischen Bergstraßen 
genannt. Sie wissen, daß von Schladming aus auf 
die Hochwurzen und auf die Planei eine Bergstraße 
führt, daß von Schladming über die Ramsau zur 
Türlwand die Türlwandstraße geht, daß von Pichl 
auf 'die Relteräkn eine Straße gebaut wurde und 
daß nicht zuletzt von Grölbming auf den Stoder-
zinken so eine Bergstraße existiert. 

In der letzten Zeit, wohl um auch dem Publi
kumswunsch zu entsprechen, ist man darangegan
gen, diese Bergstraßen durch Seilbahnen und Ski
lifte zu erweitern. Wir dürfen daher mit Freude 
feststellen, daß sowohl auf der Ramsau durch Er
richtung mehrerer Ski- und Schlepplifte aber auch 
mit Hilfe des Landes, durch die Erbauung der 
Dachsteinsüdwandbahn ein gewaltiger Aufschwung 
erzielt werden konnte, daß die Reiteralm durch 
einen Doppelsessellift erschlossen wurde und daß 
man auch darangeht, jetzt in den letzten Monaten 
den Schladminger Hausberg, unsere Planei, durch 
eine Seilbahn zu erschließen. 

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen einige Zahlen 
nenne. Seit Fertigstellung der Straße im Jahre 1966 
haben 1,137.076 Gäste die Mautstelle passiert; davon 
allein im Jahre 1971 488.879 Personen. Wenn man 
sich vorstellt, daß eine halbe Million Menschen in 
planmäßigen Autobussen oder mit Pendellbussen, 
es waren bis 30 täglich eingesetzt, von Schladming 
zum Gipfel gebracht werden, dann kann man diese 
beachtliche Leistung ermessen. Um die Straße zu 
entlasten und um auch — wie ich schon sagte — 
dem Anspruch der Wintersportler zu genügen, geht 
jetzt ein jahrzehntelang gehegter Wunsch der 
Schladminger, aber auch all derer, die die Planei 
als Skigebiet lieben, in Erfüllung. 

Es ist Ihnen bekannt, daß zuerst ein Doppel-
sessellift mit einem 'Gesamtaufwand von 16 Millio
nen S geplant war, 4,5 Millionen wurden in Schlad
ming' als Eigenmittel 'aufgebracht, mit 2,8 Millio
nen S hätte sich das Land Steiermark beteiligt. Wer 
aber den Nordhang kennt und wer also weiß, was 
•es beißt, 3,5 km bei grimmiger Kälte hier in zwei 
Sektionen au fahren, der wird also wissen, daß das 
keine Ideallösung bedeutet hätte. 

Nachdem die Stadtgemeinde Schladming voim 
Land das Angebot erhielt, daß dann, wenn die 
Eigenmittel verdoppelt würden, das Land entspre
chend hoch einsteigt, konnte man daran denken, ein 
völlig neues, in Österreich noch nicht fertiggestelltes 
System zu bauen, nämlich eine Einseilumlaufbahn. 
Unser großer Wunsch, eine Schwerbahn oder eine 
Standseilbahn zu errichten, ist im Hinblick auf die 

großen Kosten nicht möglich, weil 1. Eigenmittel 
nicht hätten aufgebracht werden können und weil 
2. die Frage der Rentabilität nicht gegeben wäre. 
So baut man also eine Eimseilumlaufbahn mit einem 
Kostenaufwand von 36.Millionen S — ebenfalls in 
zwei Sektionen, wobei das Land mit 12 Millionen 
beteiligt ist und 9 Millionen Eigenmittel vorhanden 
sind. 

Wie schon der Herr Berichterstatter gesagt hat, 
hat die Stadtgemeinde für 15 Millionen S Bürge-
und Zahlerhaftung übernommen. Das Land über
nimmt für diesen Betrag die Rückbürgschaft, damit 
das ERP-Darlehen in Wien aufgenommen werden 
kann. 

Mit der Fertigstellung unserer Seilbahn auf die 
Planei haben wir den Anschluß an den goldenen 
Westen gefunden. Nicht 'zuletzt 'deswegen, weil sich 
unser Gebiet durch absolute Schnee- und Lawinen
sicherheit auszeichnet. Wir sind überzeugt, daß wir 
viele neue Publikumsgruppen ansprechen können, 
daß die 2. Saison beachtlich gehoben werden kann 
und wir sind überzeugt, daß durch diese mechani
sche Erschließung der Planei neue Möglichkeiten 
einer weiteren Erschließung gegeben sind. 

Als Vertreter dieses Gebietes möchte ich dem 
Land Steiermark den Dank für die verständnis
volle Förderung unserer großen Fremdenverkehrs-
vorhaben aussprechen. Ich möchte das Ersuchen vor
bringen, daß man auch den weiteren Plänen für 
den Fremdenverkehr fördernde Hilfe angedeihen 
läßt. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist der Herr Abge
ordnete Lackner. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Lackner: Hoher Landtag! Meine Damen und 
Herren! Der Herr Kollege Laurich hat von der Be
deutung der Errichtung einer Seilbahn auf die Planei 
berichtet. Nachdem die Schladminger Planei nach 
der Planneralm eines der ältesten Schigebiete ist, 
muß ich auch ein paar Worte dazu sagen. Es ist 
dies nicht unwesentlich. Auch auf der Planei hat man 
bereits um die Jahrhundertwende mit dem Schilauf 
begonnen. 1910 sind die 1. Schimeisterschaften durch
geführt worden. 1925 wurde die Schladminger Hütte 
errichtet. Wenn 'dieses Gebiet so organisch lang
sam aber sicher gewachsen ist, so sind auch Männer 
am Werk gewesen, die es verdienen, daß man sie 
erwähnt und ihnen ein bißchen dankt. An der Spitze 
möchte ich den Präsidenten des Steirischen Schiver-
bandes, Herrn Viktor Derkogner, den Herrn Herbert 
Linder und Herrn Greiter erwähnen. (Allgemeiner 
Beifall) 

Wenn die Planei heute auch zu einer FIS-Strecke 
geworden ist, dann war es der international be
kannte Experte Streicher, der eine bekannte Per
sönlichkeit im ganzen Tal ist. 

Es ist mit der Übernahme der Rückbürgschaft eine 
wertvolle Tat gesetzt worden. Eines 'muß uns klar 
sein. Durch die Errichtung der Seilbahn auf die 
Planei kommen noch mehr Leute in unseren Raum. 
Das bedeutet, daß diese Menschen nicht nur Schi fah
ren wollen, sondern auch gut schlafen und essen, daß 
wir uns auch auf diesem Gebiet noch ausrichten 
müssen. Es ist hoch an der Zeit, daß der Bezirk 
Liezen eine Hotelfachschule erhält. Damit die wirt-
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schaftlichen Einrichtungen entsprechend ausgenützt 
werden, wäre es zweckmäßig, nachdem in Bad 
Aussee ein Kurzentrum errichtet wird, wenn man 
dort auch eine Hotelfactisdmle mit einbauen könnte. 
Dann erst ist es möglich, daß d iese gute Saat, die 
gelegt worden ist, auch eine reiche Ernte bringt 
für das ganze Gebiet und für unsere Heimat. (All
gemeiner Beifall.) 

Präsident: Keine Wortmeldung mehr. We r dem 
Antrag zustimmt, möge ein Händezeichen geben. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

13. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 329, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Ing. Heinz und Maria Petrasch für 
das Bauvorhaben Nr. 18/70 „Salla—Puff ing" der 
Landesstraße 336. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Alois Seidl. Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Seidl: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Vorlage betrifft wiederum eine Bau-
und GrundfläcrTenninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Ing. Heinz und Maria Petrasch für 
das Bauvorhaben Nr. 18/70 „Salla—-Puffing". Das 
Objekt und die Grundstücke wurden geschätzt mit 
495.539,44 S. 

Ich darf namens des Finanz-Ausschusses bitten, 
diesen Antrag anzunehmen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Wer dem Antrag 
zustimmt, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist -angenommen. 

14. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 330, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektsein-
lösung von Hermine und Peter Schlatzer für das 
Bauvorhaben Nr. 18/70 „Salla—Puffing" der Landes
straße 336. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Hans Stoisser. 
Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Ing. Stoisser: Auch diese Vorlage beinhaltet 
die Bau- und Grundflächeninanspruchnahme beim 
Bauvorhaben Salla—Puffing, und zwar die Grund
flächen mit Wohnhaus und Stallungen von Peter 
und Hermine Schlatzer. Die Gesamtentschädigung 
beträgt 1,213.087,95 S. 

Namens des Finanz-Ausschusses stelle ich den An
trag, der Hohe Landtag wolle diesem Ant rag zu
stimmen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Ich bitte die Da
men und Herren, die dem Antrag zustimmen, eine 
Hand zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist an
genommen. 

15. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 331, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektsein
lösung für das Bauvorhaben Nr. 10/70 „Oberfei
stritz—Anger" der Landesstraße 1. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Heribert Pölzl. 
Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Pölzl: Die Familie Niedenhofer wird für den 
Straßenbau enteignet. Der Gesamtwert beträgt 
142.888,80 S. 

Namens des Finanz-Ausschusses stelle ich den An
trag auf Zustimmung. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Ich bitte 
um ein Händezeichen, falls Sie zustimmen. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

16. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 332, betreffend Bau- und 
Grundflächeninanspruchnahme sowie Objektsein
lösung von Max Unzog für das Bauvorhaben „Sicht
verbesserung in km 14,270" der Landesstraße 285. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Dr. Leopold Dor
fer. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Dorfer: Hohes Haus! Das Amt der Lan
desregierung hat die Ortsverhandlung für die Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Max Unzog in Oberdorf 2 für das 
Bauvorhaben „Sichtverbesserung in km 14,270" der 
Landesstraße 285, Tragösserstraße, im Enteignungs
wege durchgeführt. Die von den gerichtlich beeide
ten Sachverständigen ermittelte Enteignungssumme 
beträgt insgesamt 497.600 S. Die Bedeckung dieser 
Summe ist gegeben und ich stelle namens des 
Finanz-Ausschusses den folgenden Antrag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Die Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösung von Max Unzog in Oberdorf 2 für das 
Bauvorhaben „Sichtverbesserung in km 14,270" der 
Landesstraße 285, Tragösserstraße, im Betrag von 
497.600 S zu Lasten der VP. 661,54 wird genehmigt. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Wer ihm 
zustimmt, möge ein Händezeiohen geben. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

17. Bericht des Sozial-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 176, zum Antrag der 
Abgeordneten Marczik, Koiner, Ritzinger und 
Pranckh, betreffend die Errichtung einer Facharzt
ausbildungsstelle an der chirurgischen Abteilung 
des Landeskrankenhauses in Judenburg. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Hermann Ritzin
ger. Ich erteile ihm das 'Wort . 

Abg. Ritzinger: Hohes Haus! In der Sitzung des 
Steiermärkischen Landtages am 12. Mai 1971 haben 
die Abgeordneten Marczik, Koiner, Ritzinger und 
Pranckh den Antrag eingebracht, der die Errichtung 
einer Facharztausbildungsstelle an der chirurgischen 
Abteilung des Landeskrankenhauses in Judenburg 
betraf. 

Die Fachabteilung für das Gesundheitswesen be
richtet zu diesem Antrag wie folgt: 

Nach Anhören des Landessanitätsrates wurde an
tragstellend . an das Bundesministerium für soziale 
Verwal tung herangetreten. Das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung hat mit Bescheid vom 10. No
vember 1971 diesem Wunsch entsprochen. Das Lan
deskrankenhaus Judenburg wird als Ausbildungs
stätte zum „Facharzt für Chirurgie" und zum „Fach-
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arzt für Innere Medizin" mit Beschränkung der an
rechenbaren ATisbildiungls'zeiit 'bis au viereinhalb Jah
ren anerkannt. Die Zahl der Ausbildungsstellen für 
die genannten Sonderfächer wurde jeweils mit einer 
festgesetzt. 

Namens des Sozial-Ausschusses ersuchte ich, den 
Bericht der Steiermärkischen Landesregierung zum 
Antrag der Abgeordneten Märczik, Kölner, Kitzin
ger und Pranckh, betreffend die Errichtung einer 
Facharztausbildungsstelle an der chirurgischen Ab
teilung des Landesskrankenhauses in Judenburg zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Ich 
bitte um ein Händezeichen, wenn Sie dem Antrag 
zustimmen, (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

18. Bericht des Sozial-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 239, ziirn Antrag der 
Abgeordneten Jamnegg, Dipl.-Ing. Hasiba, Nigl und 
Prof. Dr. Eichtinger, betreffend Maßnahmen zur 
Lärmbekämpfung. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Alois Seidl. 
Ich bitte um den Bericht. 

Abgj Seidl: Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Diese Vorlage bzw. dieser Antrag der Ab
geordneten Jamnegg, Hasiba, Nigl und Prof. Eich
tinger betrifft Maßnahmen zur Lärmbekämpfung. Es 
wurde beantragt: 

1. Die Landesregierung wolle dringend ersucht 
werden, dafür Sorge zu tragen und darauf Einfluß 
zu nehmen, daß im Lande Steiermark die schon vor
handenen Lärmbekämpfungsbestimmungen gewis
senhafter und strenger als bisher angewendet wer
den, um möglichst eine sofortige Milderung der 
Lärmplaige zu erreichen. 

2. In einer eigenen Aktion des Landes Steiermark 
wolle die Bevölkerung zu einer sinnvollen Mit
arbeit in der Lärmbekämpfung aufgerufen werden. 

Hiezu hat die Steiermärkische Landesregierung 
folgendes berichtet: 

Zu Punkt 1 ist beabsichtigt, daß das Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung einen richtung
weisenden Erlaß an alle nachgeordneten Dienst
stellen ausarbeitet, in welchem die Ausschöpfung 
aller gesetzlichen Möglkäikeiten angeordnet werden 
wird, um vermeidbaren und ungebührlichen Lärm 
mit den strengsten zulässigen Maßnahmen zu unter
binden und zweitens, daß eine große Aufklärungs
aktion in Fragen des Umweltschutzes gestartet wer
den soll und Wird. 

Ich darf namens des Sozial-Ausschusses ersuchen, 
diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Zu Worte gemeldet hat sich die Frau 
Abgeordnete Jamnegg. Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Jamnegg: Hoher Landtag! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Im Rahmen der umfang
reichen Tagesordnung, die wir heute hier im Hohen 
Hause abzuwickeln haben, sollte, glaube ich, diese 
Regierungsvorlage doch besondere Beachtung fin
den, da sie einen wichtigen Bereich des Umwelt

schutzes zum Gegenstand hat, und zwar die Lärm
bekämpfung. Wir wissen, meine sehr geehrten Da
men und Herren, daß der Kampf gegen den zuneh
menden Lärm heute wohl zu den vordringlichsten 
Anliegen weiter Kreise unserer Bevölkerung zählt, 
wir wissen aber auch, meine Damen und Herren, 
daß die Bevölkerung mit Recht von uns erwartet, 
daß gegen die Lärmplage, von der so.viele Men
schen heute unmittelbar betroffen sind, etwas unter
nommen wird. Denn die vielfältigen Lärmeinwir
kungen, denen die Menschen heute ausgesetzt sind, 
werden ja nicht nur als lästig und als besonders 
unangenehm empfunden, sondern diese Lärmeinwir
kungen führen ja nachweisbar auch zu gesundheit
lichen Schädigungen, selbst schon bei Kindern und 
bei der heranwachsenden Jugend. 

Nun wird im Regierungsbericht darauf hinge
wiesen, daß auf Bundesebene ein interministerielles 
Komitee für Umwelthygiene eingesetzt worden ist 
und daß dazu für die einzelnen Sparten des Um
weltschutzes Arbeitskreise gebildet worden sind, 
darunter auch ein Arbeitskreis Lärm. Auch unser 
Landeshygieniker Univ.-Prof. Dr. Mose hat als Son
derbeauftragter des Landes Steiermark für die Er
forschung der Umwelteinflüsse in unserem Land 
neben anderen auch einen eigenen Arbeitskreis für 
die Fragen der Lärmeinwirkungen errichtet. Nach
dem es aber, meine Damen und Herren, sicher so ist, 
daß auf Grund der Größe und auf Grund der 
Schwierigkeit des Problems die Arbeiten in den 
Arbeitskreisen sicher noch nicht sobald zu einem. 
Abschluß gebracht werden können, wird daher in 
absehbarer Zeit mit einem modernen umfassenden 
Lärmschutzgesetz — man sollte eigentlich besser 
sagen Ruheschutzgesetz — nicht zu rechnen sein. 
Wir sind nun der Meinung, daß zunächst einmal 
zur Milderung der Lärmplage Sofortmaßnahmen 
einzuleiten wären, und zwar unter voller Aus
schöpfung der schon bestehenden gesetzlichen Mög
lichkeiten, die ja bisher — wie wir aus der Erfah
rung wissen — nicht immer voll genutzt worden 
sind. 

Wir haben daher, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, in diesem Sinne am 3. November vori
gen Jahres hier im Hohen Hause einen Antrag ein
gebracht, zu dem nunmehr dieser Regierungsbericht 
vorgelegt worden ist. Und wir dürfen mit Genug
tuung feststellen, daß die Steiermärkische Landes
regierung in Entsprechung unseres Antrages eine 
Reihe von Maßnahmen, eine Reihe von Initiativen 
zur Lärmbekämpfung in der Steiermark eingeleitet 
hat bzw. in nächster Zeit noch einleiten wird. Der 
Herr Berichterstatter hat schon im einzelnen auf 
die Maßnahmen hingewiesen, ich möchte das nicht 
alles wiederholen, wichtig scheint mir dabei, und 
das ist das, was ich sagen möchte, daß diese Aktion 
der Landesregierung, die ja nach meiner Auffas
sung zu einer echten Antilärmaktion in der Steier
mark sich gestalten soll, daß also diese Aktion auch 
von allen Gebietskörperschaften unseres Landes, 
so laoich von den Gemeinden und vor 'allem auch 
von den Behörden in der Steiermark, insbesondere 
auch von der, Sicherheitsdirektion, voll unterstützt 
werden soll. Wir haben in unserem Antrag auch 
noch vorgeschlagen, die Bevölkerung in einer eige
nen Aktion zur sinnvollen Mitarbeit in der Lärm-
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bdkämpfunig .aufzurufen, und w i r begrüßen es daher 
sehr, daß in der Steiermark demnächst auch eine 
Aufklärungsaktion in den Fragen -des Umweltschut
zes gestartet wird, und zwar in Form eines Auf
rufes, der zunächst als Beilage zu den Tageszeitun
gen a n die Bevölkerung herangebracht werden soll, 
und begrüßen es auch im besonderen, daß hier auch 
ein eigenes Merkblatt zur Lärmbekämpfung beige
legt werden wird. 

Im Bericht, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, wird auch erwähnt, daß Überlegungen da 
sind, in der Steiermark eine Lärmbekämpfungsstelle 
einzurichten, wie sie etwa in anderen Ländern, ich 
darf hier auf die Schweiz verweisen, schon be
stehen. Und ich glaube, Hoher Landtag, daß das 
eine sehr wesentliche Überlegung ist, die man aber 
auch realisieren sollte. Denn, wenn auch der Groß
teil der Bevölkerung einer Anti lärmkampagne im 
eigenen Interesse nicht nur positiv gegenübersteht, 
sondern eine solche doch auch schon seit längerer 
Zeit erwartet, so werden die permanenten Ruhe
störer, die eis 'allerorts gibt und gegen die die Be
völkerung heute praktisch machtlos ist, sich auch 
von einer solchen Aufklärungsaktion sicher wenig 
beeindrucken lassen. Daher bedarf es auch anderer 
Maßnahmen. Und hier müßte also so wie in der 
Schweiz, ich verweise im besonderen hier auf die 
Stadt Zürich, auch bei uns in den Städten — vor 
allem denke ich an die Landeshauptstadt Graz — 
eine zentrale Lärmbekämpfungsstelle geschaffen 
werden, die mit Polizeifunkwagen, wie das anders
wo gehandhabt wird, ausgestattet ist, damit auch 
mobil ist und sofort an die Ruhestörer herankom
men und sie mit entsprechenden Strafmandaten be
legen kann. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, und ich 
möchte das in diesem Zusammenhang sagen, daß 
die persönliche Freiheit des einzelnen sicher nicht 
so weit gehen kann, daß die Mehrheit der Bevöl
kerung ihrerseits in ihrem Freiheitsraum, der ja 
auch das Recht auf Ruhe und das Recht auf den 
Schutz vor besonderer Lärmbelästigung mit ein
schließt, eingeschränkt ist. Zu überlegen wäre auch, 
aber das fällt ja wahrscheinlich, glaube ich, in die 
Bundeskompetenz, eine Verordnung herauszugeben, 
wonach Rundfunk-, Fernsehgeräte und neuerdings 
auch im zunehmenden Maße Stereoanlagen während 
des ganzen Tajgas auf Zimmenlauitstärke eingestellt 
werden sollten. Es gibt hier — wie ich weiß — 
eine zeitliche Begrenzung ab 10 Uhr abends, aber 
meines Wissens ist diese zeitliche Begrenzung ge
setzlich nirgends gedeckt. Und es ist doch so, daß 
auch tagsüber durch das laute Einstellen dieser 
Geräte vor allem in Wohnblöcken, in geschlossenen 
Wohnblöcken, die Mehrheit der Bewohner sich 
durchaus belästigt fühlt. Und ich möchte auf ein 
Weiteres hinweisen dürfen, z. B. auf die vielen 
Rasenmäher, die insbesondere an den Stadtrand
gebieten eingesetzt sind und über die man heute 
schon so viel Klagen hört. Ich könnte mir vorstel
len, daß man auch hiefür, ähnlich wie für die Zeit 
des Teppichklopfens der Hausfrauen, bestimmte Zei
ten vorschreibt. 

Und nun noch ein Letztes, was^ den Verkehrslärm 
anlangt. So müßte, meine ich, für die Zukunft einer
seits durch einen weiter vers tärkten Schallschutz 

beim Wohnungsbau, andererseits aber auch — und 
ich möchte das ganz betont herausstellen — durch 
den Verzicht, in Wohngebieten Autobahnen oder 
Schnellstraßen zu errichten, entsprechend vorgesorgt 
werden. Ich verweise auf zwei aktuelle Fragen im 
Räume Graz, das ist die Frage der Pyhrnautobahn, 
die ja ohnedies hier im Hause schon behandelt 
worden ist, und neuerdings auch die geplante 
Schnellstraße, die durch das Geidorfviertel, ein rei
nes Wohnviertel , geführt werden soll. Ich glaube, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, man sollte 
hier aus den Fehlern anderer Länder lernen. Als 
negatives Beispiel darf ich hier die Stadt Holly
wood anführen, wo man eben solche Schnellstraßen 
durch die Stadt gebaut und wo es sich gezeigt hat, 
daß die angrenzenden Wohngebiete nach und nach 
total entvölkert worden sind. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang nur zu bedenken geben, wenn die 
Menschen von dort wegziehen, dann ergibt sich 
hier somit auch ein zusätzliches Wohnversorgungs-
problem. Die Aktionen der Steiermärkischen Landes
regierung zu einer Antilärmaktion sind die ersten 
dieser Art in Österreich. Sie werden doch zu einem 
Erfolg führen können, wenn hiebei alle Kräfte in 
der Steiermark zusammenwirken. Die Hilfe der 
Presse, des Rundfunks und wenn möglidi auch des 
Fernsehens wäre notwendig. Natürlich müßte sich 
auch die Bevölkerung zu einer aktiven Mitarbeit 
bereitfinden. So könnte es doch gelingen, das Lärm
problem, jedenfalls im Land Steiermark, wenn schon 
nicht ganz zu beseitigen, so doch bald einer weit
gehenden Milderung zuzuführen und damit dem 
berechtigten Wunsch eines Großteils unserer Be
völkerung entgegenzukommen. (Allgemeiner Bei
fall.) 

Präsident: Ich erteile der Frau Abgeordneten Prof. 
Hartwig das Wort. 

Abg. Prof. Hartwig: Meine Damen und Herren! 
Ich kann sehr kurz sein, weil ich auf keinerlei Ein
zelheiten einzugehen brauche. Ich glaube, daß die 
Frau Abgeordnete Jamnegg natürlich recht hat. Ich 
möchte nur eines ganz deutlich herausstreichen. Der 
Lärm, den wir im Interesse der Menschen bekämp
fen wollen, wird ausschließlich von diesen Menschen 
erzeugt. Die Schwierigkeit scheint mir darin zu lie
gen, daß nicht eine Gruppe allein Lärm erzeugt, 
sondern daß es sehr verschiedene Interessengrup
pen gibt. Die eine Gruppe findet es schön, wenn die 
Musik laut ist, die andere findet, de r Verkehrslärm 
ist unerträglich, der die erste Gruppe wieder nicht 
stört. Hier l iegen die konkreten Schwierigkeiten. 
Mir scheint, daß es sehr weitgehend auch eine Er-
ziehungsfrage sein wird, das Bewußtsein da rüber in 
den jungen Menschen zu wecken. Ich möchte ganz 
offen sagen, daß die Lärmempfindlichkeit der Ju
gend in einem erschreckenden Ausmaß nicht ge
geben ist. Wenn ich bedenke, was sich bei den 
Tanzveranstaltungen an Lärm tut, muß ich sagen, 
ich glaube nicht, daß die Jugend das als s törend 
empfindet, was andere zur Verzweiflung bringen 
kann. 

Die Frage der Straßen ist eine ebenso komplexe. 
Es will zwar jeder fahren, aber niemand will, daß 
in seinem Wohngebiet gefahren wird. Auch daraus 
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ergeben sich große Schwierigkeiten. Ich glaube nicht, 
daß wir hoffen dürfen, den Lärm völlig beseitigen 
zu können. Nur mit der gemeinsamen Aktion aller 
einzelnen Gruppen, das heißt mit der Bewußtseins-
weckung, wird es uns hoffentlich im Laufe der Zeit 
gelingen. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der Ab
geordnete DDr. Götz. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Sehr geehrte Damen 
und Heren! Die freiheitlichen Abgeordneten be
grüßen diesen Bericht und Antrag. Es ist keine 
Frage, daß er in einer Reihe von Punkten eine 
Dokumentation des guten Willens darstellt. Ich 
bitte, mir nicht 'ungehalten zu sein, wenn ich fest
stelle, irgendwo zwischen den Zeilen dieses Berich
tes spricht aus ihm auch die Hilflosigkeit einer 
Gebietskörperschaft, die sich aus verschiedenen 
Komponenten zusammensetzt. Auf der einen Seite 
der Wunsch, die Notwendigkeit, und ich möchte das 
an die Spitze stellen, in einer breit angelegten Auf
klärungsaktion an die Bevölkerung heranzutreten 
und um das Verständnis dieser Bevölkerung zu 
werben. Ich glaube, es ist außer Streit zu stellen, 
daß dieses Bemühen vor dem Ruf nach der Polizei, 
nach dem Gericht, nach gesetzlichen Normen zu 
stehen hat. Aber dann beginnt schon die weitere 
Problematik, die sich etwa darin ergibt, um ein 
Beispiel zu zitieren, das Frau Abgeordnete Jamnegg 
angeführt hat, Radio, Fernsehen, Stereoanlagen. Ich 
glaube, daß man auch hier sehr offen feststellen 
muß, daß zumindest in einem Bereich der Gesetz
geber oder die Behörde schlechthin auch ein wenig 
Verantwortung mitzutragen hat. Nämlich dort,. wo 
im Hochbau der gesamten Problematik des Schall
schutzes wegen der damit verbundenen Kostenteue
rung nicht das ausreichende Augenmerk gewidmet 
wurde. Vielleicht auch dort, wo in Bestimmungen 
genormter Quadratmetersätze, das trifft für die ge
samte Wohnbauförderung zu, dem Schallschutz nicht 
jene zentrale Stellung zukommt, die heute in jedem 
Wohnhaus, vor allem bei großen kinderreichen 
Familien eine Notwendigkeit darstellt. Das gleiche 
gilt auf dem Gebiet der Flächennutzungs- und -be-
bauungspläne. 

Meine Damen und Herren! Selbst wenn es ideale 
Erfolge auf dem Gebiet Lärmschutz gäbe, die ich 
etwas skeptisch beurteilen möchte, wird ganz zwei
fellos in einer Entwicklung, die zu einer immer 
größeren Konzentration in die Stadt oder in stadt
nahe Gebiete drängt, nicht auszuschließen sein, daß 
lärmerzeugende Betriebe oder andere Einrichtungen 
nicht zur Gänze ohne Lärm in Hinkunft funktionie
ren werden können. Das zwingt dazu, doch dann 
zumindest die Stadt und zentrale Siedlungsräume 
besser zu gliedern und die Wohnzonen auf dem 
Sektor einer Planung aus den Industrie- und Ge
werbegebieten herauszulösen. Auch hier müssen 
wir den Bestrebungen,die bestehen, um Novellierusrug 
des Gesetzes über Flächennutzungs- und -bebauungs-
pläne ein besonderes Augenmerk im Hinblick auf 
diesen Lärmschutz zuwenden. 

Das Dritte ist ein Dschungel von unterschiedlichen 
. und zum Teil nicht bestehenden Kompetenzen. 
Einerseits ist sicherlich im bestimmten Rahmen die 

Kompetenz der Gemeinde, und zwar im Bereich der 
ortspolizeilichen Vorschriften, gegeben. Andererseits 
sind Landes- und Bundeskompetenzen betroffen. Be
kanntlich ist nichts schwerer, als Kompetenzunter
schiede zwischen drei verschiedenen Ebenen von 
Gebietskörperschaften auf einen gemeinsamen Nen
ner zu bringen. Selbst dann, wenn das Ziel auf allen 
drei Ebenen in gleicher Vehemenz und berechtigter 
Notwendigkeit verfolgt wird, nämlich die Lärm
beseitigung. 

Viertens wird von der Ausschöpfung bestehender 
Rechtsnormen gesprochen. Ich bitte auch nicht außer 
acht zu lassen, daß ein Großteil aller Lärmnormen 
den Begriff der Ortsübliöhkeit einschließt. Diese 
Ortsüblichkeit zu normieren, das ist zwingende Not
wendigkeit. Ich hoffe, daß es mit den Phonmeß
geräten tatsächlich gelingt, auch Normen aufzu
stellen, die nicht so leicht aufgestellt werden kön
nen. Österreich, die Steiermark, die einzelnen Städte 
stehen nicht allein da. Es gibt Normierungsversuche 
auf der ganzen Welt. Es gibt außerordentlich unter
schiedliche Beurteilungen, genau wie im Bereich der 
Luftverunreinigung, was noch zulässig, was noch 
tragbar ist. Es wird daher eine der Hauptaufgaben 
des Landes in seinem Kompetenzbereich sein, die
ses Normierungswesen, diese Pegelwerte für zu
lässige Lärmbelästigungen festzulegen. 

Ein letztes. Ich habe im vergangenen Jahr an 
Herrn Landesrat Peltzmann hinsichtlich der Motor
schlitten eine Anfrage gerichtet. Es läuft ein Antrag 
in dieser Richtung. Ich habe auch im Rahmen des 
Voranschlagsausschusses diese Frage aufgegriffen. 
Ich ersuche die Landesregierung, so rasch als mög
lich zu handeln. Ich bitte nicht zu übersehen, wenn 
Sie heute eine Zeitung aufschlagen und dann ein 
ganzseitiges Inserat finden, das natürlich von der 
Zeitung aufgenommen wird, aber dieses wirbt genau 
für jene Motorschlitten, die im Bereich der Steier
mark, und nicht nur dort, entsprechend eingeschränkt 
werden sollen und müssen, dann glaube ich, noch
mals unterstreichen zu müssen, daß eine recht
liche Regelung dieser Frage um so leichter zu Wege 
zu bringen ist, je früher sie erfolgt, das heißt je 
kleiner der Kreis der potentiell Geschädigten, sprich 
bereits Motorschlittenbesitzer, ist. Darum ersuche ich 
die Landesregierung, gerade in dieser Frage mög
lichst rasch, soweit es die Kompetenzen gestatten, 
zu einer positiven Entscheidung zu kommen, das 
heißt den Betrieb von Motorschlitten in Winter
sportgebieten wirklich nur auf Rettungs- und Ver
sorgungszwecke nach strengen Maßstäben einzu
schränken. 

Präsident: Zu Worte gemeldet hat sich der Herr 
Landeshauptmann. Ich erteile ihm das Wort. 

Landeshauptmann Dr. Niederl: Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Ich möchte nur einige 
Erklärungen zu den Ausführungen abgeben. Erstens 
einmal, an Kompetenzschwierigkeiten darf es sicher 
nicht scheitern, wenn es um eine Lärmbekämpfung 
geht und ich glaube, die Ausführungen, die hier 
von den Abgeordneten dieses Hauses gemacht wor
den sind, sind richtig, daß es zuerst um den Men
schen geht und daß die Adresse an den Menschen 
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geht und daher meine ich auch, daß eine Aufklä
rungskampagne, eine breit angelegte Aufklärungs
kampagne über die Lärmbekämpfung wichtig ist. 
Es heißt im Einführungsgesetz zu den Verwaltungs
verfahrengesetzen, wer ungebührlich störend Lärm 
erregt, jetzt könnte man sagen, das ist doch keine 
Norm, wer weiß denn, was ungebührlich störend 
Lärm erregen ist? Und ich darf Ihnen nur eines er
zählen, als Verwaltungsstrafreferent der Bezirks
hauptmannschaft Liezen hat sich jemand über den 
Lärm aufgeregt, im ersten Stock hat zu gewissen 
Stunden die Hausfrau Teig geschlagen und die dar
unter hat gesagt, ja das ist zuviel Lärm, viel 
lieber ist mir eine Straßenwalze, wenn sie fährt, 
das kann ich noch ertragen, aber das Teigschlagen 
kann ich nicht ertragen. Es kommt nämlich, subjek
tiv gesehen, immer auf den wirklich störenden 
Lärm an und daher ist es so schwierig, hier Normen 
zu machen. Man kann — glaube ich — nicht mit 
Normen allein vorgehen, man muß wirklich schauen, 
daß die Menschen selbst Rücksicht nehmen. 

Zur Wohnbauförderung sei eines gesagt. Gerade 
das Wohnbauförderungsgesetz 1968 hat uns die 
Möglichkeit gegeben, mit den Richtlinien auch den 
Schallschutz und Lärmschutz fortzusetzen. Sicher 
ist es so, daß der Quadratmeterpreis der angemes
senen Gesamtbaukosten schwierig ist, aber er ist 
so angesetzt und zwar auch vereinbart, daß es 
möglich gewesen ist, qualitativ bessere Wohnungen 
zu bauen. Und bezüglich des Motorschlittengesetzes 
darf ich sagen, daß dieses Gesetz bereits im Be
gutachtungsverfahren ist und daß wir sicher in den 
Ausschüssen und auch in diesem Hause die Mög
lichkeit haben werden, all das vorzusehen oder 
nicht vorzusehen, was eben zur Lärmbekämpfung 
beiträgt. (Beifall.) 

Präsident: Ich bitte die Damen und Herren, die 
dem Antrag zustimmen, ein Zeichen zu geben. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

19. Bericht des Sozial-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-ZaM 294, zum Antrag der 
Abgeordneten Sebastian, Bischof, Laurich, Brandl 
und Genossen, betreffend die Novellierung des Apo
thekengesetzes. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Johann Fellin-
ger. Ich bitte Sie um das Wort. 

Abg. Fellinger: Hohes Haus! Meine Damen' und 
Herren! Die Abgeordneten Sebastian, Bischof, Lau
rich, Brandl und Genossen haben den Antrag ge
stellt, daß den Landärzten gestattet wird, eigene 
Hausapotheken zu führen. In Vollziehung des Be
schlusses des Steiermärkischen Landtages vom 
24. November 1971 hat sich die Landesregierung an 
das zuständige Bundesministerium für soziale Ver
waltung gewandt und den Vorschlag gemacht, daß 
im Nationalrat eine Novelle zum Apothekengesetz 
eingebracht wird, wodurch den Landärzten unter 
wesentlich erleichterten Bedingungen die Bewilli
gung der Führung einer ärztlichen Hausapotheke 
erteilt werden kann. 

Zu dem Beschluß der Regierung wurde vom zu
ständigen Ministerium mitgeteilt, daß eine entspre
chende Novellierung des Apothekengesetzes seitens 

des zuständigen Ressorts in Aussicht genommen ist. 
Es werden die zuständigen Interessenvertretungen, 
das sind die österreichische Apothekerkammer und 
die österreichische Ärztekammer, um Vorschläge ge
beten. Damit wurde dem gegenständlichen Ant rag 
Rechnung getragen. 

Namens des Sozial-Ausschusses ersuche ich den 
Hohen Landtag, diesem Bericht seine Zustimmung 
zu geben. 

Präsident: Sie haben den Bericht gehört. Ich bitte 
die Damen und Herren, die dem Bericht zustimmen, 
um ein Händezeichen. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen. 

20. Bericht des Sozial-Ausschusses und des Ge
meinde- und Verfassungs-Ausschusses, zu Einl.-Zahl 
309, zum Antrag der Abgeordneten Dr. Piaty, 
Jamnegg, Pölzl und Ing. Stoisser, betreffend die Be
schlußfassung über ein Steiermärkisches Gemeinde
ärztegesetz. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Dipl.-Ing. Her
mann Schaller. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Hohes Haus! Die Vor
lage bezieht sich auf einen Antrag der Abgeordneten 
Dr. Piaty und Kollegen, in welchem sie ein Ge-
meindeärztegesetz verlangen. Von der Regierung 
wird hiezu berichtet, daß in Steiermark die Einrich
tung des Gemeindearztes nicht besteht, zum Unter
schied von anderen Bundesländern. Eine Anpassung 
des Sanitätsgesetzes 1909 im Sinne des Antrages ist 
nicht so ohne weiteres möglich, da auf Grund der 
gegenwärtigen Rechtslage eine Fülle von Problemen 
und verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen, die 
bisher nicht im befriedigenden Ausmaß ausgeräumt 
werden konnten. Gegenwärtig befinden sich aber 
zwei Entwürfe in Arbeit, und zwar Entwurf eines 
Distriktsärztegesetzes und Entwurf eines Gemeinde
sanitätsgesetzes, die gegenwärt ig im verfassungs
rechtlichen Vorprüfungsverfahren sind. Wenn dieses 
Prüfungsverfahren abgeschlossen ist, wird eine Re
gierungsvorlage dem Landtag vorgelegt werden. 

Ich darf namens des Sozial-Ausschusses wie auch 
des Gemeinde- und Verfassungs-Ausschusses den 
Antrag stellen, den Bericht der Landesregierung zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Zu Worte gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Piaty. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Piaty: Herr Präsident! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Der Bundesverfassungs
gesetzgeber hat unter Hinweis auf die Bundes-Ver-
fassungsgesetznovelle 1962 der Institution der Di
striktsärzte in der Steiermark die gesetzliche Grund
lage entzogen, indem er' die Kompetenz auf die Ge
meinden verwiesen hat. Dieser rein rechtliche Ent
schluß hat die Steiermärkische Landesregierung in 
eine gewisse Problematik gestürzt, aber auch die 
Gemeinden, auf die ich näher gar nicht e ingehen 
möchte, da dies ja in der Regierungsvorlage aus
führlich behandelt wird. Ich möchte nur auf j ene 
Problematik hinweisen, wenn die bisherige ge
schlossene Infrastruktur ärztliche Versorgung, die 
in der Steiermark durch die Distriktsärzte wahr-

» 
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genommen wurde, auf die Gemeinden übertragen 
wird, wenn es zu Verschiedenheiten in besoldungs
rechtlichen und in den Dienstvorschriften käme, wird 
daß kein Fortschritt im medizinischen Sinne sein, 
sondern zweifellos ein Rückschritt. Das Ziel müßte 
sein, bei der Sanierung hier nicht nur verfassungs
rechtlich das Gesetz zu sanieren, sondern die bis
herige Infrastruktur der Distriktsärzte de facto bei
zubehalten. 

Ein weiteres Ziel müßte sein, die Modernisierung 
der Dienstvorschriften zu erreichen, denn bekannt
lich resultiert dieses Gesetz aus der Zeit von 1909, 
und steht daher mit den derzeitigen medizinischen 
auch gesellschaftlichen Gegebenheiten nicht mehr im 
Einklang. Aufgabe der zukünftigen Distriktsärzte 
wäre eine wesentlich umfassendere, sie müßte, prak
tisch bei der Schwangerenbetreuung beginnen, bei 
der Säuglingsfürsorge, beim schulärztlichen Dienst, 
sie müßte auch die Funktion einer modernen Vor
beugemedizin miteinschließen, denn meine sehr Ver
ehrten, wenn wir nur so rückblenden auf die Aktion 
Zuckerkrankheit und Nierenkrankheit der Ärzte
kammer, die letztlich auch mit Beiträgen der stei-
rischen Landesregierung durchgeführt wurden und 
wenn bei dieser Aktion 2577 neue Diabetiker und 
3900 Nierenkranke entdeckt wurden, wenn Sie das 
auf die Gesamtbevölkerung interpolieren, bedeutet 
das, daß ungefähr 3 °/c der steirischen Bevölkerung 
unerkannt zuckerkrank sind und 4 °/c der steirischen 
Bevölkerung unerkannt an Erkrankungen der Nieren 
und der ableitenden Harnwege leiden. Das zeigt 
nur, wenn man diese zwei Krankheitsgruppen 
nimmt, daß hier ein echter großer Bedarf an einer 
gewissen Früherkennungs- und Vorsorgemedizin 
besteht. Die Problematik der Distriktsärzte spiegelt 
sich auch darin wider, daß ein Teil der Problematik 
der Landärzte widergespiegelt wird. 

Ich möchte Ihnen einige Zahlen nennen, mit der 
Absicht, den Mechanismus der legistischen Vor
bereitungen für dieses Gesetz zu beschleunigen. Es 
sind also derzeit 203 Distriktsärzteposten, davon 
sind nur 136 definitiv besetzt, 35 sind provisorisch 
besetzt, indem also meist ein Kollege zwei Sanitäts
distrikte betreut und 33 sind überhaupt unbesetzt. 
83 Distriktsärzte werden in den nächsten acht Jahren 
in Pension gehen. Wir wissen, daß es derzeit ins
gesamt 428 Landärzte gibt und daß von diesen 428 
97 älter als 60 Jahre sind und nur 41 jünger als 
45 Jahre, daß sich ein Durchschnittsalter von 56 
ergibt. Man kann daraus ableiten, daß die Frage 
der Landärzte mit jedem Jahr, wo nichts geschieht, 
eine prekärere wird, weil die Lücke immer größer 
wird und weil bisher nichts geschehen ist, trotz 
zahlreichen Redens von verschiedensten Stellen, 
die Position der Landärzte attraktiver zu machen, 
damit der ärztliche Nachwuchs, der heute die Hoch
schulen bevölkert als Medizinstudenten, angespro
chen wird, eine Arztpraxis am Lande zu eröffnen. 
Hier wäre eine Summe vieler kleiner Schritte zu 
vollziehen, um diese Attraktivierung zu erreichen. 
Der wesentlichste Schritt wäre, daß dieses Ge
meindesanitätsgesetz ehebaldigst erledigt wird. Als 
bescheidener Zuschauer des Ablaufes habe ich den 
Eindruck, daß man hier mit der Quadratur des 
Zirkels ringt, denn nur so ist erklärbar, daß die 
Frist vom 31. Dezember 1969, die der Verfassungs

gerichtshof gesetzt hat, eigentlich bis heute noch 
nicht erfüllt wurde. Es ist sehr zu wünschen und ich 
haben einen eigenen Gesetzesentwurf als Diskus
sionsgrundlage zur Verfügung gestellt, im Sinne 
einer katalytischen Beschleunigung des Prozesses, 
daß dieses Distriktsärztegesetz bald über die Bühne 
geht. Ich wollte das nur beitragen zum Thema Ge
meindeärzte. 

Ich möchte schließen noch einmal mit einem 
Zitat, das zugleich auch eine Bitte ist, mit einem 
Zitat von Hans Weigel, der sagt: „Es muß etwas 
geschehen. Es muß vieles geschehen," Ich möchte 
auch mit ihm hinzufügen im Hinblick auf das Ge
meindesanitätsgesetz, es möge rasch etwas gesche
hen. (Beifall.) 

Präsident: Ich erteilte dem Abgeordneten DDr. 
Götz das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Eine Frage an den 
Herrn Abgeordneten Dr. Piaty. Die Prozentsätze 
dürften Promillesätze sein, nehme ich an. 

Abg. Dr. Piaty: Nein, ich habe nur ein Teilteil 
genommen. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Das wollte ich auf
geklärt haben. 

Präsident: Wer dem Antrag zustimmt, möge eine 
Hand erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist ange
nommen. 

21. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu Einl.-
Zahl 229, zum Antrag der Abgeordneten Dr. Hei
dinger, Dipl.-Ing. Fuchs, Dipl.-Ing. Hasiba und Köl
ner, betreffend die Verlängerung der Laufzeit von 
Darlehen aus dem Wasserwirtschaftsfonds für Ka
nalbauten. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Heribert Pölzl. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Pölzl: Die Abgeordneten Dr. Heidinger, Dipl.-
Ing. Fuchs, Dipl.-Ing. Hasiba und Koiner haben die 
Landesregierung ersucht, man möge bei der Bundes
regierung wegen einer Verlängerung der Laufzeit 
von Darlehen aus dem Wasserwirtschaftsfonds für 
Kanalbäuten vorstellig werden. Die Antwort der 
Landesregierung lautete: Eine solche Vorstellung 
bei der Bundesregierung ist nicht erforderlich, weil 
gemäß § 10 Abs. 11 des Wasserbautenförderungs
gesetzes die gewährten Darlehen zur Abwasser
anlage in höchstens 50 gleichbleibenden halbjährigen 
Tilgungsraten zurückzuzahlen sind, was ohnehin 
einer Laufzeit von sogar 25 Jahren entspricht. 

Der Wirtschafts- und Raumordnungs-Ausschuß 
hat diese Antwort zur Kenntnis genommen und 
empfiehlt dem Hohen Haus, das gleiche zu tun. 

Präsident: Wer dem Antrag zustimmt, möge ein 
Händezeichen geben. .(Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen. , ' 
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22. Bericht des Landwirtschafts-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 34, Gesetz, mit 
dem die Steiermärkische Landarbeitsordnung neuer
lich abgeändert und ergänzt wird (Steiermärkische 
Landarbeitsordnungs-Novelle 1972). 

Berichterstatter ist Abgeordneter Dipl.-Ing. Her
mann Schaller. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Hohes Haus! Die Re
gierungsvorlage, Beilage Nr. 34, betreffend die Land
arbeitsordnungsnovelle 1972 hat die Ausführungs
gesetzgebung zur 1., 2. und 3. Landarbeitsgesetz
novelle des Bundes 1971 zum Gegenstand. Bekannt
lich ist das Landarbeitsrecht in der Grundsatzgesetz
gebung Bundessache und bedarf der jeweiligen Aus
führungsgesetze. Konkret geht es insbesondere hier 
um die Überstundenentlohnung im Zusammenhang 
mit dem Arbeitszeitgesetz und das Urlaubsrecht der 
Land- und Forstarbeiter und um Bestimmungen des 
Betriebsrätegesetzes, die auch für den Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft zur Anwendung gebracht 
werden sollen. 

Im Landwirtschafts-Ausschuß wurde diese Vorlage 
am 16. Februar ausführlich beraten. Es liegt auch ein 
Abänderungsantrag vor, der Ihnen bekannt ist, und 
zwar zu den Art. 2 und 3. 

Ich stelle namens des Landwirtschafts-Ausschusses 
den Antrag, die Regierungsvorlage mit dem Ab
änderungsantrag zum Beschluß zu erheben. 

Präsident: Ich erteile dem Herrn Abgeordneten 
Nigl das Wort . 

Abg. Nigl: Hoher Landtag, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Mit der vorl iegenden Land
arbeitsordnungs-Novelle 1972 werden im wesent
lichen drei Komplexe behandelt. Ein Komplex be
handelt die Neuordnung des Betriebsräterechtes, wo
bei im besonderen die Punkte der Bildungsfreistel
lung für Betriebsräte im Ausmaß von 14 Tagen 
innerhalb einer Funktionsperiode von drei Jahren, 
als zweiter Punkt die erweiterte Bildungsfreistellung 
für Betriebsräte in Betrieben mit über 200 Beschäf
tigten bis zur Dauer eines Jahres und als dritten 
Punkt der erweiterte Kündigungs- und Entlassungs
schutz für Betriebsräte anzuführen sind. Neu sind 
dabei Ersatzbetriebsräte, Kollegen und Kolleginnen, 
die im Wahlvorstand tätig sind und schließlich auch 
noch die pflichtgemäß im Gesetz verankerte viertel
jährliche Besprechung zwischen Betriebsrat und Be
triebsinhaber, eine Besprechung, die auf Verlangen 
des Betriebsrates auch in monatlicher Zeitfolge vor
genommen werden muß. Insgesamt kann man zu 
diesem Bereich der Bestimmungen sagen, daß sie 
ein wei terer . Schritt in Richtung mehr Mitbestim
mung im Betrieb sind, was sicher nicht ausschließt, 
daß damit selbstverständlich auch mehr Mitverant
wortung für die Betriebsräte verbunden ist. Dieser 
Teil des Gesetzes wird rückwirkend mit 1. Jänner 
1972 in Kraft treten. Ein zweiter Teil behandelt 
den Ausbau des Urlaubsanspruches, und es ist nun 
in der Novelle festgelegt, daß auch Arbeiter 24 
Werk tage Urlaubsanspruch haben, wenn sie zehn 
anrechenbare Dienstjahre für die Urlaubsbemessung 
nachweisen. Diese Bestimmung wird ab 1. Jänner 

1973 in Kraft treten, was praktisch heißt, daß alle 
jene 24 Werktage beanspruchen können, die sich 
zum 1. J änner 1973 im 11. anrechenbaren Dienstjahr 
befinden. Der dritte wesentliche Teil ist die Über
stundenregelung, das heißt die Regelung des Über
stundenzuschlages. Auch diese Bestimmung wird 
mit 1. Jänner 1972 rückwirkend in Kraft t reten und 
sieht vor, daß es künftighin nur mehr Überstunden
entlohnungen geben wird mit einem fünfzi-gprozen-
tigen Zuschlag und daß auch die Kollektivvertrags
par tner eine niedrigere Überstundenzuschlagsent
lohnung nicht vereinbaren können. Wenn man alles 
in allem nimmt, so kann man sagen, daß hier sicher
lich wiederum wesentliche Fortschritte erzielt wor
den sind. Zwei weitere Punkte wurden besprochen, 
ein Punkt, der sich mit dem Abfertigungsanspruch 
für weibliche Bedienstete aus Anlaß der Eheschlie
ßung oder der Niederkunft beschäftigen sollte und 
ein zweiter Punkt, der vorsehen sollte, daß Sonder
zahlungen bei Dienstaustritt in jedem Falle gebüh
ren, ganz gleichgültig, aus welchem Grunde der 
Dienstaustritt erfolgt. Prinzipiell ist dazu zu sagen, 
daß wir selbstverständlich für j ede Verbesserung 
auf dem sozialen oder arbeitsrechtlichen Gebiet 
auch der Land- und Forstarbeiter eintreten, aber ich 
glaube, gerade zu diesen zwei letzten Punkten muß 
man fairerweise sagen, daß es richtig ist, wenn man 
in solchen Verhandlungen n iemanden überfährt und 

twenn man auch solche Fragen dem ordnungsgemä
ßen Anhörungsverfahren zuleitet. 

Ein weiteres, das zu e rwähnen ist, daß man im 
allgemeinen doch den Standpunkt ver t re ten muß, 
daß lohnrechtliche Bestimmungen, was insbesondere 
auf den Teil der Sonderzahlungen zutrifft, Gegen
stand der Kollektivvertragspartner, also der Sozial
partner sein müßten und daß sicher Gelegenheit 
wäre, diese Frage auch dort abzuklären. Und schließ
lich muß man auch gewissenhaft prüfen, ob nicht 
allfällige Bestimmungen, die in dieser Richtung 
zwar zunächst sehr vorteilhaft ausschauen, sich 
schließlich nicht doch auch negat iv für die betroffe
nen Dienstnehmer auswirken könnten. Wir haben 
ja schon auf einigen Gebieten solche Erfahrungen 
gemacht. 

Soviel zur Landarbeitsordnungs-Novelle und ich 
glaube, es ist angebracht zu sagen, daß wir sehr 
froh sind, daß wir e inen solchen Fortschritt wieder 
auch im Arbeitsrecht der Land- und Forstarbeiter 
verzeichnen können und das ist sicher ke in Schluß
punkt, den es hinter dieser Entwicklung geben wird. 
Was uns aber bedrückt, ist, daß man zwar auf der 
einen Seite Fortschritte erzielt, auf der anderen 
Seite aber feststellen muß, daß es eine ganze Reihe 
ausgesprochen unsozialer, ich be tone unsozialer 
Maßnahmen seitens der derzeitigen österreichischen 
Bundesregierung gibt. Unsoziale Maßnahmen vor 
allen Dingen auf dem Gebiet des Steuerrechtes. Und 
wenn auch bedenklich die Köpfe geschüttelt werden, 
ich werde noch Gelegenheit haben, Ihnen im einzel
nen solche Beispiele zu sagen und nachzuweisen, 
daß dem so ist. 

Wir haben nicht nur in der Land- und Forstwirt
schaft, sondern auch für die gewerbliche Wirtschaft 
und das gilt auch für die Arbeiter in der Industrie, 
im Gewerbe, im Handel, aber auch für die Ange-
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stellten in der Industrie und5 in diesen Sparten, die 
ich erwähnt habe, seit 1. Jänner dieses Jahres vom 
Finanzministerium, dem derzeit meines Wissens der 
Herr Minister Ändrosch vorsteht (Abg. Fellinger: 
„Jetzt hast du es erst erfahren?" — Landesrat Gru
ber: „Eine Neuigkeit, es weiß in Österreich nie
mand, wer Finanzminister ist!"), eine neue Sach-
bezugsbewertung. Ja, ich habe es deshalb erwähnt, 
weil ja das unsoziale Maßnahmen sind, daher muß 
man diesen Konnex ja sehr präzise herstellen. 

Ich nehme auch an, Herr Landesrat, daß die Er
wähnung unsozialer Maßnahmen durch die derzei
tige Bundesregierung nicht unbedingt das steirische 
Klima beeinflussen muß. Ich hoffe, daß Sie mir we
nigstens in dem Punkt folgen. Wir haben also seit 
1. Jänner eine neue Sachbezugsbewertung, die vor
sieht, daß bei jenen Arbeitern und Angestellten, die 
eine Dienstwohnung bewohnen, neue Bewertungs
sätze gelten. Das schaut also in der Praxis „wie folgt 
aus. Ich nehme zunächst einmal einen kleinen Ange
stellten, einen Forstwart her, der eine Dienstwoh
nung von 70 Quadratmetern hat, verheiratet ist, ein 
steuerpflichtiges Bargehalt von 3000 S bezieht und 
dessen Dienstwohnung in der Zeit von 1966 bis 1970, 
also in dieser Zeit, gebaut wurde. Der hat bisher 
40 Prozent seines Grunddeputates, das Grunddepu
tat ist der Betrag für die freie Wohnung, freie Be-. 
heizung .und freie Beleuchtung, insgesamt von 450 S 
auf sein Gehalt aufgeschlagen bekommen und da
nach ist dann die Sozialversicherung und die Lohn
steuer berechnet worden. Wenn ich nun unterstelle, 
daß er ein steuerpflichtiges Einkommen von 3000 S 
Bargehalt hat, dann sind 40 Prozent dazuzuschlagen 
gewesen von 450 S, also 180 S. Seine Steuer aus 
diesem Titel hat dann ausgemacht 228 S 80 g. Durch 
die Aufstockung der Beträge für die Dienstwohnung 
auf 8 S pro Quadratmeter ab 1. Jänner dieses Jah
res zahlt er nunmehr 322,20 S, also um 93 S 40 g 
monatlich mehr Lohnsteuer seit 1. Jänner dieses 
Jahres, das heißt, er zählt für das heurige Jahr 
bereits um 1120,80 S mehr Lohnsteuer, obwohl sich 
in seinem Einkommen nichts geändert hat. Ich habe 
dabei noch nicht berücksichtigt, daß durch diese 
höheren Wertansätze der Betreffende auch in eine 
höhere Leistungsverpflichtung zur Krankenversiche
rung gerät und hier noch einmal einen höheren Ab
zug erfährt. (Abg. Pölzl: „Da seht ihr es wieder! Er 
hat mit Androsch telefoniert, das stimmt!") 

Wenn ich diesen gleichen Einkommensträger her
nehme und berücksichtige, daß er auch so wie alle 
übrigen auch für das heurige Jahr präliminiert, also 
schon vorausgesagt, mit einem mindestens fünfpro-
zentigen Kaufkraftverlust seines Einkommens zu 
rechnen haben wird, ich will gar nicht von den ver
gangenen zwei Jahren reden, so hat er damit zu 
rechnen, daß am Ende dieses Jahres sein Einkommen 
um insgesamt rund 3000 S im Nettoeinkommen ge
ringer sein wird als am Anfang des Jahres und er 
hat dabei noch keinen einzigen Schilling Gehalts
erhöhung bekommen. Na, da sagen Sie mir, das ist 
eine „soziale" Bundesregierung. (Abg. Prof. Dr. Eich-
tinger: „Das behaupten wir nie!" — Abg. Dipl.-Ing, 
Fuchs: „Wo bleibt da die Gewerkschaft?!" — Abg. 
Gross: „Zuerst fordern wir Ihnen zu viel und dann 
fragen Sie, wo bleibt die Gewerkschaft!") Ich nehme 

einen zweiten Fall her, und zwar einen Forstarbei
ter. Beim Forstarbeiter wirkt sich das bei der Steuer
bezahlung noch unangenehmer aus als bei dem An
gestellten. Der Angestellte hat zwar bisher schon 
etwas mehr bezahlt durch diese 40 Prozent Berück
sichtigung, aber der Forstarbeiter zahlt dafür jetzt 
mehr, und zwar geht d'as dort so: Auch wieder die 
gleichen Voraussetzungen, verheiratet, .Steuer
gruppe B, steuerpflichtiges Einkommen 3000 S, Bau
jahr der Wohnung zwischen 1966 und 1970, 8 S. pro 
Quadratmeter als steuerpflichtig zu stellen ab 1. Jän
ner 1972. Er hat bisher gezahlt 136 S 70 g Lohn
steuer, seit 1. Jänner muß er 239 S 20 g zahlen, das 
heißt 102 S 50 g mehr Lohnsteuer, oder aufs Jahr 
umgelegt 1230 S. Auch er hat einen Währungsver
lust in Kauf zu nehmen von rund 5 Prozent, das sind 
1933 S, also hat der Forstarbeiter um 3163 S weni
ger Nettoeinkommen am Ende des Jahres als bis
her. (Abg. Pölzl: „Für Kreisky ist das ja kein Geld, 
1200 S im Jahr!") 

Und das, meine Damen und Herren, damit kein 
Irrtum aufkommt, sind keine Einzelfälle, das sind 
alle jene Arbeiter und Angestellten in ganz Öster
reich, die Dienstwohnungen haben. Dienstwohnun
gen haben aber nicht nur Landarbeiter, Forstarbei
ter, sondern genauso Industriearbeiter, Angestellte, 
wo immer sie beschäftigt sind. Sie wird es glei
chermaßen treffen. Und wenn man also beim Wäh
rungsverlust ist, könnte man jetzt dazu sagen, wie 
wird es die Pensionisten treffen, wie schaut das dort 
aus? Beim Pensionisten geht das etwa so in der 
Rechung, daß ihm zwar am 1. Jänner dieses Jah
res die Pensionsdynamik, und ich nehme einen Pen
sionisten mit 2000 S Pension her, 148 S gebracht 
hat, aber nach Berücksichtigung des erhöhten Kran
kenversicherungsbeitrages, der Berücksichtigung der 
höheren Steuer, weil er ja auch irgendwie in die 
Progression gerät und schließlich auch durch den 
Währungsverlust bleibt ihm netto von dieser Pen
sionserhöhung von 148 S nur 15 S 74 g. Na, da kann 
ich sagen, ist das eine soziale Bundesregierung? 
(Abg. Pölzl: „Das behaupten ja nicht einmal die So
zialisten, daß die Bundesregierung sozial ist! Die 
nennen sich ja auch nicht ,sozial', sondern .sozial
demokratisch'!") Ich kann noch mit einem weiteren 
sehr unsozialen Vorhaben aufwarten. (Abg. Ger
hard Heidinger: „Besser als christlichsozial!") Es ist 
schon bekannt, daß am 1. Jänner 1973 die Mehrwert
steuer eingeführt wird, und im Zusammenhang mit 
der Mehrwertsteuer ist ja auch für die Land- und 
Forstarbeiter und die Angestellten, die sich ein 
Eigenheim errichten, einiges zu erwarten. Durch die 
Beschlußfassung dieses Hauses ist jedes Jahr im 
Landesbudget auch eine Post enthalten zur Förde
rung der Eigenheimerrichtung auf dem Lande. Nun 
ist es so, daß diese Leute nicht nur durch die Preis
entwicklung eine sehr hohe Kostenaufstockung bei 
den Baupreisen auf sich nehmen müssen. Wir zählen 
in den letzten vier Jahren 33 Prozent Erhöhung, 
und sie soll bis zum Ende des Jahres bei 40 Prozent 
liegen, und, wie man hört, soll durch die Einführung 
der Mehrwertsteuer auf dem Sektor der Baupreise 
ein weiterer Sprung um 20 Prozent zu erwarten sein. 
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Nicht genug damit, ist auch durch die Einführung 
der Mehrwertsteuer noch eines zu befürchten: 

Die Landarbeiter, die Forstarbeiter und die Ange
stellten in der Land- und Forstwirtschaft, die sich 
bisher ein Eigenheim errichtet haben, konnten ihre 
Rechnungen, ihre Baurechnungen einschicken an die 
Landarbeiterkammer, und wir haben das seit Mitte 
des Jahres 1970 bei 456 Fällen bereits praktiziert, 
sie konnten eine Umsatzsteuerrückvergütung bean
tragen. Das macht im Einzelfall im Durchschnitt 
10.000 S. Ich habe am vergangenen Freitag in mei
ner Eigenschaft als Präsident dieser Kammer zwei 
Fälle unterschrieben (Abg. Gerhard Heidinger: 
„Bravo, hätten wir gar nicht gedacht!"), wo einer 
eine Umsatzsteuerrückvergütung von 11.858,84 S, 
das war ein Landarbeiter, und ein Forstarbeiter 
13.127,10 S erhalten hat. Soweit — so gut. Aber am 
Ende des Jahres 1972 wird die Erleuchtung kommen 
für die Arbeiter und Angestellten in der Land- und 
Forstwirtschaft. Denn mit der Einführung der Mehr
wertsteuer wurde uns vom Finanzministerium be
reits dezidiert angekündigt, daß diese Umsatzsteuer
rückvergütung wegfällt. Das heißt, aus diesem Titel 
kassiert der Herr Finanzminister wieder einen be
trächtlichen Happen Geld nach der Devise: „Um das 
Geld der anderen ist mir nichts zu teuer, her damit, 
ich kann es gut brauchen!" (Abg. Gerhard Heidin
ger: „Wie beim Koren!") Und da muß ich Ihnen ehr
lich sagen, mit einer solchen Vorgangsweise und 
Methode werden wir uns nicht einverstanden er
klären. 

Ich kann abschließend zu dem Gesamtthema, ob
wohl noch eine ganze Reihe von praktischen Bei
spielen zu nennen wären, nur eines sagen, aus dem 
„theoretischen Marx" ist inzwischen ein ganz be
achtlicher „praktischer Murks" geworden. (Zwischen
rufe von der SPÖ. — Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet ist der Herr Ab
geordnete Brandl. Ich erteile es ihm. 

Abg. Brandl: Hoher Landtag, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Es kann einem Funktionär mei
ner Meinung nach nichts Schlechteres passieren, als 
schlecht informiert zu sein. Und wenn dies dem Prä
sidenten einer gesetzlichen Interessensvertretung 
passiert, dann ist es ganz schlimm. Der Herr Abge
ordnete Nigl hat recht, daß die Beamten des Finanz
ministeriums — und ich wage zu behaupten, das 
sind keine Sozialisten — einen Vorschlag ausgear
beitet haben (Abg. Dr. Dorfer: „Da schau her, jetzt 
sind die Beamten schuld!" — Allgemeine Zwischen
rufe.), wonach die Sachbezugswerte für Wohnung, 
Bekleidung und dergleichen entsprechend geändert 
werden sollten und wonach man tatsächlich solche 
Bewertungssätze mit mindestens 4 S pro Quadrat
meter bis 10 S pro Quadratmeter Wohnung sowohl 
zur Lohnsteuerbemessung als auch zur Bemessung 
der Sozialversicherung ausgearbeitet hat. Aber der 
Herr Abgeordnete Nigl als Gewerkschafter müßte 
wissen, daß die Gewerkschaft selbstverständlich auf 
den Plan getreten ist und daß sie mit dem Herrn 
Finanzminister und auch mit den zuständigen Be
amten Verbindung aufgenommen hat, und ich kann 
heute hier sagen, daß die ganzen dramatischen Be

rechnungen, die der Herr Abgeordnete Nigl ange
stellt hat, nur eine unnötige Fleißaufgabe waren, 
weil ab 1. Jänner 1972 (Abg. Pölzl: „Alles billiger 
wird!") die Bewertung nach dem Grundsatz der 
Pauschalierung bleibt, 960 S pro Jahr, 10 Prozent 
werden dazugeschlagen, um auch eine entsprechend 
richtige Grundlage für die Sozialversicherungsbe
wertung zu haben. Das ist die Tatsache. Was der 
Herr Abgeordnete Nigl hier behauptet hat, sind fal
sche Erklärungen, das möchte ich ausdrücklich fest
stellen. (Beifall bei der SPÖ. — Allgemeine unver
ständliche Zwischenrufe. — Glockenzeichen. — Abg. 
Gerhard Heidinger: „Was sagen Sie, wieder ein Aus
rutscher!" — Abg. Dr. Heidinger: „Sie haben das 
Amtsblatt der Finanzverwaltung nicht gelesen!") 

Und nun, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, möchte ich doch zu dem etwas sagen, was mo
mentan zur Diskussion steht. Die sehr umfangreiche 
Novelle zur Steiermärkischen Landarbeitsordnung 
stammt in ihren Grundsätzen nicht aus dem Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft. Es sind die jahrelan
gen Bemühungen der Gewerkschaften, im einzelnen 
des österreichischen Gewerkschaftsbundes und der 
Arbeiterkammern, unterstützt durch die Bundes
regierung und im Endeffekt beschlossen vom Parla
ment im vergangenen Jahr, teils sogar mit Mehr
heitsbeschluß, daß man endlich zu verbesserten Be
stimmungen im Betriebsräterecht kommt. Zwangs
läufig daraus mußte natürlich das Landarbeitsrecht 
als Grundsatzgesetz novelliert werden, es hat diese 
Bestimmungen übernommen, und ebenso zwangs
läufig auf Grund unserer gesamten Gesetzgebung 
sind die Ausführungsgesetzgeber verpflichtet, diese 
Bestimmungen zu übernehmen. Charakteristisch da
für: Von 20 geänderten Punkten sind 19 wortgetreu 
abgeschrieben worden. Und zu diesem Abschreiben 
hat das zuständige Referat der Steiermärkischen 
Landesregierung sieben Monate gebraucht. (Abg. 
Pichler: „Unwillig habt ihr es gemacht!" — Abg. 
Pölzl: „Ihr geht heute immer auf die Beamten los!") 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Schwerpunkte dieser Novelle sind bereits aufgezeigt 
worden. Ich brauche sie nicht wiederholen. Ich 
möchte lediglich diese gesetzlichen Verbesserungen 
und Bestimmungen zu einigen grundsätzlichen Be
trachtungen zum Anlaß nehmen. Ich glaube, wir 
sind uns darüber einig, daß es in einer modernen 
Volkswirtschaft keinen Stillstand geben darf. Es 
darf aber ebensowenig auf dem Gebiete des Ar
beitsrechtes und des Sozialrechtes einen Stillstand 
geben. Und dies gilt im besonderen für bessere 
Rechte und größere Schutzbestimmungen für die Be
triebsräte. Wir streben eine stärker Demokrati
sierung unserer Wirtschaft an. Das ist ganz eindeu
tig. Und wir glauben, daß dann, wenn die Betriebs
räte freigewählte Vertreter der Kollegenschaft ihres 
Betriebes sind, ihre Arbeit, meine sehr geehrten Da
men und Herren, lassen Sie mich das einmal von 
dieser Stelle aussprechen (Abg. Dipl.-Ing. Hasiba: 
„übersetzt hat er das!" — Abg. Heidinger: „Damit 
Sie auch mitreden können!"), daß die Arbeit der Be
triebsräte im gesamten gesehen eine sehr wichtige 
und notwendige Arbeit im Interesse einer gut funk
tionierenden Wirtschaft ist und daß ich davon über
zeugt bin, daß durch diese vielfältige Art und Be-
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tätigung auch ein wesentlicher Beitrag geleistet 
wurde, daß der Aufbau in Österreich in einem sol
chen Ausmaß hat vor sich gehen können. (Beifall bei 
der SPÖ.) Wir wissen auch, meine Damen und Her
ren, daß unsere Aufgaben insgesamt immer schwie
riger und immer größer werden, daß auf der anderen 
Seite aber auch, Herr Abgeordneter Fuchs, die 
Machtkonzentratioh der Unternehmen immer grö
ßer wird und daß sich zwangsläufig daraus zwei 
sehr wichtige Punkte für uns für die Tätigkeit der 
Betriebsräte ergeben. (Abg. Ing. Stoisser: „Ihr habt 
ja den Unternehmer-Tick, den Unternehmer-Kom
plex!" — Abg. Ritzinger: „Das weisen wir entschie
den zurück, das ist nicht wahr!") Daß der Wirt
schaftsbund und der Bauernbund nicht für mehr Mit
bestimmung sind (Abg. Ritzinger: „Was ist Mitbe
stimmung? Wissen Sie das?" — Abg. Schrammel: 
„Das weisen wir zurück!" — Abg. Prof. Dr. Eich
u n g e n „So e twas zu sagen! Das stimmt nicht!"), das 
wissen wir, nein, nein, das wissen wir! (Abg. Ritzin
ger: „Wo bleibt die Mitbestimmung bei den Kon
sumbetrieben?") Und der ÖAAB kann es nicht sein, 
weil er sich innerhalb der anderen zwei Bünde noch 
nicht durchsetzen kann. Das ist das Problem bei 
Ihnen, sonst gar nichts. (Abg. Prof. Dr. Eichtinger: 
„Hascherle!") Wenn Sie glauben, Herr Abg. Eichtin
ger, mich hier e inen Hascher nennen zu müssen, wenn 
Sie das glauben, bitte schön! Das ist Ihre Meinung. 
(Abg. Prof. Dr. Eichtinger: „So habe ich das nicht 
gesagt!") Wenn man hier über mehr Rechte für die 
Betriebsräte redet, dann wird man von einem ÖVP-
Abgeordneten als Häscher bezeichnet, das möchte 
ich ganz eindeutig feststellen. Das haben Sie gesagt. 

Präsident: Her r Abgeordneter Brandl, er lauben 
Sie mir e ine Zwischenbemerkung: Bitte, meine Da
men und Herren, Zwischenrufe sind durchaus legal, 
aber immer einer nach dem anderen. Mit Ihrer 
Gleichzeitigkeit wird eine Polyphonie erreicht, die 
an Unverständlichkeit grenzt. Ich bitte, den Herrn 
Redner fortfahren zu lassen. (Erster Landeshaupt
mannstellvertreter Sebastian: „Das war eine Lärm
bekämpfungsmaßnahme!") 

Abg. Brandl: Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, in der Novelle sind Bestimmungen ent
halten, die an die heutigen modernen Verhält
nisse angepaßt sind. Es sind dies Überlegungen, die 
im gesamten Bereich der Wirtschaft angestellt wer
den und wo wir selbstverständlich glauben, daß wir 
auch keine Stiefkinder bleiben können, daß sie auch 
letzten Endes auf uns angewendet werden müssen. 
Wir sehen darin einen wesentlichen Fortschritt und 
wir glauben, daß wir auf diesem Wege der Demo
kratisierung der Wirtschaft noch lange nicht am 
Ende sind, daß wir das fortsetzen müssen und wir 
stimmen daher für diese Novelle. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Präsident: Zu Wor te gemeldet ha t sich der Herr 
Abgeordnete Nigl. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Nigl: Meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Ich habe nicht die Absicht, mich auf Grund des 
Debattenbeitrages des Herrn Abgeordneten Brandl 
in eine Polemik einzulassen. (Abg. Gerhard Heidin
ger: „WWM: We r weiß mehr?") Das kann sicher 
nicht die Absicht dieser Auseinandersetzungen sein, 

es ist aber sicher gut, eine Diskussion abzuführen. 
Ich darf also gleich am Beginn feststellen, daß es 
unserer Auffassung nach e twas zu einfach und ich 
möchte sagen, e twas zu billig ist zu sagen, da ist 
nicht der Finanzminister Androsch schuld, sondern 
die Beamten im Finanzministerium, die ganz sicher 
der ÖVP angehören. (Abg. Zinkanell: „Ihre Behaup
tungen waren unrichtig!" — Abg. Gerhard Heidin
ger: „Das macht ihm j a nichts, das merkt er gar 
nicht!") Meine Damen und Herren, wenn auch der 
Minister Androsch eine solche Auffassung ver t re
ten würde, dann würde er sich deswegen aufs Glatt
eis begeben, weil er Gefahr liefe, verdächtigt zu 
werden, daß er entweder nicht willig oder nicht 
fähig ist, die Ministerverantwortlichkeit zu über
nehmen. (Abg. Zinkanell: „Sie haben ja unrichtige 
Dinge gebracht!" — Wei tere unverständliche Zwi
schenrufe. — Abg. Ritzinger: „Alles schön der Reihe 
nach!") Und nun erster Teil einer effektiven Berich
tigung: Die Landarbeiterkammer ha t in Sachen Um
satzsteuerrückvergütung an den Herrn Finanzmini
ster Androsch geschrieben und der Herr Minister 
hat uns zurückgeschrieben, daß er dazu überhaupt 
nicht Stellung nehmen kann, sondern er hat diesen 
Brief der zuständigen Fachabteilung zur Erledigung 
abgetreten. (Abg. Pölzl: „Die Beamten!") Also, er
stens schraubt er sich um die Ministerverantwort
lichkeit, aber ich kann Ihnen sagen, auch dir (Prä
sident Ileschitz: „Er wird doch nicht jedem solche 
Briefe schreiben!"), l ieber Kollege Ileschitz, daß in 
einer Sitzung des Zentralvorstandes der Gewerk
schaft der Pivatangestell ten ein der Sozialistischen 
Partei zugehöriger Beamter des Finanzministeriums 
über das Thema Mehrwerts teuer referierte. Er ha t 
auf meine dezidierte Frage, was wird mit der Um
satzsteuerrückvergütung geschehen, geantwortet : 
„Diese wird mit 1. Jänner 1973 — so die Mehrwert
steuer kommt — ersatzlos gestrichen." Mehr kann 
man ohnehin nicht mehr dazu sagen. (Abg. Zinka
nell: „Die Korrektur, die Kollege Brandl gebracht 
hat, ist dadurch nicht aus der Wel t geschafft!" — 
Abg. Brandl: „Kann er nicht!") Herr Abgeordneter 
Zinkanell, du wirst mir zugestehen, daß ich nicht 
alles auf einmal, sondern nur alles h intereinander 
sagen kann. 

Zweite Richtigstellung: Im Amtsblatt der Finanz
nachrichten, aber auch in der Kundmachung der 
Finanzverwaltung ist enthalten: (Abg. Brandl: „Das 
ist bereits überholt, alles überholt!") Das ist nicht 
überholt, da ist der Her r Kollege Hans Brandl e inem 
Irrtum aufgesessen. Ich werde dir das gleich sagen 
In der Kundmachung der Finanzverwaltung heißt es: 
Werks- oder Dienstwohnungen (Arbeiter und Ange-
stelle) je Quadratmeter nutzbarer Wohnfläche mo
natlich (Abg. Brandl: „Es kommt eine neue Kund
machung!" — Abg. Zinkanell: „Eine ganz neue 
Kundmachung kommt!") für Wohnungen für das 
Baujahr — aber ich bit te um Geduld, es kommt 
alles der Reihe nach — Dienstwohnungen des Bau
jahres 1949 sind mit 4 S j e Quadratmeter, Dienst
wohnungen der Baujahre 1950 bis 1955, mit 5 S< Bau
jahre 1956 bis 1960 mit 6 S, 1961 bis 1967 7 S, 1966 
bis. 1970 8 S und Baujahr 1971 mit 9 S j e Quadrat
meter für die S teuerbewertung in Anschlag zu brin
gen. Und jetzt kommt der-Irrtum, dem der Kollege 
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Brandl aufgesessen ist (Abg. Zinkanell: „Nein, im 
Gegenteil!" — Abg. Brandl: „Das kann man alles 
reparieren, Herr Kollege!" — Weitere unverständ
liche Zwischenrufe. — Abg. Pölzl: „Laßt ihn doch 
ausreden!"): Den eigenen Irrtum hört man sich halt 
ungern an! Diese Sätze gelten dann nicht. (Abg. 
Gerhard Heidinger: „Hättest du geschwiegen, wärst 
du ein Weiser geblieben!" Glockenzeichen!) Lieber 
Kollege Heidinger, die größte Kunst im Gespräch ist 
zuzuhören. Diese Sätze gelten nur dann nicht, wenn 
der Betreffende das gesamte Deputat, freie Woh
nung, freie Beheizung und Beleuchtung zusammen 
konsumiert. Wenn er aber nur eine Dienstwoh
nung hat, was bei den meisten Industriearbeitern 
und -angestellten der Fall ist, und keine freie Be
leuchtung und Beheizung, dann gelten diese Sätze 
— und daran ändert auch nichts das Versprechen, 
alles repariert. Die Werkstätte, wo das repariert ist, 
die schaue ich mir an. (Abg. Zinkanell: „Da mußt 
du ins Finanzministerium gehen!") Und ein Drittes, 
das es mich drängt zu sagen: Mit der derzeitigen 
Steuerpolitik der Bundesregierung ist auch der Ge
werkschaftsbund nicht einverstanden. Ich nehme an, 
daß mir zumindest jene Gewerkschafter beipflichten, 
die am ÖGB-Kongreß teilgenommen und trotzdem 
beschlossen haben, daß es zu einer Steuersenkung 
kommen muß, obwohl Kreisky dort sagte: Wir kön
nen auf keine Steuereinnahmen verzichten. (Abg. 
Gross: „Aber Toni, erzähl doch keine Unwahrheiten. 
Das ÖGB-Präsidium hat vor 14 Tagen einstimmig 
den Verlauf der Verhandlungen zur Kenntnis ge
nommen, auch mit den Stimmen des Kollegen Alten-
burger!") über Initiative des Kollegen Altenburger, 
stimmt genau. (Abg. Brandl: „Er ist nicht infor
miert!") Ich darf abschließend zu dem Thema nur 
sagen: Diese Steuerpolitik und diese sogenannte 
„soziale Einstellung" werden wir den Arbeitern, den 
Angestellten und den Hausfrauen, den Rentnern 
und den Pensionisten und wer es sonst noch hören 
will, sagen. (Beifall bei deröVP.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Fuchs. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hoher Landtag, meine Da
men und Herren! Es ist sicher für Sie nicht leicht, 
einerseits die Regierung zu vertreten und anderer
seits gewisse Maßnahmen, die von der Regierung 
gesetzt wurden, auch wieder zu bekämpfen. Das 
verstehen wir schon. (Abg. Ritzinger: „Wirklich 
schwierig!") Ich möchte mich auch in diesen Streit 
innerhalb der Landarbeiterkammer, Präsident gegen 
Vizepräsident, gar nicht weiter einmischen. Es hat 
nur der Kollege Brandl die Freundlichkeit gehabt, 
mich im Zusammenhang mit Demokratisierung der 
Wirtschaft anzureden, nachdem ich zuerst so brav 
applaudiert habe, als er die Bedeutung der Betriebs
räte herausgestrichen hat. Das hat er nicht gesehen, 
jetzt hat er geglaubt, ich habe dagegen etwas ge
sagt. (Abg. Brandl: „Wir haben nicht glauben kön
nen, daß Sie ausnahmsweise dafür sind!") Aber, ich 
bitte, Herr Kollege Brandl. Es ist eine Unterstel
lung, zu behaupten, daß der Wirtschaftsbund, und 
vom ÖAAB will ich in dem Zusammenhang über
haupt nicht reden. (Gelächter bei der SPD'. — Abg. 
Brandl: „Da hat er recht, brauchen wir nicht!" — Abg. 

Zinkanell: „Der hat nichts zu reden!") Wartet ein 
bisserl — und für den ÖAAB brauche ich hier gar 
nicht zu reden, etwa gegen eine Diskussion über die 
Mitbestimmung ist. Das wäre ein grober Fehler. Es 
ist vor allem von Ihnen — und ich weiß gar nicht, 
wie Sie zu der Behauptung kommen — ein Fehler, 
ausgerechnet mir in dieser Hinsicht eine sehr harte 
Haltung unterschieben zu wollen. Ich möchte näm
lich'auf eine Publikation des Gewerkschaftsbundes 
hinweisen, in der ein etwa 20 Seiten langer Aufsatz 
ist (Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: „Ken
nen wir!"), wo ich mich gerade mit diesem Thema 
auseinandersetze, in der Otto-Möbes-Schule, wenn 
Sie das lesen, dann werden Sie Ihre Meinung korri
gieren können. (Abg. Ritzinger: „Der Brandl liest 
zu wenig!") Es ist so, Herr Kollege Brandl, und ich 
glaube, da werden mir auch die Herren zustimmen, 
daß der ÖAAB — und jetzt möchte ich auch über den 
ÖAAB reden — zu einer Zeit in Österreich von der 
Mitbestimmung schon gesprochen hat, als die Frak
tion der sozialistischen Gewerkschafter dieses Wort 
noch mit großem Mißtrauen betrachtet haben. 

Die Diskussion ist nämlich in dieser Hinsicht vom 
ÖAAB ausgegangen und nicht von Ihnen. (Landesrat 
Peltzmann: „Die Mitbestimmung ist ja bis heute 
noch nicht im Gewerkschaftsbund!" — Abg. Prems
berger: „Da haben wir als Sozialisten schon dafür 
gekämpft, als Sie noch gar nicht daran gedacht ha
ben!") Herr Abg. Premsberger, ich bin ja gleich 
fertig. Was nun die Sache an sich anlangt, möchte 
ich doch kurz sagen, daß das Argument mit Macht-
konzentration der Unternehmen natürlich kein Ar
gument ist, denn die Machtkonzentration der Unter
nehmen, wenn Sie wollen, wird ja nicht geringer, 
ob jetzt die Betriebsräte oder irgendwelche Beleg
schaftsmitglieder mit der Firmenspitze gemeinsam 
etwas beraten oder durchführen oder ob die Firmen
spitze etwas allein macht. Es ist auch noch zu dis
kutieren, meine Herren, ob unbedingt der Betriebs
rat, der gewählt wurde aus ganz anderen Vorstel
lungen heraus als die einer wirtschaftlichen Mit
bestimmung, die geeignetste Persönlichkeit ist, um 
an der wirtschaftlichen Führung des Betriebes teil
zunehmen. Und wenn Sie Demokratisierung mit Mit
bestimmung gleichsetzen. (Abg. Premsberger: „Wir 
übernehmen sehr viel Verantwortung, mehr als uns 
zusteht!") 

Das ist überhaupt nicht bestritten, Herr Kollege 
Premsberger, aber weil wir gerade bei der .Ver
antwortung sind. Der Betriebsrat ist grundsätzlich 
gewählt worden, und das Betriebsrätegesetz beruht 
darauf, daß der Betriebsrat die Arbeitnehmer in so
zialen Belangen zu vertreten hat der Unternehmens
leitung gegenüber. Die Vertretung des Unterneh
mens nach außen in wirtschaftlichen Angelegenhei
ten und vor allem die Führung eines Unternehmens 
(Abg. Brandl: „Da kennen Sie uns schlecht! Die 
neue Novelle anschauen!") beruht darauf, daß man 
andere Personen für diese Art der Mitbestimmung 
heranzieht. (Abg. Premsberger: „Aber Sie werden 
nicht bestreiten, daß wir auch hier entscheidend 
mitarbeiten in einer gewissen Verantwortung!" — 
Abg. Pölzl: „Herr Kollege Premsberger, melden Sie 
sich bitte zu Wort, wir hören gerne zu!") Herr Kol
lege Premsberger, Sie "werden aber auch nicht be
streiten, daß wir sehr mißtraurisch sind, wenn 
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seitens eines Betriebsrates eines großen Grazer Un
ternehmens hier in diesem Haus erklärt wird, wir 
werden jetzt die Unternehmer mehr 'besteuern, und 
wenn man dann noch den Finger erhebt und sagt: 
„Wartet nur!" Und dann wollen Sie gleichzeitig wirt
schaftlich mitbestimmen. Das ist natürlich eine ganz 
üble Angelegenheit. (Abg. Premsberger: „Wer wird 
es jetzt 'bezählen?") 

Die Frage der Demokratisierung der Wirtschaft 
und die Frage der Betriebsräte sind zwei Dinge, die 
nicht notwendigerweise miteinander .zu tun haben. 
Und wenn Sie nicht bezahlen oder wir nicht bezah
len, das ist auch etwas anderes, denn man kann die 
wirtschaftliche Kraft 'der Unternehmen — und hier 
geht es ja nicht um die Unternehmerbesteuerung, 
sondern um die Unternehmensbesteuerung — nicht 
ad infinitum fortsetzen. (Abg. Premsberger: „Das ist 
die Aufteilung der Steuer im Staate!") Wir haben in 
Österreich eine Steuerprogression wie in keinem 
anderen Land, auch wenn der Herr Landeshaupt-
mannstel'lvertreter mir einmal sagen wollte, in 
Amerika ist es viel schlechter, stimmt das nicht, 
und ich kann Ihnen das beweisen. (Landeshaupt
mannstellvertreter Sebastian: „In Amerika ist die 
Progression viel höher!" — Landesrat Peltzmann: 
„Das stimmt nicht!" — Landeshauptmannstellver
treter Sebastian: „Es kommt darauf an, welche Ein
nahmen!") 

Man kann über wirtschaftliche Fakten nicht strei
ten, wenn man nicht berei t ist, Gegebenheiten, die 
schwarz auf weiß sich nachrechnen lassen, zur Kennt
nis zu nehmen. Dann ist jede Diskussion sinnlos. 

Solange wir nicht in wirtschaftlichen Dingen zu
mindest EU einer Mathematik kommen, werden 
wir ein bisserl rechnen müssen, wie wir d iese Mit-

«• gestaltung gestalten. Und was die Machtkonzentra
tion anlangt, Herr Kollege Brandl, d ie ÖIAG ist in 
Österreich die größte Machtkonzentration an Unter
nehmen. Die ÖIAG hat einen sozialistischen Gene
raldirektor. (2. Präsident Ileschitz: „Seit kurzem 
erst!") Die Generalversammlung wird von einem 
sozialistischen Minister allein gestellt. Dort hä t ten 
Sie jede Möglichkeit zu demokratisieren, Mitbe
stimmung einzuführen, im Konsum, in der Arbeiter
bank, beim Geld, wo Sie wollen. Zeigen Sie uns 
doch; wie man das mächt, überzeugen Sie uns, ver
wirklichen Sie Modelle, d ie Sie anderen anpreisen 
wollen, im eigenen Bereich lund dann werden wir 
uns sehr gerne überzeugen lassen. (Abg. Dipl.-Ing. 
Hasiba: „Keine billigen Schlagworte!") 

Beifäll be i de r ÖVP. 

Präsident: Zum Wort gemeldet ha t sich der Herr 
Abgeordnete Prof. Dr. Eichtinger. Ich erteile ihm 
das Wort . 

Abg. Prof. Dr. Eichtinger: Der Herr Kollege Brandl 
hat über die Tätigkeit der Betriebsräte gesprochen 
und das ist selbstverständlich unterstützt worden. 
Ich glaube, Herr Kollege Brandl, ich bin der letzte, 
der das nicht erkennt, weil ich mich genauso als 
Arbeitnehimervertreter fühle. Sie sind dann in Ihren 
Ausführungen weitergegangen und zum Problem der 
Mitbestimmung gekommen und haben betont, vom 
Wirtschaftsbiünd und vom Bauerrubund versteht man 
eine Ablehnung, daß der ÖAAB nichts zu reden 

hat, ist quasi eine Selbstverständlichkeit. Hier 
möchte ich einhaken, Herr Kollege Brandl, und 
möchte betonen, daß wir im ÖAAB diese Probleme 
genauso diskutieren, daß sie ernst diskutiert wer
den, doch ist hier nicht der richtige Ort, um auf 
diese Art und Weise über ein Problem zu sprechen, 
das d ie Gesamtheit der Bevölkerung angeht. Herr 
Kollege Brandl, als Sie diese diffamierenden Wor te 
gesprochen haben iund uns hingestellt haben, als 
ob wir überhaupt nichts zu reden hätten, da habe 
ich Ihnen zugerufen „Hascherle!". Das bit te zur 
Richtigstellung, denn ich möchte nicht (haben, Herr 
Kollege Brandl, daß Ihre Auslegung im Räume 
steht; das möchte ichhiemit klargestellt haben. 

Präsident: Zxi Wor t gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Pölzl. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Pölzl: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Mir geht es mehr um die Optik in diesem 
Haus. Es ist zwar bedauerlich, daß der Aibgeordnete 
nicht die Möglichkeit hat, seine Darstellungen zu 
geben und daß ihm zugehört wird; das ist aber das 
freie Recht des Hauses, Zwischenrufe zu machen und 
ich bediene mich der Zwischenrufe selbst sehr oft, 
Aber eines, meine Damen und Herren, das dürfen 
wir uns in diesem Hohen Haus nicht leisten: daß der 
Abgeordnete Brandl erklärt, der Abgeordnete Nigl 
hätte falsche Darstellungen und falsche Erklärungen 
abgegeben. (Abg. Zinkanell: „Das stimmt ja!" — 
Abg. Brandl: „Das stimmt ja!") 

Er behauptet jetzt noch, es stimmt! Der Herr 
Abgeordnete Nigl verliest Ihnen das Amtsblatt (Abg. 
Pichler: „Das falsche!"), wo das, was er erklärt hat, 
gesagt wurde und der Abgeordnete Brandl erklärt 
darauf „Das ist schon geändert, das wird erst ver-
lautbart." Meine Damen und Herren, sind wir in 
einer Demokratie, wo d ie Minister Geheimerlässe 
oder Geheiminformationen geben? (Abg. Zinkanell: 
„Nein!") Die Tatsache, daß der Abgeordnete Nigl 
etwas, was derzeit noch Recht und Gesetz ist, er
klärt hat, darf niemals in diesem Hohen Haus als 
falsche Erklärung im Raum stehenbleiben und ich 
bitte 'Sie, Herr Abgeordneter Brandl, dies zur Kennt
nis zu nehmen. Wenn Sie besser informiert sind und 
wenn morgen etwas anderes erklärt wird Und dann 
würde der Abgeordnete Nigl seine alte Darstellung 
geben, dann wäre es eine falsche Erklärung. Wir 
sind doch keine Kinder, daß wir herumstreiten um 
Dinge, d ie dem Gesetz nicht entsprechen. Jch b i t te 
Sie, Herr Abgeordneter Brandl, das zur Kenntnis 
zu nehmen. Polemik h in und Polemik her, aber hier 
hat Wahrhei t und Anständigkeit zu 'herrschen! (Zwi
schenrufe von der SPÖ: „JawoM!" — Beifall bei 
der ÖVP.) Eines steht fest: Das, was der Abgeord
nete Nigl verlesen hat, ist noch Gesetz. 

Präsident: Zu Wor t gemeldet hat sich Herr Prä
sident Ileschitz. Ich erteile ihm das Wort . 

Präsident Ileschitz: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Vorhin hat der Herr Abgeordnete 
Pölzl ein Wort gesagt, und zwar: „In d iesem Hohen 
Haus haben Wahrhei t und Anständigkeit zu herr
schen." Ja , ich bin völlig damit e inverstanden, aber 
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dann auf jeder Seite. Dazu möchte ich grundsätzlich 
sagen, daß Fragen betreffend die Gewerkschaften in 
erster Linie in den Organen der Gewerkschaften zu 
besprechen sind. (Zahlreiche unverständliche Zwi
schenrufe.) Ich möchte aber darüber hinaus folgendes 
sagen: 

Wir haben in unseren Gewerkschaftsorganen sehr 
wohl die Möglichkeit, all die Probleme in Ruhe und 
Ordnung zu diskutieren und wir halben immer wie
der Beschlüsse einstimmiger Natur zu a l len wich
tigen Problemen gefaßt. Ich 'bin daher überrascht, 
daß man dieses Forum dazu benützt, und nunmehr 
in polemischer Art und Weise gegen Ausführungen, 
die auf rechtlich richtiger Basis beruhen, mit Zwi
schenrufen von allen Seiten vorgeht. Ich möchte mich 
ganz entschieden aber auch dagegen verwahren, und 
wir registrieren als Gewerkschafter sehr wohl, 
ohne viel darüber zu reden, daß die Gewerkschaften 
auf den verschiedensten Gebieten versagt hätten. 
Auf der einen Seite der Vorwurf, in der Frage der 
Lohnfindung wird nichts getan, es werden keine For
derungen gestellt — auf der anderen, der steuer
lichen Seite würde sich der Gewerkschaftsbund nicht 
mit den entsprechenden Fragen beschäftigen. Ich 
kann Ihnen versichern, meine Damen und Herren, 
Wir kommen heuer in eine Lohnrunde und wir 
haben auch Steuerfragen zu besprechen. Wir werden 
sehr wohl auf Ihre Bemerkungen, die laufend in 
Ihrer Presse oder auch in diesem Haus gemacht 
werden über die schlechte Arbeit oder die schlechte 
Vertretung der Menschen draußen in den Betrieben 
unsere Forderungen darauf einrichten und wir wer
den dann andere Äußerungen am Verhandlungstisch 
hören. (Abg. Ing. Hasiba: „Der Bundesregierung 
müssen Sie das sagen!") Ich erinnere mich sehr 
wohl, meine Herren, an Verhandlungen, wenn die 
Creme der österreichischen Unternehmerschaft uns 
gegenübersitzt, wie sie über unsere Härte klagt. 
Wir werden ihnen diesmal dann Stück für Stück 
chronologisch aufzeigen, wie sehr gerade von der 
Seite der Wirtschaftsbündler und des ÖAAB die 
Politik der Gewerkschaften in den Schmutz gezo
gen und als schwach bezeichnet wird. (Abg. Prof. 
Dr Eichtinger: „Das ist unerhört, sage ich Ihnen! 
So geht das nicht weiter!") Sie werden keinen 
Grund finden, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, uns vorzuwerfen, die Interessen der Men
schen nicht wahrzunehmen. Ich weiß schon, es ist 
unangenehm, wenn man über diese Dinge spricht. 
(Abg. Pölzl: „Wir haben jetzt 1972 und nicht 1927!") 
Aber eines, meine Damen und Herren, ich erinnere 
mich an unsere letzte Verhandlungsrunde, als ein 
maßgeblicher Herr der Bundeswirtschaftskammer 
erklärte: „Meine Herren, nehmen Sie doch die 
Bemerkungen verschiedener Wadelbeißer nicht so 
ernst. Schauen Sie, die entscheiden nicht, entschieden 
wird bei uns am Verhandlungstisch." Wir werden 
Ihre Äußerungen hier diesmal ernster nehmen, Sie 
können versichert sein. Wir werden uns nicht 
immer auf der einen Seite anklagen lassen und auf 
der anderen Seite die Jammerklagen anhören, wie 
z. B. „Das können wir nicht bezahlen, das können 
wir der Wirtschaft gegenüber nicht vertreten, weder 
lohn- und steuerpolitisch, auch nicht in Fragen der 
Mitbestimmung." In unserer Gangart werden wir 
einen Gang nach vor schalten, um Ihnen die Dem

agogie in diesem Haus oder auch sonstwo zu neh
men. Dessen können Sie versichert sein. (Abg. 
Dipl.-Ing. Fuchs: „Das ist alles überflüssig!" — Zahl
reiche unverständliche Zwischenrufe. — Abg. Dipl.-
Ing. Dr. Eberdorfer: „Gegen die Regierung müssen 
Sie reden, Herr Präsident!") Ich möchte abschließend 
noch einmal sagen: Angriffe in d ieser unqualifizier
ten Art und Weise werden wir uns auf die Dauer 
nicht bieten lassen. Das nehmen Sie zur Kenntnis. 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Gross. 

Abg. Gross: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Ich werde mich 'bemühen, die Dinge hier sehr 
kurz zu sagen. Sie halben in Zwischenrufen meinen 
Vorredner, den 2. Landtagspräsidenten Ileschitz, 
unterbrochen, der auf die Stellung der Gewerkschaf
ten und die Verantwortlichkeit der Gewerkschaf
ten in diesem Lande hingewiesen hat. Und nun, 
meine Damen und Herren, darf ich Ihnen eines sehr 
offen sagen. Kollege Ileschitz hat gesagt, wir sind 
zuerst unserer Organisation verantwortlich, und wir 
haben dort unsere Probleme zu lösen, und Sie haben 
das mit heftigen Zwischenrufen quittiert. Ich möchte 
Ihnen als Landessekretär des Gewerkschafts
bundes sagen, daß die Gewerkschaftspolitik in die
sem Lande selbstverständlich von jedem einzelnen 
diskutiert und besprochen werden kann, aber zuerst 
sind wir für diese Politik unseren Mitgliedern und 
den Arbeitnehmern dieses Landes verantwortlich. 
(Beifall bei der SPD — Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: „Das 
ist die reinste Wahlrede!") Und dann warne ich 
Sie, meine Damen und Herren von der ÖVP, hier 
eine meiner Meinung nach sehr leichtfertige Lizi-
tationspolitik zu machen,' indem Sie auf die Aus
führungen des Kollegen Brandl (Zwischenruf des 
Abg. Dipl.-Ing. Fuchs) unsachlich »reagieren. 

Kollege Fuchs, darf ich Ihnen folgendes sagen. 
Sie haben auf die Ausführungen des Kollegen 
Brandl damit praktisch repliziert, daß Sie sagten, 
wie schlecht die Anbeitnehmerinteressen von uns 
vertreten werden. Aber wie schreien gerade Sie 
in der Wirtschaft auf, wenn wir 'berechtigte Forde
rungen der Arbeitnehmer aufstellen. Dann ist es 
einfach immer zuviel. Versuchen Sie uns doch hier 
nicht auszulizitieren, wenn Sie wollen, l inks zu 
überholen. Sie hät ten d ie Dinge früher vielleicht 
besser gestalten können, als es heute der Fall ist. 

Und ich darf Ihnen eines sagen. Es mag ein Glück 
in diesem Land sein, daß d ie Sozialpartner b isher 
soviel Vernunft (bewiesen haben. (Zwischenruf des 
Abg. Ritzinger.) Und Kollege Ritzinger, bei Ihnen 
darf ich mich auch wundern, wenn Sie Zwischenru
fen. Sie haben in einem Zwischenruf beispielsweise 
gefragt: 'Bitte, was versteht man unter Mitbestim
mung? Kollege Ritzinger, darf ich Sie an Ihre Funk
tion erinnern. Sie sind s tellvertretender Bezirksob
mann des Gewerkschaftsbundes. Lesen Sie wenig
stens Ihre Gewerkschaftszeitung, dann werden Sie 
hier nicht fragen ibrauchen. (Beifall bei der SPÖ — 
Glockenzeichen.) 

Wenn Sie uns in Steuerpolitik und bei allen 
anderen Fragen Vorwürfe machen, wir tun zu 
wenig, dann darf ich Ihnen sagen, daß wir am Ende 
dieses Jahres vor die Arbeitnehmer dieses Landes 
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so wie bisher hintreten werden können und sagen, 
wir halben eine gute Politik für euch gemacht, aber 
nicht nur für euch, sondern für dieses Land, für 
diese Republik. (Beifall bei der SPÖ — Zwischen
rufe von der ÖVP.) 

Präsident: Ich erteile das Wort der Frau Abgeord
neten Jamnegg. 

Abg. Jamnegg: Hohes Haus! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Als Gewerkschafterin —̂  und als 
solche spreche ich jetzt vor allem — fühle ich mich 
von der Äußerung des Herrn — und ich möchte jetzt 
bewußt sagen — Gewerkschaftskollegen Ileschitz 
zutiefst betroffen. Sehr geehrter Herr Abgeordneter 
und Präsident Ileschitz! Sie haben sich hier zu der 
Behauptung hinreißen lassen, daß der ÖAAB gegen 
die Gewerkschaft sei. Sie wissen genausogut wie 
wir, wie viele Mitglieder des ÖAAB gleichzeitig 
auch in der Gewerkschaft nicht nur als Mitglieder, 
sondern auch als Funktionäre verankert sind. (Abg. 
Brandl: „Viel zu wenig!") Ich bedauere es, daß Sie 
diese Äußerung gemacht haben. Ich bedauere es 
deshalb so sehr, Herr Kollege Ileschitz, weil wir im 
Rahmen der Gewerkschaft und Arbeiterkammer 
immer zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit im 
Interesse der Arbeitnehmer gefunden haben. Ich 
möchte aber doch eines auch noch hinzusetzen, und 
bitte, fassen Sie das nicht als Polemik auf, ich sage 
es so, wie es ist. Die ÖAAB- und christlichen Frak
tionsfunktionäre halben auch in der Zeit der ÖVP-
Alleinregierung nie davor zurückgescheut, gemein
same Resolutionen mit-Ihneny-die- oft—sehr—sebar-f— 
gefaßt waren, gegen die Regierung zu richten. Und 
wenn wir schon bei diesem Thema sind, dann er
lauben Sie mir die Feststellung; daß wir heute 
unter einer SP-Regierung in Arbeiterkamimer und 
Gewerkschaft, dominiert von den Mehrheitsfraktio-
nen, uns in der Situation sehen, daß Resolutionen 
wesentlich toleranter — um es milde auszudrücken 
— abgefaßt sind. 

Warum ich das sage. Wenn hier nun solche Dinge 
behauptet werden, und ich bedauere das, ich sage 
es noch einmal, und ich hoffe, daß diese Bemer
kung Ihnen nur eben herausgerutscht ist, aber 
hoffentlich nicht ernst gemeint war, dann meine 
ich, sollte man sich solche Äußerungen doch vorher 
überlegen und dabei auch an unsere weitere Zu
sammenarbeit in den großen Interessenvertretungen 
der Arbeitnehmerschaft denken. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr Ab
geordnete DDr. Götz. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Nach den Ausschußberatungen, 
in denen festgelegt wurde, daß die Landarbeits-
ordnungs-Novelle 1972 kein langes Leben haben soll 
und kann, das heißt, möglichst bis Ende der Früh
jahrssession eine neue gesetzliehe Basis geschaffen 
werden soll, spätestens bis Dezember 1972, wollte 
ich mich izu diesem Thema eigentlich nicht zu Wort 
melden, weil ich glaube, daß es sich hier um ein 
einvernehmliches kurzfristiges Provisorium handelt. 
In der Zwischenzeit ging aber nun doch eine De

batte in diesem Hohen Haus über die Bühne, von 
der ich zwei Dinge herausgreifen möchte und muß; 
Einerseits könnte man mit einem etwas größeren 
Abstand zu dieser Debatte sich wirklich die Frage 
stellen, in welchem Jahrzehnt wir diese Debatte 
abwickeln. Seien Sie mir nicht ungehalten. Aber 
wenn jemand heute, und ich sage das ohne Wer
tung, nach dieser oder jener Seite, die Auffassung 
der Erbfeindschaft zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer auch als Basis für die Zukunft veran
kert wissen will, und das klang bei einer Reihe von 
Reden durch, dem muß ich sagen, es fehlt mir dafür 
jedes Verständnis. Es fehlt mir auch das Verständ
nis, in einer solchen Einstellung und in einer solchen 
Diskussion über Mitbestimmung reden zu wollen. 
Denn, meine Damen und Herren, man kann zur 
Frage nicht nur der betrieblichen Mitbestimmung — 
es gibt da weite Bereiche von Mitbestimmungen, 
die durchaus noch nicht ausgeschöpft sind, auch im 
Gewerkschaftsbund, auch hinsichtlich der Demokrati
sierung — pro oder kontra sein, oder es kann einem 
egal sein. 

Aber eines ganz sicher, meine Damen und Her
ren, Mitbestimmung wird so lange Schlagwort blei
ben, solange sie nicht im Geist der Zusammenarbeit, 
gerichtet auf eine gemeinsame Zielsetzung, erfolgt. 
Denn dann wird sie nur ein organisiertes Gegen
einander, aber nicht ein fruchtbringendes Mitein
ander sein. Um dieses fruchtbringende Miteinander, 
nicht nur in der Frage Mitbestimmung, nicht nur in 
der Frage Wirtschaft als weitergehender Begriff, 
sondern auch in der Frage vor allem 'des Verständ-
his7s~esTäen^lrtsc^^ 
gegenüber, egal, Ob der Eigentümer Staat Öster
reich oder Maier, Mülller oder Huber heißt, und des 
Verständnisses der Verantwortlichkeit der in diesen 
Betrieben Tätigen für den Betrieb und für die Mit
bestimmung geht es aber. Und um dieses Mitver
ständnis möchte 'ich eigentlich sehr herzlich bitten. 
Ich glaube, das wäre besser, als den Ausdruck De
mokratisierung über die Maßen und laufend und 
nutzlos zu strapazieren. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Karrer. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Karrer: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wenn ich mich zu Wort gemeldet habe, 
dann deshalb, damit nicht der Irrtum der ÖVP-Frak-
tion noch verstärkt wird durch die Auseinander
setzung zwischen meinem Kollegen Brandl und dem 
Kollegen Präsident Nigl. In meiner Funktion als 
Betriebsrat der Alpine, die immerhin etwas über 
22.000 Personen umfaßt, bin ich auch vor dem Pro
blem gestanden, die Neubewertung der Besteue
rung anzunehmen, sie so durchzuführen, wie sie im 
Dezember herausgegeben wurde oder eben dage
gen etwas zu unternehmen, wie uns die Verpflich
tung als Betriebsrat zusteht. Wenn man der Sache 
auf den Grund gehen will, warum die Sätze alle 
Jahre erhöht worden sind, dann hat dies bestimmt 
seihe Berechtigung, weil ja auch der Wert der 
Wohnungen und das Ganze sich geändert hat. Aber 
eines, Kollege Nigl: Wir haben uns als echte Ar
beiterfunktionäre verpflichtet gefühlt (Abg. Nigl: 
„Was heißt das, .echte'?"), dagegen etwas zu tun 



21. Sitzung des Steierm. Landtages, VII. Periode — 22. Februar 1972 659 

und wir haben die Zeit nicht vorübergehen lassen, 
bis wir in den Landtag kommen — hier zu sprechen, 
wo es nichts nützt, sondern wir haben sofort Ver
bindung aufgenommen mit der Landesfinanzdirek-
tion, wir sind zu der Weisung gekommen, daß für 
das J ah r 1972 jedwede Erhöhung in der Besteuerung 
der Deputatwohnungen zurückgestellt worden ist. 
Eine andere Empfehlung für alle, die damit zu tun 
haben: Der Arbeitnehmer ist gar nicht so interes
siert, daß er die Wohnung, die Beheizung, das Licht 
gratis, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. 
Ich ibin vielmehr der Meinung, daß wir genauso 
ein Recht haben wie alle anderen, daß wir ordent
liche Wohnungen zu einem anständigen Lohn be
kommen, dann wäre dieses Prolblem meiner Mei
nung nach gelöst und würde in diesem Hohen Haus 
heute nicht eine solche Rolle spielen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Dr. Dorfer. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Dorfer: Herr Präsident, Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Offenbar ist diese Dis
kussion auch ein bißchen darauf angelegt von seifen 
einiger, sozialistischer Abgeordneter, so schlecht
hin den Eindruck erwecken zu wollen, alles, was 
Mitbestimmung, was Fortschritt in der Wirtschaft 
ist, alles, was Demokratisierung der Wirtschaft ist, 
das ist natürlich wieder einmal nur ein Alleinver
dienst der sozialistischen Partei. ÖVP und so etwas 
Rückständiges wie Wirtschaftsbund oder Bauern
bund sind natürlich dagegen und sogar der ÖAAB 
wurde in dieser Richtung apostrophiert. Es wird wei
ters vom Abgeordneten Gross die Frage aufge
worfen an einen ÖVP-Abgeordneten „Na, wenn Sie 
nicht wissen, was Mitbestimmung ist, dann lesen 
Sie eine Gewerkschaftszeitung!" (Abg. Gross: „Er 
ist ja Gewerkschafter!") Hohes Haus, meine Damen 
und Herren, das muß ja unser gemeinsames Ringen 
sein, herauszubekommen, welche Form der Mitbe
stimmung für alle Seiten, für Arbeitgeber und Ar
bei tnehmer in diesem Land eine durchaus erträg
liche Form und wirtschaftlich beste Form der Mit
bestimmung ist. So eindeutig, Herr Abgeordneter 
Gross, glaube ich zumindest, wo ich mich mit diesen 
Dingen auch befasse, ist die Frage, was ist Mit
bestimmung, durchaus nicht. Ich glaube, der Zweck 
der Mitbestimmung sollte der sein, d\e Vermensch
lichung des Arbeitsplatzes herbeizuführen. (Abg. 
Gross: „Auch das!" — Abg. Brandl: „Unter ande
rem!") Nun, wenn ich hier einige Passagen sozia
listischer Vorstellungen zur Mitbestimmung mir vor 
den Augen vorbeigehen lasse, dann darf ich sagen, 
daß bei einer übertriebenen, überbetrieblichen Mit
bestimmung von einer Vermenschlichung des Ar
beitsplatzes nicht die mindeste Rede mehr sein kann. 
Dann sind wir dort, daß der Betriebsrat im Betrieb, 
der heute mit Recht gelobt wurde, nichts mehr zu 
reden hat, sondern nur überbetriebliche Einflüsse 
werden es sein und dann wird es die Machtkonzen
tration in der Wirtschaft sein, die auch diese Leute 
alles eher als zu echten Mitbestimmern im Betrieb 
macht. Das ist eine Selbstverständlichkeit und dafür 
gibt es heute schon, möchte ich betonen, einige 
sehr bedauerliche Ansätze. Es ist daher eine Unter
stellung, schlechthin zu behaupten, daß wir gegen 

die Mitbestimmung sind. Ich darf betonen, daß wir 
innerhalb unserer e igenen Partei uns in verschie
denen Gruppen immer wieder zusammensetzen, und 
einige sind hier — ich nenne nur etwa Nigl — die 
in der Angelegenheit mitdiskutieren, mit denen wir 
im großen und ganzen auf ein gemeinsames Kon
zept unserer Vorstellungen gekommen sind. Es kann 
nicht so weit gehen, daß wir hier s tändig die 
Wunden aufreißen, wie früher schon gesagt wurde 
— ich glaube, es war mit Recht der Herr Abgeord
nete Götz, der gesagt hat, das Denken Arbeit
geber — Arbeitnehmer muß sich langsam aufhören.. 
Es geht doch darum, wie finden wir eine erträgliche 
und demokratische Form der Wirtschaft. Der Allein
vertretungsanspruch, den offenbar die sozialistische 
Partei für den Gewerkschaftsbund erhebt, als wäre 
der Gewerkschaftsbund ihr Eigentum, nun, ich 
glaube, so weit sind wir nicht, ist abzulehnen. (Abg. 
Brandl: „Nein, nein!") Niemand von uns, Herr 
Präsident Ileschitz, zieht den Gewerkschaftsbund 
in den Schmutz. Wenn das gesagt wurde, muß ich 
das heftigst zurückweisen. Oder die Feststellung: 
„Die Unternehmer sollen mehr Steuern zahlen", was 
soll das, meine Herrschaften? Steuern zahlt jeder in 
Österreich, der etwas verdient und der in der Pro
gression entsprechend drinnen ist. Und wenn uns 
schon beim letzten Landtag hier vorgerechnet wurde, 
daß die Erträge aus der Einkommensteuer perzen-
tuell abnehmen und die Erträge aus der Lohnsteuer 
perzentuell zunehmen, so darf ich sagen, so ist das 
doch eine Entwicklung, daß die Einkommen der 
unselbständig Erwerbstätigen steigen und wachsen 
und dadurch in die Progression hineinwachsen. (Abg. 
Brandl: „So kann man es auch nennen!") Selbst
verständlich, wenn Sie hier die Wirtschaftswachs
tumsgesetze als die Schuld dafür hinstellen, so muß 
ich sagen, haben Sie den Sinn und den Zweck der 
Wirtschaftswachstumsgesetze offensichtlich nicht er
kannt. Das muß ich mit aller Härte feststellen! 
(Zwischenrufe von der SPÖ.) Ich möchte dazu fest
stellen, wenn die Wirtschaftswachstumsgesetze 
etwas so Schlechtes wären, dann kann diese einfache 
Mehrheit im Parlament sie jederzeit beseitigen. 
(Landesrat Peltzmann: „Genau, warum tut sie es 
denn nicht?") Diese Wirtschaftswachstumsgesetze 
sind eine großartige Sache. Ich war seinerzeit über 
einen Artikel in der Dezembernummer 1967 der „Zu
kunft", Ihrer programmatischen Zeitschrift für Wirt
schaft, Kultur und Kunst, sehr erschüttert. Dieser 
Artikel stammte von einem maßgeblichen, sehr 
marxistisch ausgerichteten Wirtschaftspolitiker der 
sozialistischen Partei, der diese Wirtschaftswachs
tumsgesetze als nichts anderes bezeichnete als wört
lich „ein Geschenk an die Reichen auf Kosten der 
arbeitenden Menschen in Österreich". Meine Herr
schaften, solche Formulierungen, glaube ich zumin
dest, müßten endgültig zu Ende sein. Und es liegt 
uns wirklich nichts daran, wie einer von Ihnen ge
sagt hat, eine Lizitierpolitik bei Ihnen zu betreiben, 
aber Sie werden uns gestatten, daß wir Ihnen und 
auch den Herren Gewerkschaftssekretären meinet
wegen auf allen Seiten — nur tun sich unsere 
diesmal leichter, das darf ich sagen — vorhalten 
müssen, daß Sie eben in echter Schwierigkeit sind, 
hie Bundesregierung, da Gewerkschaftsbund. Das 
hat mit Lizitieren offensichtlich nichts zu tun. Ich 
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glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
wir im steirischen Landtag brauchen weder die Bun
desregierung zu verteidigen, das ist auch früher 
nicht geschehen, noch brauchen wir irgendein Klas
sendenken, das hoffentlich längst überholt ist, zu
sätzlich wieder einzuführen. Ich danke schön. (Bei
fall bei der-ÖVP.) 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der Herr 
: Landeshauptmann Dr. Niederl. Ich erteile ihm das 

Wort. 

Landeshauptmann Dr. Niederl: Sehr geehrter Herr 
Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her
ren! Zum Schluß möchte ich doch wieder .dahin zu
rückkommen, von wo wir ausgegangen sind, und 
zwar zur Novelle der Landarbeitsordnung. Es ist 
sicher sehr interessant, eine Diskussion über die 
Gewerkschaft und über die Mitbestimmung zu hören, 
verbrämt und verbunden mit emotionellen Eskala
tionen, aber es geht darum, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, daß wir bei allen Auseinander
setzungen auch in Zukunft darüber diskutieren, wie 
wir dem schwer kämpfenden Berufsstand der Land-
und Forstarbeiter verpflichtet sind und welche Hilfs
und Schützmaßnahmen vom Gesetzgeber verlangt 
werden müssen, damit diesem Berufsstand geholfen 
werden kann. Es geht weniger darum, ob eine 
Kundmachung bereits verkündet ist, ob man unter 
der Hand gehört hat, daß sie kommt, oder ob es 

_dijB_WjxkljLchkeit_ist. Es geht — Herr Abgeordneter 
Brandl — auch weniger darum, daß man sagt, wenn 
Fehler in Wien passieren, tragen die Schuld die 
Beamten, wenn sie in der Steiermark passieren, sind 
es die politischen Referenten. Das ist Nebensache, 
möchte ich sagen, aber auch eine Randbemerkung, 
die man anfügen soll — es geht darum, daß die 
Überstundenentlohnung in der Novelle verbessert 
wurde, daß eine Verbesserung hinsichtlich des Ur
laubsausmaßes und des Urlaubsanspruches beschlos
sen werden soll und daß die Anpassung an die No
velle des Betriebsrätegesetzes erfolgt. Ich möchte 
aber noch zwei Bemerkungen ganz kurz anschlie
ßen: Eine Bemerkung wegen des Abschreibens der 
Gesetze "— es stimmt tatsächlich. Wenn man das 
Grundsatzgesetz mit den Ausführungsgesetzen ver
gleicht, dann merkt man, daß bis auf die Ziffer 4 
alles wortwörtlich nach dem Grundsatzgesetz abge
schrieben worden ist und wir erkennen daraus eine 
große Gefahr der Landesgesetzgebung, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, daß nämlich der Aus
führungsgesetzgebung durch solche Grundsatzge
setze kein Spielraum mehr gelassen wird. (Erster 
Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: „Das ist 
aber nichts Neues!") Ich darf jetzt wiederholen, was 
Dr. Dorfer am. Schluß bemerkt hat, wir richten uns 
gegen jede Bundesregierung, nicht nur gegen die 
derzeitige sozialistische Bundesregierung, wenn es 
darum geht, die Interessen des Landtages zu wahren. 
Auch andere Landesregierungen, so Tirol, Ober
österreich, Kärnten und Burgenland, haben dazu 
bereits Stellung genommen. Ich glaube, es wird 
auch unsere Aufgabe sein, daß wir dazu Stellung 
nehmen und hinweisen, daß es notwendig ist, daß 

die Grundsatzgesetzgebung als roter Faden gilt, 
aber daß man der Ausführungsgesetzgebung einen 
breiten Raum läßt. 

Und die zweite Bemerkung, die ich dazu machen 
möchte, ist die: Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, wir sollen einmal wieder feststellen, daß 
gerade das Landarbeitsgesetz als erstes Arbeits-
rechtsgesetz gilt, das eine einheitliche Kodifikation 
des gesamten Arbeitsrechtes der land- und forst
wirtschaftlichen Arbeiter darstellt. Es hat sich in der 
Vergangenheit -gezeigt,/ daß das richtig war, und 
wir sollen es auch in Zukunft so halten. Abschlie-i 
ßend möchte ich nur noch sagen, daß wir die heute 
vorliegende Novelle zur Landarbeitsordnung sicher 
gemeinsam begrüßen, da sie eine weitere Verbesse
rung für unsere Dienstnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft bringt. (Allgemeiner Beifall) 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung mehr vor. 
Ich komme zur Abstimmung. Wer mit dem Antrag 
des Herrn Berichterstatters einverstanden ist, möge 
eine Hand erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen. 

23. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 33, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-
Ausführangsgesetz geändert wird. / 

Berichterstatter ist Abgeordneter Dipl.-Ing/ Sieg
fried Eberdorfer. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer: Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Mit dem Gesetz vom 4. Juli 
1971, BGBl. Nr. 234, hat der Nationalrat die 4, No
velle zum Schulorganisationsgesetz beschlossen, die 
ihre Aufgabe in der Durchführung der von der 
Schulreformkommission empfohlenen Schulversuche 
hat. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der 
dem Land gemäß Art. 14 Abs. 3 der Bundesver
fassung zukommende Kompetenzspielraum zur Aus
führungsgesetzgebung gesichert werden. Mit dieser 
Novelle des Steiermärkischen Pflichtschulorganisa-
tions-Ausführungsgesetzes wird die Durchführung 
von Schulversuchen ermöglicht, und zwar die Errich
tung von Vorschulklassen, die Bildung von Lei
stungsgruppen, und die Erprobung des Fremdspra
chenunterrichtes in der Grundschule. In den Schulen 
der Zehn- bis Vierzehnjährigen sind Schul versuche 
zur additiven Gesamtschule, zur Orientierungsstufe 
und zur integrierten Gesamtschule durchzuführen. 
Ebenso sind in den Polytechnischen Lehrgängen Lei
stungsgruppen zu erproben. Hinsichtlich der Orga
nisation und Finanzierung dieser Schulversuche hat 
das Land nach Anhörung der gesetzlichen Schul--
erhalter mit dem Bund die erforderlichen Verein
barungen abzuschließen. Der Volksbildungs-Aus
schuß hat sich mit der vorliegenden Novelle zum 
Steiermärkischen Pflichtschulorganisationsgesetz ein
gehend beschäftigt. Es wurden auch in einzelnen 
Punkten stilistische Abänderungen im Text vor
genommen. Diese Abänderungen, Hohes Haus, liegen 
Ihnen in einem schriftliche Antrag vor und darf ich 
darauf Bezug nehmen und den Antrag stellen, daß 
die. vorliegende Novelle mit den heute schriftlich 
aufgelegten Abänderungsanträgen beschlossen wird. 
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Präsident: Ich erteile dem Herrn Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Schaller das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Hohes Haus! Auch wenn 
es der letzte Punkt der Tagesordnung ist, so glaube 
ich doch, daß dieses Gesetz, das wir nunmehr zu 
beschließen haben, in seiner Bedeutung nicht am 
unwichtigsten ist, geht es doch nicht zuletzt darum, 
daß mit der Beschlußfassung über diese Materie 
eigentlich ein neuer Abschnitt in der Reform unseres 
Schulwesens auch in diesem Lande eingeleitet wird. 
Und wenn die Schul Versuchsmodelle, über die wir 
heute zu befinden haben, einmal die Schulmodelle 
werden, so bedeutet das eine weitgehende Ver
änderung unseres gesamten Schulwesens. Ich glaube, 
daß gerade Schulfragen durchaus auch von Brisanz 
sind, weil es sich bei Schulfragen um sehr weit
gehende gesellschaftspolitisch relevante Probleme 
handelt, ich fürchte aber doch, daß ich nicht so viel 
Leben in das Haus bringen werde wie beim Tages
ordnungspunkt vorher. (Abg. Pölzl: „Warum, sind 
keine Lehrer da?" — Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: „Die 
wissen eh alles!") Und ich glaube, daß daher gerade 
diese Fragen auch sehr stark mit ideologischen Mo
menten verbunden und in der Lage sind, Emotionen 
zustande zu bringen. Man ist — und das glaube 
ich ist ein großer Fortschritt — nunmehr in der 
Schulreform ein Stück weitergekommen und hat 
einen Weg beschritten, der sowohl im Bereich der 
Wirtschaft als auch der Wissenschaft und Forschung 
eigentlich selbstverständlich ist, nämlich zuerst ent
wickeln, dann prüfen und am Schluß, wenn das 
Prüfungsverfahren positiv ist, beschließen. In die
sem Sinne, glaube ich, können wir auch ein unein
geschränktes Ja zur Durchführung von Schulver
suchen sagen, weil damit Ideen und Vorstellungen 
dem Prüfstand der Praxis unterzogen, abgetestet 
und ausgereift werden müssen. Ich glaube, daß es 
dadurch möglich sein wird, Schulreformideen mehr 
und mehr aus dem Feld der Ideologie weg in den 
Bereich der Realität des Alltags hineinzuführen. 
Freilich, wenn dieser Zweck mit den Schulversuchen 
erreicht werden soll, müssen gewisse Grundvoraus
setzungen gegeben sein. 

Ich möchte kurz auf drei solche Voraussetzungen 
kommen, bevor ich mich dann noch mit dem stei-
rischen Gesetz beschäftige. Erstens: Es muß sich um 
echte Versuche handeln, die keiner Manipulation 
unterl iegen dürfen. Meine Damen und Herren! Es 
wäre schlecht, wenn man schon von vornherein 
wüßte, was am Ende herauskommen sollte. Das wäre 
eine Farce. Ich möchte keine Verdächtigungen aus
sprechen und nur darauf hinweisen, daß die Gefahr 
einer unbewußten Verfälschung auch dann besteht, 
wenn etwa Schulversuche unter Ausnahmsverhält
nissen vor sich gehen, wenn dazu etwa beste Leh
rer abkommandiert werden oder eine Selektion der 
Schüler vorgenommen wird oder Schulen ausge
sucht werden, die über dem Durchschnitt liegen. Die 
Ergebnisse, die in einem solchen Fall herauskommen, 
mögen durchaus interessant sein, es fehlt ihnen 
aber die entscheidende Aussagekraft für die Wirk
lichkeit. Eine zweite Vorbemerkung. Es darf zu 
keiner praktischen Vorwegnahme von geplanten 
oder erwünschten Modellen führen. Schulversuche 
wären dann abzulehnen, wenn über diesen Weg 

eine De-facto-Installierung eines Schulsystems er
reicht weren soll. Die ursprünglich vorgesehenen 
20 % Schulversuche der Bundesregierung hät ten 
zweifellos eine derartige Präjudizierung bedeutet, 
wenn man bedenkt, daß damit ein Fünftel der Schu
len in die Schulversuche einbezogen, worden wäre. 
Allein von der Schulgröße her könnten gewisse 
Veränderungen herbeigeführt werden. Und drittens, 
meine Damen und Herren! Schulversuche müssen 
unter wissenschaftlicher Kontrolle vor sich gehen. 
Wenn das nicht der Fall ist, fehlt ihnen ihr eigent
licher Aussagewert. Sonst würden sie lediglich eine 
Alibifunktion erfüllen, die eigentlich nicht erwünscht 
ist, und im wesentlichen dazu beitragen müßte, 
Elternhaus, Schule, Schüler wie auch Lehrer zu ver
unsichern und die Schule zu einem Experimen
tierfeld abzuwerten. Und nun gleich zu einer ganz 
konkreten Frage. Es ist immer wieder gesagt wor
den, daß man der Meinung sei, die Steiermark 
habe auf diesem Gebiet zu wenig getan. Nach einer 
Statistik des Bundesministeriums, die mir zur Ver
fügung steht, werden im laufenden Jahr insgesamt 
an 128 Schulklassen in der Steiermark solche Schul
versuche durchgeführt. Sie beziehen sich auf die 
vom Berichterstatter genannten Modelle. Ich glaube, 
daß dies durchaus ein brauchbarer Start ist, weil 
man ja nicht übersehen darf, daß derart ige Ver
suche auch in der Auswertung, wie auch in der 
wissenschaftlichen Betreuung bewältigt werden müs
sen. Im übrigen liegen wir mit diesen Zahlen in 
einem durchaus guten österreichischen Mittelfeld, 
wenn man bedenkt, daß die Schulversuche bei Zehn-
bis Vierzehnjährigen mit 21 Klassen, j ene der 
Grundschulen mit 32 Klassen, der Vorschulklassen 
mit drei Klassen zahlenmäßig etwa dem gesamt
österreichischen Durchschnitt entsprechen. Recht gut 
liegen wir übrigens bei den Schulversuchen zur 
Einführung von Fremdsprachen. Hier sind wir 
nach Wien an der Spitze, wobei man zweifellos 
bedenken muß, daß Wien insoweit eine Sonder
situation ist, als es dort kein Pflichtschullehrer
problem gibt. So viel also als grundsätzliche Vor
bemerkung und nun einiges zum steirischen Gesetz: 
Die Schulversuche in der Steiermark sind bereits 
mit Beginn des Schuljahres angelaufen, und zwar 
ohne gesetzliche Grundlage. Das ist zweifellos ein 
arger Schönheitsfehler. Wenn man sich nun die 
Frage stellt, wie es dazu kommt, so muß man 
feststellen, daß die Ursache nicht im Land zu suchen 
ist, weil e twa das entsprechende Bundesgesetz, auf 
das sich die steirische Novelle bezieht, erst mit 
5. Juli 1971 kundgemacht worden ist. Sicherlich, es 
gilt auch hier das, was früher für die Landarbeiter
ordnung gesagt worden ist. Es sind im wesentlichen 
die Bestimmungen aus dem Bundesgesetz abgeschrie
ben, vielleicht wäre das auch zu einem früheren 
Zeitpunkt möglich gewesen, sicher nicht möglich 
war es, bereits zu Beginn des Schuljahres ein ent
sprechendes steirisches Landesgesetz zu diesem 
Thema zu verabschieden. Nur eine Bemerkung am 
Rande: Vielleicht müßte man dem Gesetzgeber im
mer wieder sagen, vom Fachchinesisch wegzukom
men. Ich glaube nicht, daß ein jeder, der Gesetze 
liest, auch weiß, was eine integrierte Gesamtschule 
ist; ich glaube, daß man manche Dinge einfacher 
sagen könnte. Der Rahmen, der dem Land Steier-
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mark vom Bund vorgegeben ist, ist an sich rela
tiv enger. Es ist bereits im Bundesgesetz festgelegt, 
zu welchen spezifischen Fragen Schulversuche durch
zuführen sind. Es betrifft die Vorschulklassen, die 
Grundschule, und zwar in der Frage der Leistungs
gruppe und der Fremdsprache, die Schule der Zehn-
bis Vierzehnjährigen, ein zentrales Thema, die 
Ori'entierungsstufen und zuletzt auch noch die Poly
technischen Lehrgänge. Eine kurze Bemerkung zu 
den Vorschulklassen: Ich glaube, daß gerade die 
Einrichtung von Schulversuchen für Vorschulklassen 
eine sehr begrüßenswerte Einrichtung ist. Dient sie 
doch jener, Gruppe von Kindern, die zwar die Schul
pflicht bereits erreicht, aber die Schulreife noch nicht 
erlangt haben. Es ist daher auch durchaus verständ
lich und richtig, wenn der Bundesgesetzgeber in die
ser Frage keine zahlenmäßige Beschränkung auf
erlegt, weil gerade die Förderung dieser Gruppe 
von besonderer Bedeutung ist. Vielleicht hier eine 
Anregung für das nächste Schuljahr: Es.wäre durch
aus wünschenswert, wenn von dieser Möglichkeit 
mehr Gebrauch gemacht würde. Es sind insgesamt 
nur drei Klassen, die auf diese Möglichkeit zurück
gegriffen haben und es sind im übrigen auch in 
den anderen Bundesländern sehr, sehr wenige Klas
sen. In diesem Zusammenhang wäre durchaus auch 
überlegenswert, Vorschulklassen für nicht schul
pflichtige, aber bereits schulreife Kinder einzurich
ten, weil wir heute doch eine ziemliche Verschie
bung im Schulreifealter vor uns haben, und Kinder, 
die durch das jetzige Gesetz erst ab dem 6. Lebens-
jate-in~die Schule eintreten Jcöjinen,_unterJJtas_tän-; 
den vom Kindergarten echt unterfordert sind. Ich 
glaube, daß man diese Überlegungen aufgreifen 
sollte. Sicher falsch wäre es aber, wie es etwa der 
Stadtschulrat von Wien vorhatte, beide Gruppen — 
die zwar Schulpflichtigen, aber noch nicht Schul
reifen und die nicht Schulpflichtigen, aber schon 
Schulreifen in eine Klasse zusammenzuwerfen, weil 
dadurch die an sich früher Begabten nach unten 
nivelliert wurden. Ich glaube, eine Einrichtung von 
Vorschulklassen für Frühbegabte hatte aber eine 
Reihe von Konsequenzen etwa für das spätere 
Schulsystem: Wenn wir nämlich junge, begabte 
Kinder vorzeitig in die Schule hineinholen und 
ihre Begabung weiter ausformen, würden sie echt 
frustriert, wenn sie dann wieder in den normalen 
Klassenverband hineingegeben würden und keine 
Möglichkeit hätten, später ihre Frühreife durch über
springen einer oder mehrerer Klassen auszunützen. 

Nun ein kurzes Wort auch zur Schule der Zehn-
bis Vierzehnjährigen: Ich glaube, hier ist der harte 
Kern der gesamten Schulreform. Es wäre sehr ver
lockend, eine Diskussion über Gesamtschule vom 
Zaun zu brechen. Gerade dieses Thema ist mit sehr 
viel Emotionen aufgeladen. Ich werde es nicht tun, 
und zwar deshalb nicht, weil ich damit auch einem 
Grundsatz Untreu würde, den ich an die Spitze ge
stellt habe, nämlich Ergebnisse zuerst abzutesten 
und nicht schon vorher vorwegzunehmen. Vielleicht 
darf man aber doch etwas dazu sagen: Was erwar
ten wir von der Schule der Zukunft? Was insbe
sondere von der Schule der Zehn- bis Vierzehn
jährigen? Ich möchte sagen, wir erwarten von ihr, 
daß sie die Chancerigleichheit in den Bildungsmög
lichkeiten in einem optimalen Ausmaß herstellt. 

Und hier darf ich gleich eine Bemerkung machen. 
Ich glaube, daß die horizontale Gliederung diesem 
Ziel zweifellos förderlich ist, weil sie nicht zuletzt 
die Berufsentscheidung über den späteren Bildungs
weg in das 14. Lebensjahr hineinverlegt. Eine zweite 
Forderung: daß den Begabten unabhängig von sozia
ler Herkunft und Milieu der Weg zur höheren Bil
dung geebnet wirdi Das entspricht einem wesent
lichen Grundsatz der gesamten Schulreform, nämlich 
der Demokratisierung unseres Bildungssystems'. Und 
ein Drittes; was wir von der Schule erwarten, ins
besondere von der Schule der Zehn- bis Vierzehn
jährigen: daß weniger Begabten Förderungsmöglich
keiten angeboten werden, die ihnen einen zwingen
den Verbleib in einer niederen Gruppe sozusagen 
ausschließen; oder mit anderen Worten: daß man 
ihnen durch Leistungsgruppen, durch Förderkurse, 
durch ein Schulsystem, das sich individuellen Er
fordernissen anpaßt, auch den Aufstieg nach oben 
ermöglicht. Ich muß aber dazu sagen, daß dieses 
Problem auch in der Gesamtschule nicht gelöst ist. 
Ich habe in einer Schulreformdiskussion im Bildungs
haus Retzhof, wo Fachleute aus dem Gesamtschul
bereich Deutschlands da waren, die Frage gestellt, 
welche mir nicht beantwortet wurde, was mit jenen 
geschieht, die einmal einer niedrigeren Leistungs
gruppe zugeordnet werden. Meine Damen und Her
ren, wenn es diesen nicht gelingt, auch - in eine 
höhere Leistungsgruppe aufzusteigen, haben wir das 
ganz gleiche Problem wie in der Hauptschule, wo 
einer, der dem zweiten Klassenzug zugeteilt ist, im 
seltensten Fall wieder in den ersten Klassenzug 
hinüberwechseln kann, wohl aber umgekehrt~Ich 
glaube, daß diese Durchlässigkeit des Systems zwei
fellos erreicht werden muß. Was wir, meine Damen 
und Herren, von einer Schule der Zukunft nicht wol
len, ist ein Schulsystem der Uniformität, das der 
Gleichmacherei und der Nivellierung nach unten. 
Es gibt keine Gerechtigkeit des quantitativen 
Durchschnitts. Eine Schule oder ein Schulsystem, 
das etwa die Leistung diskreditiert, würde zwei
fellos dieser Nivellierung nach unten Vorschub lei
sten. In diesem Sinne möchte ich eines ganz klar 
zum Ausdruck bringen. Auch wenn gewisse Formen 
da und dojt zu einem Leistungsdruck führen kön
nen, ist die Leistung schlechthin trotzdem Prinzip 
der Schule, und daher werden wir jede Form ab
lehnen, die Beurteilungen oder Leistungsprüfungen 
ausschließt. Eine Schule, die im Namen der Gleich
heit Begabungen nach unten bremst und nivelliert, 
wäre zweifellos nicht das, was wir uns von der 
Schule der Zukunft erwarten. Noch eine abschlie
ßende Bemerkung zu diesem Kapitel. Meine Da
men und Herren! Im letzten ist es völlig gleich
gültig, wie die Schule der Zukunft heißt, ob soziale 
Leistungsschule oder Gesamtschule; wesentlich ist, 
daß sie diese Prinzipien, die mir wichtig erscheinen, 
in irgendeiner Form realisiert. Und noch eine ganz 
wichtige Sache, die im Bereich der Schulreform viel
leicht zu wenig gesehen wird. Das ist die Frage der 
Berücksichtigung der Probleme des ländlichen Rau
mes. Es ist relativ leicht, heute durch rentablen 
Zusammenschluß von Schuleinheiten mit hohen Schü
lerzahlen hochdifferenzierte leistungsfähige Schul
modelle zu entwickeln, die auch eine hervorragende 
technische Ausstattung der Schulen, von der Lern-
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maschine bis zum computerunterstützten Unter
richt, ermöglichen. Meine Damen und Herren! Solche 
Schulmodelle lassen sich leicht in städtischen Räu
men und industriellen Ballungsgebieten verwirk
lichen. Wenn wir Schulmodelle der Zukunft abtesten 
und prüfen, dann müssen wir auch immer daran 
denken, daß sie für den ländlichen Raum anwend
bar sein müssen. Sonst besteht nämlich die Ge
fahr, daß eine an sich ohnedies vorhandene Dispa
rität der Bildungsmöglichkeiten noch verschärft und 
der Nachteil ländlicher Regionen gerade in einem 
so wichtigen Bereich wie es die Bildung ist noch 
vergrößert wird. Und hier habe ich persönlich auch 
echte Bedenken im Hinblick auf Gesamtschulmodelle, 
wenn sie nur mit 2000 bis 5000 Schülern realisier
bar sind. Das sind keine möglichen Formen, die in 
unserem Gebiete realisiert werden können. Ich 
würde daher folgendes meinen: Der erste Schritt 
im ländlichen Raum ist insoweit getan, als man 
darangegangen ist — und es war durchaus ein 
mutiger Schritt -— die Oberstufenformen der Volks
schule einmal zusammenzufassen. Das hat viele Pro
bleme gebracht, meine Damen und Herren. Denken 
Sie doch daran, was es für einen kleinen Ort be
deutet, wenn er neben der Gendarmerie und dem 
Pfarrer nunmehr auch noch die Schule verliert. Ich 
glaube trotzdem, daß es richtig war, dieses Vor
haben im Interesse einer besseren Bildung der Be
völkerung dieser Gebiete durchzuziehen. Der zweite 
Schritt muß hingegen sein — das ist meine feste 
Überzeugung — die Hauptschulpflicht generell 
durchzusetzen, entweder — was durchaus möglich 
ist — dadurch, daß wir die Hauptschulpflichtspren
gel lückenlos über das ganze Land ziehen und 
damit die Hauptschulpflicht realisieren oder aber 
daß e twa in Form der 5. Schulorganisationsgesetz-
Novelle diesbezügliche gesetzliche Bestimmungen 
eingebaut werden. Und jetzt komme ich zu einem 
Punkt, der mir sehr wichtig erscheint. Alle diese Vor
haben — und ich rede jetzt von den ländlichen Räu
men — sind nur realisierbar, wenn das Verkehrs
problem gelöst werden kann. Die Schulfahrtbei
hilfe ist zweifellos ein hervorragender erster Schritt 
in diese Richtung hin gewesen. Aber dennoch muß 
man sagen, daß die derzeitigen gesetzlichen Rege
lungen deshalb höchst unbefriedigend sind, weil 
sie äußerst mangelhaft sind und in der Durchfüh
rung die Ungerechtigkeit eher noch vergrößern. 
J ene Gebiete, die von vornherein mit einer guten 
Verkehrsstruktur und mit vielen öffentlichen Ver
kehrslinien ausgestattet sind, werden weiter be
günstigt, weil sie die Schülerfreikarte benützen 
können. Und jene, die in unerschlossenen Räumen 
leben und keine Verkehrsmittel zur Verfügung ha
ben, können diese Möglichkeit einfach nicht in An
spruch nehmen. Ich glaube, daß es auch eine Frage 
der Gerechtigkeit ist, dieses Problem zu lösen. Ich 
glaube, daß der Bund gut beraten ist, wenn er in 
dieser Richtung hin ernstlich Überlegungen anstellt, 
um das Schülerfreifahrtgesetz bzw. das Familien-
beihilfengesetz bald einer dringenden Novellierung 
zuzuführen. Ich. möchte aber noch im Zusammen
hang mit dem Verkehrsproblem noch auf einige 
weitere Probleme hinweisen. Das ist die verschie
dene Interessenslage der Verkehrsträger. Wir haben 
die größten Schwierigkeiten, Post oder Bahn oder 

auch Private dazu zu bringen, ihre Linien in Ge
biete zu führen, die wirtschaftlich nicht so inter
essant sind. Es wird heute von den öffentlichen 
Verkehrsträgern viel zuwenig auf die Frage des 
Schülerverkehrs Bedacht genommen. Die Folgen 
davon sind, und wir haben es im letzten Jahr sehr 
stark zu spüren bekommen, daß Kinder s tundenlang 
herumstehen und warten müssen, bis sie e inen 
Autobusanschluß haben und damit zweifellos auch 
einer Gefährdung ausgesetzt sind, die die Eltern 
nicht ohne Sorge läßt. Ich will gar nicht reden vom 
Problem der überfüllten Busse usw. Ich glaube, 
daß die Lösung des - Schulproblems im ländlichen 
Raum prinzipiell nicht e twa durch verdünnte, ver
kleinerte oder reduzierte Schulmodelle erfolgen 
kann, sondern daß Prinzip sein muß, ein möglichst 
gleiches Bildungsangebot mit leistungsfähigen Schu
len wie im städtischen Raum zu schaffen. Dieses 
Problem wird aber nur lösbar sein, wenn es gelingt, 
auf lange Sicht unabhängig zu werden von den 
derzeit bestehenden öffentlichen Verkehrslinien. Ich 
glaube, daß es an der Zeit ist, Überlegungen anzu
stellen, doch ein eigenes Schülerverkehrssystem in 
unserem Land aufzubauen, das zugeschnitten ist auf 
die Bedürfnisse unserer Mittelpunktschulen, unserer 
Schüler und damit jene Verbesserung der Bildungs
struktur in ländlichen Gebieten ermöglicht, die wir 
anstreben. Das ist keine Utopie. Ich habe selbst 
im Jahre 1956 in den Vereinigten Staaten dieses 
System in den ländlichen Gebieten s tudieren kön
nen. Ich weiß, daß wir nicht die USA sind, und 
daß wir uns vielleicht manches überlegen müssen, 
aber das gibt es auch in anderen europäischen 
Ländern. Und das ist auch der Grund, daß wir heute 
einen Antrag eingebracht haben, in dem die Regie
rung aufgefordert wird, diesbezügliche Überlegun
gen im Lande anzustellen und auch an die Bundes
regierung heranzutreten. Ich glaube, das ist deshalb 
besonders wichtig, weil e twa auch ein Schüler
beihilfengesetz und ein Schülerfreifahrtgesetz auf 
dieses Erfordernis Bedacht nehmen bzw. die Lösung 
eines solchen Problems ermöglichen muß. Ich habe 
es schon einmal hier im Hause gesagt. Es ist mir 
einfach unbegreiflich, meine Damen und Herren, 
daß es im Zeitalter der Weltraumfahrt wohl mög
lich ist, Menschen auf den ^Mond hinaufzuschießen, 
aber daß es nicht möglich sein soll, die Schüler 
von ihrem Heimatdorf zum Schulort zu bringen. 
Ich bin schon am Schluß. Ich möchte auch noch von 
dieser Stelle aus, nachdem wir ein Gesetz behan
deln, das Schulversuche betrifft, allen jenen im 
Lande ein Wort des Dankes sagen, die sich dieser 
Arbeit zur Verfügung stellen. Ich glaube, daß die 
Anforderungen an die Lehrer im Zusammenhang 
mit dem Schulversuch zweifellos wesentlich größer 
sind, weil sie eine ganz andere Vorberei tung be
nötigen. Ich glaube, daß wir ihnen Dank sagen 
dürfen, weil hier etwas Wertvolles geschieht. Und 
wenn ich am Schluß noch eine Anregung bringe, 
so diese, daß vielleicht auch von der Regierung 
her dem Landtag in einer absehbaren Zeit ein Zwi
schenbericht gegeben wird über das, was wir heute 
in diesem Gesetz beschließen, nämlich über den 
Fortschritt im Hinblick auf die Schulversuche. (All
gemeiner Beifall.) 
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Präsident: Zu Wort gemeldet ha t sieh der Herr 
Abgeordnete Laürich, Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Laurich: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Gestatten Sie mir in aller Kürze 
einige Bemerkungen zur vorliegenden Novelle: Zu
nächst einmal ganz kurz zu den Ausführungen des 
Kollegen Abgeordneten Schaller. Sie sind in vielen 
Punkten zu unterstreichen. Ich möchte das als Leh
rer feststellen, ganz besonders aber als sozialisti
scher Lehrer, weil sich seine Ausführungen in vielen, 
vielen Punkten mit dem sozialistischen Schulpro
gramm treffen. 

Sie haben gehört, daß Schulversuche in der Steier
mark ohne gesetzliche Grundlage angelaufen sind. 
Ich b in aber der Ansicht, daß wir h inter anderen 
Bundesländern nicht zurückstehen sollen. So haben 
wir in der Steiermark zu Schulbeginn 1971/1972 in 
48 Volksschulklassen Englisch und in 13 Klassen 
Französisch als fremdsprachige Vorschuilung. In drei 
Schulbezirken der Steiermark werden nach § 19 der 
Novelle Schulversuche für Schüler d e r dritten und 
vierten Volksschulstufe durchgeführt. Ich möchte 
hier die ausdrückliche Feststellung machen, daß bei 
diesen Schulversuchen die Schüler nicht als Ver
suchskaninchen gewertet und verwendet werden, 
sondern daß man hier neue Wege und Möglichkei
ten sucht, um Schülern aller Begabtenstufen eine 
maximale Förderung angedeiheri zu lassen. 

Gerade für den letztgenannten Schulversuch wur
den gewissenhafte Vorberei tungen getroffen: Alle 
Lehrerr-die-an-diesen Schulversudien-ibeteiligt-sind, 
wurden in e igenen Seminaren geschult, es wurden 
eigene Stundenpläne und eigene Lehrstoffverteilun
gen erstellt, und was besonders wichtig ist, auch 
eine umfassende und umfangreiche Elterninforma-
tion durchgeführt. Während des Schuljahres kom
men die Lehrer, die an Versuchsschulen tätig sind, 
regelmäßig zusammen, um ihre Arbeit zu koordinie
ren und um ihre Erfahrungen und Meinungen aus
zutauschen. Für jede dieser Versuchsscfoulklassen 
ist ein Betreuer vorhanden, der die Verbindung mit 
dem Zentralinstitut für Schu'lversuche in Wien und 
mit der jeweiligen Klasse herstellt. 

Ich habe diese Vorbereitungen ganz bewußt her
vorgehoben und unterstrichen, da oft die irrige 
Meinung vorhanden ist, daß bei Schulversuchen 
henumprobiert wird und daß man nicht weiß, was 
letzten Endes dabei herauskommt. Ich möchte noch 
einmal sagen, daß auch dieses Gesetz dazu dient, 
neue Möglichkeiten der Ünterrichtsgestaltung zu fin
den. 

Der Schulversuch wird folgend durchgeführt, ich 
glaube, das dürfte auch d ie Bitern interessieren, daß 
nach Schulbeginn in Parallelklassen der dritten und 
vierten Volksschule Leistungsmessungen vorgenom
men und Intelligenztests durchgeführt werden, so 

daß man dann die Schüler je nach ihrer Begäbung 
und Eignung aus Rechnen und Deutsch in Niveau
gruppen 1 und 2, sogenannte Seting-Gruppen, unter
teilt. Diese Gruppen werden . dann von eigenen 
Lehrern unterrichtet, während sie sonst das ganze 
Schuljahr über dem Klassenverband wie bisher 
angehören. Leistungsgruppen. sind an sich ja nichts 
neues, die niederorganisierten Volksschulen haben 
das seit vielen Jahren und Jahrzehnten bewiesen, 
nämlich dann, wenn sie in Form des Abteilungs
unterrichtes mehr oder weniger begabte ' Schüler 
ohne Rücksicht auf die Schulstufe unterrichten 
mußten. 

Die bisherigen Erfahrungen der heuer begonnenen 
Schulversuche zeigen, daß bei den begabten Schülern 
eine bedeutende Erhöhung des Leistungsniveaus zu 
verzeichnen ist, und daß man auch bei schwächer 
begabten einen überdurchschnittlichen Erfolg auf
weisen kann, und zwar deshalb, weil das Gesetz 
Förderstunden vorsieht. Diese Förderstunden wer
den in Gruppen von 9 bis 15 Schülern, also zahlen
mäßig beschränkt, durchgeführt. Man hat auf Grund 
dieser Förderstunden sehr wohl die Möglichkeit, 
Schüler des zweiten Hauptschulklassenzuges für den 
ersten Klassenzug reif zu machen. Ich möchte auch 
hier erwähnen, daß es in Graz noch e igene Förder
gruppen für sogenannte Legastheniker gibt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie kön
nen versichert sein, daß 'alle Lehrer und alle Stel
len, die mit Schulversuchen in der Grundschule be-
faßt sind, sich größte Mühe geben, neue Wege zu 
gehen, damit allen Schülern ihrer Begabung ent
sprechend ein Maximum am Wissensgut und Bil
dung vermittelt werden kann. So wird auch diese 
heute zu beschließende Novelle dazu beitragen, 
einen entsprechenden Schulfortschritt zu ermögli
chen. 

Präsident: Zu Wort hat sich niemand mehr gemel-
dei. Ich bitte die Damen und Herren, die der Vor
lage zustimmen, ein Händezeichen zu geben. (Ge
schieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

Meine Damen und Herren, damit ist die heutige 
Tagesordnung erledigt, ich schließe die heutige Sit
zung und beende damit auch die Herbstsession 1971/ 
1972. Gemäß § 13 Abs. 4 der Landesverfassung 
beauftrage ich jene Ausschüsse, denen Vorlagen zu
gewiesen sind, auch in der tagungsfreien Zeit ihre 
Arbeit fortzusetzen. 

Die nächste Sitzüng^wird wieder auf schriftlichem 
Weg einberufen werden. 

Die Sitzung ist geschlossen. (13 Uhr.) 

Steierm. Lanäesdrudcerei, Graz. — 1875-72. 
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